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vOrWOrt

Die Unternehmenslandschaft war im letzten Jahrzehnt weltweit durch 
permanente und tiefgreifende Umstrukturierungsaktivitäten geprägt. Be-
triebliche Funktionen wie Buchhaltung, eDv etc. wurden „outgesourct“ 
oder rechtlich verselbständigt, auf der anderen seite globale transnati-
onale megafusionen oder Akquisitionen zur erhöhung der marktmacht 
durchgeführt. Die Fusionswelle hat mittlerweile vorerst ihren Höhepunkt 
erreicht und stabilisiert sich auf hohem niveau, die Ausgliederungswel-
le ist nach wie vor voll im gange. Die meisten Funktionen des tertiären 
Bereiches wie reinigung, Facility-management etc sind bereits ausge-
gliedert, in den nächsten Jahren ist vor allem mit Ausgliederungen im 
Angestelltenbereich zu rechnen (Personalverwaltung und -entwicklung, 
Buchhaltung, Controlling etc.). 

Jede Umstrukturierung betrifft die Beschäftigten. Dies umso mehr, als 
sich Umstrukturierungen als effektive rationalisierungsmethode etab-
liert haben, die es dem management ermöglichen, kurzfristig herzeigba-
re kosteneinsparungen vorzulegen. Doch nicht selten stellt sich Jahre 
später heraus, dass diese kosteneinsparungen mit einem hohen Preis 
bezahlt wurden: verlust an Qualität, know-how, kernkompetenz, moti-
vation der Belegschaft und strategischem Potenzial. Häufig werden die 
geplanten einsparungsziele gar nicht erreicht, weil ein aufgeblähter ma-
nagementapparat und kostenintensive Abläufe bzw. koordinierungen den 
„billigeren kollektivvertrag“ wieder auffressen oder gar übersteigen.

Wir wollen in dieser Broschüre dem betroffenen Betriebsrat eine Hilfe-
stellung bei der Bildung einer geeigneten Betriebsratsstrategie bieten. im 
mittelpunkt steht dabei bewusst nicht der rechtliche Aspekt von Umstruk-
turierungen (z. B. AvrAg, Arbeitsrecht etc.), sondern der wirtschaftliche 
Aspekt. Hinsichtlich der rechtlichen Auswirkungen möchten wir auf die 
zahlreich vorhandene spezialliteratur verweisen. Für einen ersten Über-
blick haben wir aber die wichtigsten gesetzlichen regelungen im Anhang 
abgebildet. 

Der wirtschaftliche Fokus richtet sich darauf, die wirtschaftliche sinnhaf-
tigkeit der Umstrukturierung herauszuarbeiten und daraus Chancen und 
risiken für die Belegschaft abzuschätzen. Aus unserer sicht kann nur un-
ter Berücksichtigung dieser Faktoren eine Absicherung der Arbeitsplätze 
erreicht werden. 
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Besonders hinweisen möchten wir auf die „Allgemeine Checkliste für 
Umstrukturierungen“, die für den ÖgB-Ak-Lehrgang „Der/die gewerk-
schaftssekretärin als strategiecoach“ konzipiert wurde und den Betriebs-
rat als Werkzeug bei der Analyse von veränderungsprozessen sowie der 
strategiefindung unterstützen soll. konkrete Checklisten für die jeweiligen 
Umstrukturierungsvorgänge sind in den spezialkapiteln zu finden.

Die 2. Auflage enthält Aktualisierungen und wurde um die themen „stand-
ortverlagerung“ und „Beratungsunterstütztes Change-management“ er-
gänzt.

Wir danken mag. Hannes schneller für die juristische Beratung. 

Die Autorinnen
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UmstrUktUrierUng – versCHieDene  
gesiCHter, versCHieDene FOrmen

Umstrukturierung bedeutet, „bestehende strukturen zu verändern bzw. 
(sie) neu zu gestalten“. Als struktur kommen hier verschiedenste ebenen 
in Frage – es kann sich etwa um die struktur des rechtlichen mantels 
eines Unternehmens, der veränderung der eigentümerstruktur, dem be-
trieblichen Aufbau oder um einzelne Prozessabläufe handeln.

Folgende Umstrukturierungsaktivitäten sind in der betrieblichen Praxis 
am häufigsten anzutreffen:

 n veränderung des juristischen mantels einer gesellschaft
 – Ausgliederung bzw. Abspaltung eines Betriebes oder Betriebsteiles
 – Fusion mit einem anderen Unternehmen

 n veränderung der eigentümerstruktur
 – etwa im zuge von Privatisierungen
 – Börsengang
 – Wechsel der konzernzugehörigkeit

 n Auslagerung von tätigkeiten oder Funktionen (Outsourcing)
 – make or Buy-entscheidungen
 – Fremdvergabe von einzelnen tätigkeiten

 n veränderungen der Aufbauorganisation innerhalb eines Unternehmens
 – Bildung von Profit- oder Cost-Center
 – reorganisation des Organigramms (z. B. zusammenlegung von 

Abteilungen)
 n restrukturierung der Ablauforganisation

 – einführung von gruppen- oder teamarbeit
 – Business-reengineering auf der Prozessebene
 – Diverse Projekte im it-Bereich (z. B. einführung von Prozesssteuer-

ungen)
 n Diverse veränderungsprojekte 

 – Human resource-Projekte
 – Wissensmanagement
 – kommunikationsprojekte etc.

im rahmen dieser Broschüre wird der schwerpunkt auf Umstrukturier-
ungsmaßnahmen in Form von Ausgliederungen, Outsourcing und Fusio-
nen gelegt. gemeinsam ist diesen Umstrukturierungsmaßnahmen, dass 
sie in vielen Fällen gravierende Auswirkungen auf die wirtschaftliche 
entwicklung des Unternehmens sowie auf die beschäftigten Arbeitneh-
merinnen haben. ganze Betriebe oder einzelne betriebliche Funktionen 
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(z. B. Buchhaltung) werden verselbstständigt und müssen sich nun dem 
freien Wettbewerb am markt stellen. Bei Fusionen kommt es häufig zur 
nutzung weltweiter synergiepotenziale, wodurch standorte gegeneinan-
der in konkurrenz geraten und betriebliche Funktionen möglicherweise 
transnational zentralisiert werden (z. B. shared services). gemeinsam ist 
diesen Aktivitäten auch, dass sie häufig sehr rasch und top down ohne 
nennenswerte einbindung der Belegschaft in die realität umgesetzt wer-
den und daher viele Belegschaftsvertretungen vor enorme Herausforde-
rungen stellen. 

typische merkmale eines reorganisations(Umstrukturierungs-)prozesses 
sind u. a.:

 n reorganisationen sind als Prozesse zu begreifen, die durch die vo-
rangegangene entwicklung beeinflusst und determiniert werden und 
ihrerseits das Folgegeschehen festlegen. 

 n reorganisationen beinhalten komplizierte Analyse-, Entwurfs-, 
Steuerungs- und Dokumentationsaktivitäten, die in aller regel die 
begrenzte informations- und verarbeitungskapazität einzelner Planer 
übersteigen. 

 n reorganisationen betreffen viele oder alle mitglieder eines systems 
und haben damit stets umfassende soziale Konsequenzen. einen 
rein technologischen Wandel gibt es nicht. 

 n reorganisationen weisen einen hohen Konsensbedarf auf. Da be-
stehende strukturen, informations-, macht-, und andere Beziehungen 
beeinträchtigt werden, sind vielfältige konflikte und meinungsver-
schiedenheiten zu erwarten.

 n reorganisationen sind politische Prozesse, für die es in der Be-
triebswirtschaft keine verbindlichen, von allen beteiligten interessen-
ten akzeptierten ziele, richtlinien und kriterien gibt. Die einzelnen 
individuen (vorstand, eigentümer, Arbeitnehmervertreterinnen etc.) 
formulieren ihre eigenen Präferenzen sowie Anforderungen und ver-
suchen sie im Prozess durchzusetzen. 

 n Die komplexität von reorganisationsprozessen erfordert daher von 
den verantwortlichen eine integrierte, gesamtheitliche Betrachtung 
des Wandels, der nur dann erfolgversprechend verlaufen kann, wenn 
sowohl strategische, strukturelle als auch kulturell-soziale Aspekte 
gleichzeitig berücksichtigt werden. 
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Bevor es zu Umstrukturierungen kommt: 
innerbetriebliche Veränderungen als erste Anzeichen
vor allem bei der juristischen verselbstständigung von Betrieben (Ausglie-
derung) ist es in vielen Fällen notwendig, zuerst die innerbetriebliche Auf- 
und Ablauforganisation zu restrukturieren und für die angepeilte maßnah-
me entsprechend vorzubereiten. Als vorstadium einer Ausglieder ung ist in 
vielen Fällen die einrichtung von Cost-Center bzw. von Profit-Center be-
merkbar. Dabei werden Unternehmensbereiche etwa nach Produktgrup-
pen organisatorisch voneinander getrennt, wobei jedes dabei entstehen-
de Center mit einer/m verantwortlichen manager/in ausgestattet wird. Bei 
einem Cost-Center werden die entstehenden kosten, bei einem Profit-
Center auch die erwirtschafteten erträge zugeteilt. Der wesentliche be-
triebswirtschaftliche vorteil dieser konstruktion ist die zuordenbarkeit 
von kosten und erträgen sowie die organisatorische Unabhängigkeit der 
einzelnen Bereiche. 

in vielen Fällen werden die Cost- oder Profitcenter in einer späteren 
Umstrukturierungsphase als selbstständige juristische Personen (z. B. 
gmbH) ausgegliedert und können dann noch flexibler im sinne der je-
weiligen konzernpolitik disponiert werden (z. B. verkauf von Anteilen an 
dieser gmbH). innerbetriebliche Umstrukturierungen sind somit in vielen 
Fällen als „vorzeichen“ für nachfolgende Ausgliederungen zu sehen. 

Motive aus Arbeitgebersicht  
– warum umstrukturiert wird

Die kenntnis der motive einer Umstrukturierung ist eine wichtige voraus-
setzung für den Betriebsrat, um eine geeignete Handlungsstrategie zu 
entwickeln. Das mögliche spektrum ist hier sehr weit und reicht von plau-
siblen betriebswirtschaftlichen motiven (z. B. steigerung der effizienz) bis 
hin zu verdeckten spekulativen motiven wie der eroberung eines marktes 
durch Übernahme und anschließender Betriebsschließung. 

Ergebnisverantwortlichkeit 
manager/geschäftsführer der neu entstehenden ausgegliederten gesell-
schaften sind für das ergebnis des Unternehmens selbst verantwortlich. 
Bei nicht zufriedenstellenden ergebnissen können die zuständigen ma-
nager daher unmittelbar zur verantwortung gezogen werden. Die ergeb-
nisverantwortlichkeit sollte auch zu einer höheren motivation des ma-
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nagements führen. Die ergebnisverantwortlichkeit ist auf der ebene von 
ausgegliederten tochtergesellschaften aber immer nur eingeschränkt vor-
handen und bezieht sich zumeist auf die operative Umsetzung von stra-
tegischen vorgaben seitens der mutter. Das Weisungsrecht in der gmbH 
führt zusätzlich zu einer einschränkung des Handlungsspielraumes.

Getrennte Rechnungskreise 
nach einer Ausgliederung müssen die gesellschaften eigene Bilanzen le-
gen. Dies ermöglicht eine getrennte rechnungslegung für verschiedene 
sparten, Produkte, tätigkeiten. gewinn und verlust können der jeweili-
gen Quelle besser und eindeutiger zugeordnet und schwachstellen so-
mit leichter ausfindig gemacht werden. verrechnungspreise innerhalb des 
konzerns können die transparenz allerdings erheblich beeinträchtigen.

Verringerung der Haftung
Durch eine geschickte verteilung des gesamtvermögens kann die Haftung 
und damit das Unternehmensrisiko erheblich begrenzt werden. meistens 
geschieht dies dadurch, dass „wertvolle“ vermögensgegenstände oder 
Liegenschaften einer eigenen gesellschaft einverleibt werden (etwa einer 
„Liegenschafts-gmbH“). zukünftige gläubiger der betroffenen gesell-
schaften haben auf diese gesellschaft und damit auf deren vermögen in 
der Folge keinen zugriff mehr. im Falle von Unternehmenskrisen bedeutet 
dies eine verlagerung des risikos vom Unternehmen hin zu zulieferfirmen, 
Arbeitnehmerinnen und anderen gläubigern. Für die Arbeitnehmerinnen 
kann dies insbesondere bei erforderlichen sozialplanverhandlungen un-
angenehme Folgen haben: vermögen für den sozialplan ist nicht vorhan-
den, die Arbeitnehmerinnen gehen leer aus.

Erhöhung der Flexibilität 
kleinere einheiten sind erfahrungsgemäß flexibler als große. Die Hierar-
chien sind flacher, die kontrollmöglichkeiten besser, die Abläufe trans-
parenter. Den daraus resultierenden vorteilen für die Arbeitgeber stehen 
aber in vielen Fällen deutliche nachteile für die Beschäftigten gegenüber. 

Preise statt Kosten
Ausgegliederte „Dienstleistungs-gesellschaften“ (Buchhaltung, eDv, Fa-
cility-management, Werksküche, instandhaltung etc.) müssen ihre Leis-
tungen an die übrigen konzerngesellschaften „verkaufen“. Fixkosten im 
stammunternehmen werden dadurch abgebaut, stattdessen können die 
Leistungen von den ausgegliederten Unternehmen je nach Bedarf flexi-
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bel zugekauft werden. Da die Dienstleistungen auch von konkurrenten 
außerhalb des konzerns angeboten werden, muss sich der ausgeglie-
derte Dienstleistungsanbieter nun einem konkurrenzkampf mit externen 
Dritten stellen. noch freie kapazitäten müssen mit Fremdaufträgen bes-
ser ausgelastet und alle vorhandenen rationalisierungspotenziale opti-
mal genützt werden, um im Preiskampf mit externen Anbietern bestehen 
zu können. Umstrukturierungen dieser Art werden voraussichtlich in den 
nächsten Jahren vor allem im Angestelltenbereich als vorherrschendes 
rationalisierungsinstrument genützt werden. 

Steuervorteile 
Ausgliederungen in Form von einbringungen oder spaltungen sowie ver-
schmelzungen an und für sich führen in der regel nur zu geringen steuerli-
chen Auswirkungen. Durch das Umgründungssteuergesetz wurden diese 
Umstrukturierungsformen im Wesentlichen steuerlich „neutralisiert“ (mit 
Ausnahme der grunderwerbssteuer wenn grundstücke „bewegt“ wer-
den). Der gesetzgeber vertritt die Ansicht, dass betrieblich notwendige 
Umstrukturierungen nicht durch steuerliche Belastungen oder schlech-
terstellungen behindert werden sollten. geschickte gesellschaftsrecht-
liche und steuerrechtliche konstruktionen können aber in der Folge zu 
steuerlichen ersparnissen führen. Unterschiedliche steuervorschriften auf 
internationaler ebene werden durch optimale standortwahl bestmöglichst 
ausgenützt und standorte dort angesiedelt, wo die steuerbelastung mi-
nimal ist. schwer durchschaubare konzerninterne Leistungsströme bzw. 
verrechnungspreise begünstigen gewinntransfers in richtung steuerpa-
radiese. Und schließlich kann auch die Umgründung in Personengesell-
schaften (z. B. gmbH&Co kg) zu steuerersparnissen führen, da bei diesen 
gesellschaften an und für sich zu versteuernde gewinne mit bestehenden 
verlusten des gesellschafters gegengerechnet werden können.

Erhöhung der Kundennähe
Je kleiner die einheiten sind, desto mehr können die kundenbedürfnisse 
berücksichtigt werden. kleinere gesellschaften sind näher beim kunden, 
sie können sich flexibler an die sich laufend verändernden kundenbedürf-
nisse anpassen.

Ausgliederung als Vorstufe zu einer neuen Verbindung  
(strategische Allianz, Joint Venture) 
Ausgliederungen erleichtern den Aufbau von künftigen Unternehmens-
kooperationen – vor allem dann, wenn sich das interesse des potenziel-
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len Partners nur auf eine bestimmte Produktsparte konzentriert. mit Hilfe 
einer juristischen verselbstständigung kann der potentielle Partner eine 
„selektive Beteiligung“ vornehmen und muss sich nicht am gesamten 
Unternehmen mit für ihn teilweise uninteressanten Produkten beteiligen. 
Der verkauf der herausgelösten gesellschaft bringt unter Umständen eine 
stärkere konzentration auf die eigene kernkompetenz mit sich. Aber auch 
die kernkompetenz des herausgelösten Unternehmens kann gestärkt 
werden, indem dieses an einen Partner vergeben wird bei dem erwünsch-
te synergieeffekte zum tragen kommen.

Großer Konzern und kleine Unternehmenseinheit 
Durch Ausgliederungen entstandene konzerne verbinden die vorteile von 
„großen“ Unternehmen (breite kapitalbasis, marktmacht) mit jener von 
kleinen Unternehmen (v. a. Flexibilität, transparenz, kundennähe, effi-
zienz). Die klammer des konzerns bildet die muttergesellschaft, die in 
der regel als Holding organisiert ist. Hier werden die wichtigen entschei-
dungen in Bezug auf strategie, Finanzierung und investitionstätigkeit 
getroffen. in den darunter angesiedelten operativen konzerngesellschaf-
ten werden die strategischen entscheidungen umgesetzt, die entschei-
dungsfreiheit ist in der regel erheblich eingeschränkt. Lediglich die Art 
und Weise der Umsetzung kann selbst bestimmt werden, nicht die stra-
tegie selbst. 

Erleichterung bei der Kapitalaufbringung
zunehmend werden auch Unternehmensfunktionen, die sehr kapitalin-
tensiv sind, ausgelagert (z. B. Forschung und entwicklung im Pharma-
bereich, erstellung von Produkten und Dienstleistungen, die teurer Ferti-
gungsanlagen bedürfen), damit der erforderliche Finanzierungsaufwand 
abgedeckt werden kann. Das ausgegliederte Unternehmen kann zusätz-
liche eigentümer bzw. Partner hereinholen oder etwa den erforderlichen 
Finanzierungsaufwand durch einen Börsengang aufbringen.

Verschlechterte Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten
in vielen Fällen haben Umstrukturierungen ein dominierendes Hauptmo-
tiv: die einsparung von Personalaufwand. zwar wird durch das AvrAg 
(siehe Anhang) verhindert, dass es im zuge eines Betriebsüberganges 
kurzfristig zu wesentlichen verschlechterungen der Arbeitsbedingungen 
kommt, längerfristig – vor allem für künftig eintretende Beschäftigte – ha-
ben Ausgliederungen aber in einer überwiegenden Anzahl der Fälle ne-
gative Auswirkungen. Diese reichen von der Anwendung ungünstigerer 
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kollektivverträge über den Wegfall von bestehenden Betriebsvereinba-
rungen bis hin zum Abbau von Beschäftigten. Jede Umstrukturierung hat 
irgendwelche Auswirkungen auf die Belegschaft. es ist daher bei jeder 
Umstrukturierungsaktivität besonders wichtig, das geplante vorhaben auf 
arbeitsrechtliche Auswirkungen zu überprüfen.

„Angenehme“ Nebeneffekte von Umstrukturierungen
zusätzlich zu den angeführten motiven sind weitere Faktoren nicht zu 
übersehen, die von Unternehmen gerne genützt werden:

Geschwindigkeit
mit Hilfe von Umstrukturierungen können strategische ziele, die auf her-
kömmlichen Wegen nur in einer Langfristperspektive erreichbar sind, 
unvergleichbar rascher umgesetzt werden. so führen verschmelzungen 
bzw. Akquisitionen mehr oder minder sofort zu einer markanten erhöhung 
des marktanteiles und damit der marktmacht, welche auf herkömmlichem 
Wege wohl nur über eine Jahrzehnte währende mühevolle entwicklung zu 
erreichen gewesen wäre. Und auch Ausgliederungen bzw. Outsourcing-
Aktivitäten führen im Blitztempo zu veränderten Personal-, Organisations- 
und letztlich auch kostenstrukturen. 

Brechen von Kulturen
Umstrukturierungen brechen oft radikal über Jahrzehnte gewachsene 
strukturen und kulturen. rationalisierungsvorhaben können mit ihrer Hilfe 
wesentlich schneller und mit geringerem Widerstand über die Bühne ge-
bracht werden. Die größten Widerstände sind in der regel vom mittleren 
management sowie der Belegschaftsvertretung zu erwarten. Während 
das mittlere management bei Umstrukturierungen nicht selten in Folge 
der Bildung neuer einheiten ausgewechselt wird, wird der Betriebsrat oft 
vor unüberschaubare komplexe Problemlagen gestellt und damit nicht 
selten auch bewusst überfordert. nicht zuletzt geht es in vielen Fällen 
auch um die Weiterexistenz der Belegschaftsvertretung selbst. Durch 
den möglichen Austausch der maßgeblichen Akteure kann auch die ge-
wünschte kulturveränderung rasch herbeigeführt werden. Die radikalität 
von Umstrukturierungen bringt es zusätzlich mit sich, dass Widerstän-
de nicht selten lautstark übertönt und in der Folge sang- und klanglos 
dem Untergang geweiht sind. einer kurzen Phase heftiger Aufregung und 
Auseinandersetzung folgt oft bald das resignative Hinnehmen der neuen 
realitäten.
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Schwächung der Mitbestimmung
Durch Umstrukturierungen wird die bestehende Belegschaftsvertretung 
vielfach zwangsweise „mitumstrukturiert“. neue Betriebsräte müssen ge-
bildet, konzernvertretungen eingerichtet werden. Abgesehen davon, dass 
damit in vielen Fällen ein funktionierender starker Betriebsrat zerschlagen 
wird, dauert es oft monate – wenn nicht Jahre – bis sich die neue vertre-
tungsstruktur etabliert hat und wieder arbeitsfähig ist. eine zusätzliche 
Herausforderung für die Belegschaftsvertretungen besteht darin, die vie-
len Partikularinteressen der einzelnen Betriebsräte im neu entstandenen 
konzern (etwa nach einer Ausgliederung) zu einer gemeinsamen interes-
senspolitik zu vereinen. 

Umstrukturierungen auf verschiedenen Ebenen –  
Betrieb und Unternehmen

Umstrukturierungen finden in der Praxis auf verschiedenen ebenen statt, 
einerseits der gesellschaftsrechtlichen sowie andererseits der betrieb-
lichen ebene. entscheidend ist diese Unterscheidung vor allem für die 
Qualifizierung der damit verbundenen rechtlichen Auswirkungen. 

Anhand des Umstrukturierungsvorganges verschmelzung soll dies ver-
deutlicht werden. Die verschmelzung von zwei kapitalgesellschaften (A 
und B) führt zu einer veränderung des juristischen mantels dieser gesell-
schaften. Je nachdem wie dieser vorgang im Detail durchgeführt wird, 
geht eine der beiden gesellschaften in der übernehmenden gesellschaft 
unter (verschmelzung durch Aufnahme) oder aber beide gesellschaften 
gehen unter und es entsteht eine komplett neue gesellschaft. 
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Beispiel: 

Verschmelzung auf der gesellschaftsrechtlichen Ebene
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In der dargest ellt en Graf ik geht  die A-AG in der B-AG auf , es bleibt  nur 
mehr die B-AG nach der Verschmelzung über. Auf  gesellschaf t srecht li-
cher Ebene ist  die A-AG somit  unt ergegangen. 

 

Der gesellschaf t srecht liche Rahmen ist  vor allem zur Best immung der 
Kollekt ivvert ragszugehörigkeit , der Aufsicht srat spf licht , der Bilanzie-
rung sowie für Fragen des Arbeit svert rages relevant .  

 

Von der Verschmelzung auf  der gesellschaf t srecht lichen Ebene muss 
die Verschmelzung auf  der bet rieblichen Ebene unt erschieden werden. 
Dies wäre et wa dann der Fall, wenn die A-AG einen Bet rieb oder Teilbe-
t rieb an die B-AG verkauf t  und dieser Bet rieb anschließend mit  einem 
Bet rieb der B-AG verschmolzen wird. 
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durch Aufnahme 
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B-AG 
(übernehmende Ges) 

in der dargestellten grafik geht die A-Ag in der B-Ag auf, es bleibt nur 
mehr die B-Ag nach der verschmelzung über. Auf gesellschaftsrechtli-
cher ebene ist die A-Ag somit untergegangen.

Der gesellschaftsrechtliche rahmen ist vor allem zur Bestimmung der 
kollektivvertragszugehörigkeit, der Aufsichtsratspflicht, der Bilanzierung 
sowie für Fragen des Arbeitsvertrages relevant. 

von der verschmelzung auf der gesellschaftsrechtlichen ebene muss die 
verschmelzung auf der betrieblichen ebene unterschieden werden. Dies 
wäre etwa dann der Fall, wenn die A-Ag einen Betrieb oder teilbetrieb an 
die B-Ag verkauft und dieser Betrieb anschließend mit einem Betrieb der 
B-Ag verschmolzen wird.
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Verschmelzung auf der betrieblichen Ebene

Der gesellschaftsrechtliche mantel der A-Ag ist durch die verschmelzung 
ihres Betriebes A mit dem Betrieb B der B-Ag unverändert geblieben. 
ebenso der gesellschaftsrechtliche mantel der B-Ag. Die veränderun-
gen wirken sich somit alleine auf der betrieblichen ebene aus. Auch hier 
sind mehrere Formen der verschmelzung möglich. einerseits könnte der 
Betrieb A vom Betrieb B aufgenommen werden, Betrieb B würde dann 
untergehen. Dies wäre auch umgekehrt denkbar. eine variante wäre aber 
auch, dass durch die verschmelzung der beiden Betriebe ein völlig neues 
gebilde – der Betrieb AB hervorgeht. relevant ist diese Frage vor allem 
dann, wenn es um die Auswirkungen auf den Weiterbestand von Be-
triebsvereinbarungen sowie des Betriebsrates selbst geht.

geklärt werden kann diese Frage nur durch eine nähere Betrachtung der 
wesentlichsten Betriebsmerkmale, einer Überprüfung der sogenannten 
„Betriebsidentität“. Folgende Betriebsmerkmale sind dabei u. a. auf ihre 
veränderung zu überprüfen:

 n Betriebsinhaber
 n Betriebszweck
 n standort
 n Betriebsmittel
 n Arbeitnehmerinnen
 n Betriebsorganisation 

Aktionäre➝

B-AG

Betrieb BBetrieb A

Aktionäre

A-AG

Betrieb A➝

➝
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in der Praxis sind Umstrukturierungen auf gesellschaftsrechtlicher und auf 
betrieblicher ebene meistens miteinander gekoppelt. so führen Fusionen 
auf gesellschaftsrechtlicher ebene in der regel in weiterer Folge auch zu 
verbindungen auf der betrieblichen ebene, um potenzielle synergieeffek-
te möglichst optimal auszunützen. Die Art der verbindung auf der betrieb-
lichen ebene ist dabei aber unabhängig von der gesellschaftsrechtlichen 
verschmelzung. es ist durchaus denkbar, dass auf gesellschaftsrechtli-
cher ebene eine verschmelzung durch neubildung vorgenommen wurde, 
während dessen auf der betrieblichen ebene eine verschmelzung durch 
Aufnahme des kleineren Betriebes in den größeren erfolgt.

Checkliste zur Erstorientierung
 n Den Umstrukturierungsvorgang am besten grafisch aufzeichnen und 

darstellen („vorher“ – „nachher“). 
 n Was verändert sich auf der gesellschaftsrechtlichen, was auf der be-

trieblichen ebene?
 n Wie verändern sich die Betriebsmerkmale (Betriebsinhaber, Ort etc.)?
 n Wann finden die jeweiligen Umstrukturierungsvorgänge statt (stichtage)? 
 n Welche Betriebsratsstruktur gibt es derzeit (Betriebsrat, zentralbe-

triebsrat, konzernbetriebsrat)?
 n Welche Betriebsvereinbarungen, kollektivverträge gibt es?

Beratungsunterstütztes Change-Management  
– eine „sanfte“ Form des Wandels?

Öffentlich dominieren fast ausschließlich jene Umstrukturierungsvorha-
ben die Diskussion, deren einschneidende Wirkung insbesondere auf die 
Arbeitnehmerinnen von vornherein klar absehbar ist. es braucht nicht be-
sonders viel Phantasie um zu vermuten, dass bei sanierungsmaßnahmen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Personal eingespart werden wird. Und 
dass bei Unternehmensfusionen nicht auf Dauer „doppelgleisig“ gefah-
ren wird, sondern die viel zitierten synergien zu einem gutteil im Abbau 
„überschüssigen“ Personals liegen, ist evident. Umstrukturierungen müs-
sen aber nicht immer mit lautem getöse daher kommen, sondern schlei-
chen sich oft auf leisen sohlen heran. zum Beispiel beim so genannten 
„Change-management“ (veränderungsmanagement), wenn das Wissen 
der Beschäftigten für die Umstrukturierung bestmöglich genutzt wird, und 
dabei häufig auch der eindruck einer tatsächlichen „mitbestimmung“ ver-
mittelt wird.
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nach der grundphilosophie des Change-managements werden Unter-
nehmen wie biologische Organismen betrachtet, die sich um ihres Über-
lebens Willen immer wieder an die sich verändernden Umweltbedingun-
gen anpassen müssen. Da menschen aber „gewohnheitstiere“ wären, 
müssten sie zu dieser Anpassungsleistung mit geeigneten methoden 
„motiviert“ werden. kurt Lewin, der Urvater des Change-managements, 
unterscheidet dabei drei Phasen:

 n Auftauen: Das nicht mehr adäquate verhalten (der Arbeitnehmerin-
nen) muss verflüssigt werden.

 n Bewegen: ein neues, passendes verhalten muss entwickelt werden.
 n einfrieren: Das neue verhalten muss als standard etabliert werden.

Damit dieser Prozess gelingt, braucht es Förderer und verantwortliche. 
Quer durch alle Bereiche, von der Unternehmensspitze bis hin zu den ein-
zelnen mitarbeiterinnen, werden deshalb in Form von „Change Agents“ 
bestimmte verantwortlichkeiten festgelegt. Unterstützt wird dieser Pro-
zess meist auch noch durch externe Berater.

Bekannt geworden ist kurt Lewin vor allem als der Begründer der grup-
pendynamik, die ihre Wurzeln in der Bekämpfung rassistischer und re-
ligiöser vorurteile hat, zum Beispiel in der Umerziehung, die nach dem 
kriegsende von der amerikanischen militärverwaltung in Deutschland 
durchgeführt wurde. Die damals entwickelten methoden der Umerzie-
hung sind noch heute das kernelement des Change-managements. Das 
Arbeiten mit gruppen soll gewährleisten, dass der veränderungs-/Umer-
ziehungsprozess möglichst effizient und nachhaltig verläuft.

Das Paradebeispiel für die Anwendung dieser Umerziehungsmethode in 
der Wirtschaft ist das Change-management-Projekt bei der stadtwerke 
Bremen Ag, durchgeführt von roswitha königswieser (damals Berater-
gruppe neuwaldegg). Anlass war die Liberalisierung des strommarktes 
– jeder kunde konnte nunmehr sein energieversorgungsunternehmen frei 
wählen. Die Aufbau- und Ablauforganisation eines historisch gewach-
senen monopolunternehmens könne, so die Annahme, mit diesen neu-
en Wettbewerbsbedingungen nicht schritt halten, insbesondere wären 
einstellungs- und Haltungsänderung bei den Beschäftigten erforderlich. 
Diese sollten mit der nachstehend abgebildeten Projektarchitektur erzielt 
werden.
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Kernelement e dieser Archit ekt ur sind 13  Kleingruppen und eine Groß-
gruppe. 

 Vorst ände: Gemäß dem Prinzip ‚Die St iege kehrt  man von oben‘ 
müssen mit t els Vorst andscoaching die oberst en Führungskräf t e auf  
eine einheit liche Linie eingeschworen werden. 

 St euergruppe: Sie best eht  aus 12  Mit gliedern – 1  Vorst and, 2  ext er-
nen Berat erInnen, 2  Bet riebsrät Innen und 7  Arbeit nehmerInnen, die 
die unt erschiedlichen St römungen im Unt ernehmen möglichst  gut  
abbilden sollen. 
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kernelemente dieser Architektur sind 13 kleingruppen und eine groß-
gruppe.

 n vorstände: gemäß dem Prinzip „Die stiege kehrt man von oben“ 
müssen mittels vorstandscoaching die obersten Führungskräfte auf 
eine einheitliche Linie eingeschworen werden.

 n steuergruppe: sie besteht aus 12 mitgliedern – 1 vorstand, 2 exter-
nen Beraterinnen, 2 Betriebsrätinnen und 7 Arbeitnehmerinnen, die 
die unterschiedlichen strömungen im Unternehmen möglichst gut 
abbilden sollen.

 n subprojekte: mit Ausnahme der beiden Beraterinnen und des vor-
standes ist jedes steuergruppenmitglied Leiter eines subprojekts. in 
den neun subprojekten werden themen behandelt wie teamarbeit, 
evaluation, kommunikation usw.

 n Beratergruppe neuwaldegg (Bgn): ein wesentliches element des 
Change-managements ist die reflexion der Berater innerhalb des 
staffs. Dort müssen jene interventionen geplant werden, die den Pro-
zess in die (vom Auftraggeber/vorstand) gewünschte richtung trei-
ben.

 n Dialoggruppe: Hier treffen sich die Betriebsratsvorsitzenden mit den 
vorständen und den mitgliedern der steuergruppe.

 n sounding-Board als großgruppe: Damit der veränderungsprozess 
möglichst wirksam in das gesamte Unternehmen „ausgerollt“ werden 
kann, werden in bestimmten Abständen großgruppenveranstaltungen 
durchgeführt, in denen über den jeweiligen zwischenstand berichtet 
wird.

Diese Beratungsarchitektur ist die voraussetzung für einen Change-ma-
nagement-Prozess, in dem unter nutzung von regeln der gruppendy-
namik top down „umerzogen“ wird, ohne dass dies auf den ersten Blick 
erkennbar wäre: mit den vorständen wird an der vision und den zielen 
gearbeitet. Diese werden, verdeckt über die Beraterinneninterventionen 
in die steuergruppe eingespeist. nachdem jedes „normale“ steuergrup-
penmitglied auch Projektleiterin eines subprojektes ist, trägt es seine 
(Um)Polung automatisch in sein jeweiliges subprojekt hinein. Und über 
entsprechend inszenierte großgruppenveranstaltungen, die einen halben 
tag und länger dauern können, sollen auch die nicht involvierten Arbeit-
nehmerinnen ins Boot geholt werden.

„Outgesourct“ wird in dieser Projektarchitektur die institutionalisierte mit-
bestimmung des Betriebsrates. Dafür ist gerade mal die Dialoggruppe 
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vorgesehen, in der der Betriebsrat nicht nur auf das management trifft, 
sondern auch auf steuergruppenmitglieder, die mitten in einem Umerzie-
hungsprozess stehen. es ist unschwer vorstellbar, welch hohes konflikt-
potenzial eine derartige konstellation in sich birgt.

Change-management ist ein langwieriger und ressourcen aufwendiger 
Prozess, der sich im Fall der stadtwerke Bremen Ag über Jahre hinzog. 
Die beabsichtigten Wirkungen können nicht einfach „mechanistisch“ er-
zielt werden, sondern es braucht immer wieder neue interventionsschlei-
fen in die jeweiligen gruppen. innerhalb des Beraterinnenstaffs und im 
vorstandscoaching werden dabei jene interventionen entwickelt, die die 
gruppenprozesse in die gewünschte richtung lenken sollen. Dabei stellt 
sich natürlich die Frage nach der ethischen vertretbarkeit derartiger ma-
nipulation. nicht von ungefähr sah sich daher kurt Lewin mit dem vorwurf 
der täuschung und der nebelschleier konfrontiert.

Welche möglichkeiten bieten sich für Betriebsrätinnen, um in derartigen 
verfahren nicht marginalisiert zu werden, sondern ihrerseits einfluss neh-
men zu können?

interessanterweise war es das Beratungsunternehmen COneCtA – 
durchaus nicht unbedarft in sachen Change-management – das mit 
seiner methode der „zirkulären zielplanung“ den grundstein für eine 
wirksame Partizipation von Arbeitnehmervertreterinnen legte. Folgende 
voraussetzungen müssen nach diesem Ansatz unter anderem erfüllt sein:

 n Die Berater müssten sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Arbeit-
nehmer beauftragt werden.

 n ziele und erfolgskriterien müssen vorab gemeinsam festgelegt werden.
 n Bei der zusammensetzung eines Projektteams muss auf die Ausge-

wogenheit der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite geachtet werden.
 n es müssen die wesentlichen meilensteine (Weichenstellungen) des 

vorhabens (inklusive grobe termin-struktur) festgelegt werden.
 n es muss die Form der entscheidungsfindung im gesamtvorhaben 

festgelegt werden. insbesondere dürfen Abweichungen von gemein-
sam getroffenen entscheidungen nur gemeinsam beschlossen wer-
den.

 n es gibt dazu eine verbindliche – von Arbeitgebervertetern, Arbeitneh-
mervertretern und Beratern unterschriebene – verpflichtungserklä-
rung.
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in konsequenz dazu wurde von der gewerkschaft der Privatangestellten 
und der Fachgruppe UBit der Wirtschaftskammer Wien eine Dialogver-
einbarung entwickelt (siehe Anhang), die auch in Change-management-
Prozessen eine wirksame mitbestimmung der Betriebsrätinnen gewähr-
leisten soll. Darin werden u. a. folgende kernelemente der mitwirkung an 
der Prozesssteuerung definiert.

 n Der Beratungsvertrag muss dem Betriebsrat zur kenntnis gebracht 
werden.

 n Der Beratungsvertrag hat über die geplanten maßnahmen, insbeson-
dere auch über die grundlegenden theorien, methoden und verfahren 
zu informieren.

 n Der gesamte Beratungsprozess muss dokumentiert werden, wobei 
dem Betriebsrat die möglichkeit der ergänzung geboten wird.

 n Der Betriebsrat kann sich unabhängig von der geschäftsleitung von 
den am Beratungsprozess beteiligten Arbeitnehmerinnen über den 
Fortgang informieren lassen. er ist weiters befugt, Arbeitnehmerinnen 
seines vertrauens in Arbeitskreise und Projekte zu delegieren.

 n Der Betriebsrat hat die möglichkeit, sich genauso wie die geschäfts-
leitung, jedoch ohne deren Beisein, von dem Berater informieren zu 
lassen.

 n Der Betriebsrat hat die möglichkeit, sich mit experten der Arbeiter-
kammern und gewerkschaften und weiteren sachverständigen zu 
beraten.

 n nach Abschluss des Beratungsauftrages sind die Berater verpflichtet, 
der innerbetrieblichen interessenvertretung eine kurzfassung ihres 
Beratungsprojektes mit einer Dokumentation der Beratungsschritte 
und der ergebnisse zu übermitteln.

Auf den ersten Blick mag diese zwischen den sozialpartnern abgeschlos-
sene Dialogvereinbarung wenig spektakulär wirken. tatsächlich bildet sie, 
vor allem in verknüpfung mit den einzelnen Punkten der zirkulären ziel-
planung, die Basis für eine völlig neue, nämlich Prozess orientierte Form 
der mitbestimmung. Denn:

 n Die kernelemente der Beratungsphilosophie und des Beratungspro-
zesses (ziele, meilensteine...) müssen offen gelegt und im idealfall so-
gar mit dem Betriebsrat akkordiert werden.

 n gemäß der methode der zirkulären zielplanung müssen meilenstei-
ne gesetzt werden, an denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer immer 
wieder die stimmigkeit des Beratungsprozesses mit den ursprünglich 
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vereinbarten zielen und Prozessen überprüfen. Bei jedem meilenstein 
ist neuerlich eine stop-or-go-entscheidung zu treffen.

 n Durch das begleitende reporting wird eine nachhaltige transparenz 
gewährleistet, auch weil der Betriebsrat bei etwaigen mängeln ent-
sprechende ergänzungen vornehmen kann.

 n Die information durch die am Beratungsprozess beteiligten Arbeit-
nehmerinnen bietet nicht nur die möglichkeit, sich jederzeit über den 
stand des „Umerziehungsprozesses“ ein eigenständiges Bild zu ma-
chen, sondern selbst ziele zu entwickeln und sie den Arbeitnehmerin-
nen in die Projekte mitzugeben.

 n gleiches gilt für die kooperation mit den seitens des Betriebsrates in 
die Projekte entsandten Arbeitnehmerinnen.

 n Den Beratern ist in eigenständigen gesprächen immer wieder „auf 
den zahn zu fühlen“, ob sie sich an die vereinbarten vorgaben halten.

 n schließlich können in jeder Beratungsphase mit externen expertinnen 
Hypothesen darüber entwickelt werden, ob die richtung stimmt und 
was möglicherweise verdeckte ziele des Change-managements sind.

kaum ein anderes managementvorhaben ist dermaßen von der koope-
ration der mitarbeiterinnen abhängig wie Change-management. Deshalb 
verfügen Betriebsräte dabei über eine sehr starke verhandlungsposition. 
Und wenn für jede professionelle Beratung die oberste maxime lautet 
„Wie man sich bettet, so liegt man“, so gilt das für die mitbestimmung in 
Beratungsprozessen umso mehr: ein, gut gebettetes Liegen braucht eine 
präzise Betriebsvereinbarungen und aktive Prozessbegleitung und -inter-
vention, die den unternehmerischen und beraterischen Bestrebungen um 
nichts nachstehen. Damit kann Change-management die Basis für eine 
völlig neue Qualität der mitbestimmung werden.
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FUsiOnen UnD ÜBernAHmen –  
eins PLUs eins ist Drei? 

in den neunziger-Jahren gab es eine massive Übernahmewelle, jedes 
Jahr wurden neue rekordzusammenschlüsse, quer über alle Branchen, 
vermeldet. erhoffte synergieeffekte sollen aus zwei Unternehmen ein 
noch stärkeres Drittes formen. ziel war es primär, rasches Wachstum zu 
erzielen und die Aktien der Unternehmen in bisher noch nie da gewesene 
Höhen zu treiben. Der einbruch der Aktienmärkte und die gleichzeitige 
konjunkturdelle in Amerika und europa haben diese Welle im Jahr 2002 
gestoppt. Die Wirtschaft hat sich danach aber rasch wieder erholt und in 
der Folge erreichte auch die Übernahmewelle ein weiteres rekordhoch. 
in den Jahren 2008 und 2009 führte die Finanzmarkt- und Wirtschaftskri-
se zu einem neuerlichen einbruch der Übernahmewelle. 

Die größten bzw. berühmtesten Übernahmen/Fusionen waren in den letz-
ten Jahren time Warner (2000, Übernahme durch AOL), ABn Amro (2007, 
Übernahme durch royal Bank of scotland), smith kline (2000, Übernah-
me durch glaxo), shell transport (2004, Übernahme durch royal Dutch), 
Bell (2006, Übernahme durch At&t). Übernahmen mit österreichischer 
Beteiligung waren etwa Wellmann (Übernahme durch strabag) oder AUA 
(Übernahme durch Lufthansa). Während der Finanzmarktkrise 2009 wur-
den weiters die beiden Banken Hypo Alpe Adria und kommunalkredit 
vom Bund übernommen, um einen zusammenbruch zu verhindern. 

Die erfolgsquote von Fusionen liegt allerdings vielfach unter den erhofften 
erwartungen. Die Ursache dafür liegt nicht zuletzt darin, dass sowohl in 
der Planungsphase als auch bei der Umsetzung zum teil schwere Fehler 
begangen werden. nicht selten stellt sich auch heraus, dass vorhaben 
überstürzt angegangen und strategische Auswirkungen nicht ausrei-
chend hinterfragt wurden.
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Entwicklung der Übernahmen in Europa  
(Angezeigte Fälle in Brüssel)
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Entwicklung der Übernahmen in Europa  
(Angezeigte Fälle in Brüssel) 

 
 

 

2.1. Varianten der Zusammenarbeit 

 

2.1.1. Kooperation, Übernahme, Fusion 

Allgemein wird unt er dem Begrif f  ‚Fusion’ bzw Verschmelzung die 
höchst e Form der Unt ernehmenskonzent rat ion verst anden, bei der sich 
mindest ens zwei bisher recht lich selbst ändige Unt ernehmen zur einer 
wirt schaf t lichen und recht lichen Einheit  zusammenschließen. Im Gegen-
sat z dazu bleiben die bet rof fenen Gesellschaf t en bei einer reinen Über-
nahme ( ‚Akquisit ion‘)  recht lich selbst ändig, es ent st eht  bloß eine wirt -
schaf t liche Abhängigkeit . Eine noch losere Form der Zusammenarbeit  
ist  die Kooperat ion (zB Kart elle, Arbeit sgemeinschaf t en, st rat egische 
Allianzen) , hier bleiben die einzelnen Gesellschaf t en nicht  nur jurist isch, 
sondern auch wirt schaf t lich weit est  gehend selbst ändig. 

Varianten der Zusammenarbeit

Kooperation, Übernahme, Fusion
Allgemein wird unter dem Begriff „Fusion“ bzw. verschmelzung die 
höchste Form der Unternehmenskonzentration verstanden, bei der sich 
mindestens zwei bisher rechtlich selbstständige Unternehmen zu einer 
wirtschaftlichen und rechtlichen einheit zusammenschließen. im gegen-
satz dazu bleiben die betroffenen gesellschaften bei einer reinen Über-
nahme („Akquisition“) rechtlich selbstständig, es entsteht bloß eine wirt-
schaftliche Abhängigkeit. eine noch losere Form der zusammenarbeit 
ist die kooperation (z. B. kartelle, Arbeitsgemeinschaften, strategische 
Allianzen), hier bleiben die einzelnen gesellschaften nicht nur juristisch, 
sondern auch wirtschaftlich weitestgehend selbstständig.

Quelle: european merger Control
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Fusion von unverbundenen oder verbundenen Gesellschaften
Wird die gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen den zu verschmel-
zenden gesellschaften betrachtet, kann zwischen einer verschmelzung 
von verbundenen und unverbundenen gesellschaften unterschieden 
werden. Bei der verschmelzung verbundener gesellschaften (= konzern-
verschmelzungen) werden mutter- und tochtergesellschaften fusioniert, 
während bei der verschmelzung unverbundener gesellschaften kein Be-
teiligungsverhältnis zwischen der übernehmenden und der übertragen-
den gesellschaft vorhanden ist. im österreichischen Aktienrecht wird ins-
besondere die verschmelzung unverbundener gesellschaften behandelt, 
obwohl diese in der Praxis eine eher untergeordnete rolle spielt.
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2.1.2. Fusion von unverbunden en oder verbundenen Gesellschaften 

Wird die gesellschaf t srecht liche Beziehung 
zwischen den zu verschmelzenden 
Gesellschaf t en bet racht et , kann zwischen einer 
Verschmelzung von verbundenen und  
unverbundenen  Gesellschaf t en unt erschieden 
werden. Bei der Verschmelzung verbundener 
Gesellschaf t en (= Konzernverschmelzungen)  
werden Mut t er- und Tocht ergesellschaf t en 
fusioniert , während bei der Verschmelzung 
unverbundener Gesellschaf t en kein Bet eiligungsverhält nis zwischen der 
übernehmenden und der übert ragenden Gesellschaf t  vorhanden ist . Im 
öst erreichischen Akt ienrecht  wird insbesondere die Verschmelzung 
unverbundener Gesellschaf t en behandelt , obwohl diese in der Praxis 

A-AG B-AG 

Kooperation 
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A-AG 

B-AG 
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Akquisition  

A-AG B-AG 

recht lich und 
 wirt schaf t l gemein-
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Verschmelzung 

AB-AG 

rechtlich und wirtschaftlich

 selbstständig

rechtlich selbstständig

aber wirtschaftlich abhängig
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rechtlich und

wirtschaftlich gemeinsam
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Verschmelzung unverbundener Gesellschaften
Bei der verschmelzung unverbundener gesellschaften können zwei For-
men unterschieden werden.

a) Verschmelzung durch Aufnahme (§ 219 Abs. 1 AktG)
Das vermögen einer (übertragenden) gesellschaft wird als ganzes auf 
eine (übernehmende) gesellschaft gegen gewährung von Aktien dieser 
gesellschaft übertragen. 
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Verschmelzung unverbundener Gesellschaften 

Bei der Verschmelzung unverbundener Gesellschaf t en können zwei 
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a) Verschmelzung durch Aufnahme (§ 219 Abs 1 AktG) 

Das Vermögen einer (übert ragenden)  Gesellschaf t  wird als Ganzes auf  
eine (übernehmende)  Gesellschaf t  gegen Gewährung von Akt ien dieser 
Gesellschaf t  übert ragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Verschmelzung durch Neubildung (§ 219 Abs 2 AktG) 

Es wird eine neue Akt iengesellschaf t  gebildet , auf  die das Vermögen 
jeder der sich vereinigenden Gesellschaf t en als Ganzes gegen Gewäh-
rung von Akt ien der neuen Gesellschaf t  übergeht . 

Aktionäre 

Aktionäre 

Aktionäre 

Verschmelzung 
durch Aufnahme 

A-AG 
(übertragende Ges) 

B-AG 
(übernehmende Ges) 

B-AG 
(übernehmende Ges) 

b) Verschmelzung durch Neubildung (§ 219 Abs. 2 AktG)
es wird eine neue Aktiengesellschaft gebildet, auf die das vermögen jeder 
der sich vereinigenden gesellschaften als ganzes gegen gewährung von 
Aktien der neuen gesellschaft übergeht.
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Verschmelzung von verbundenen Gesellschaften 

In diesem Fall besit zt  die übernehmende Gesellschaf t  Akt ien der über-
t ragenden Gesellschaf t  (kann auch umgekehrt  sein) . Wie bereit s er-
wähnt , kommt  dieser Fall in der Praxis häuf ig vor, indem et wa eine Mut -
t er- mit  ihrer Tocht ergesellschaf t  verschmolzen wird. 

 

Verschmelzungen von verbundenen Unt ernehmen können in beide Rich-
t ungen erfolgen (up- bzw down-st ream merger) , wobei für diese Ent -
scheidung insbesondere verkehrsst euerliche Überlegungen (et wa 
Grunderwerbsst euer)  eine ausschlaggebende Rolle spielen. 

 

Verschmelzung von verbundenen Gesellschaften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim up-st ream-merger wird die Tocht ergesellschaf t  in die Mut t erge-
sellschaf t  verschmolzen. Eine Kapit alerhöhung bei der übernehmenden 
Gesellschaf t  darf  in diesem Fall nicht  durchgeführt  werden, da die 
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Verschmelzung von verbundenen Gesellschaften
in diesem Fall besitzt die übernehmende gesellschaft Aktien der übertra-
genden gesellschaft (kann auch umgekehrt sein). Wie bereits erwähnt, 
kommt dieser Fall in der Praxis häufig vor, indem etwa eine mutter- mit 
ihrer tochtergesellschaft verschmolzen wird.

verschmelzungen von verbundenen Unternehmen können in beide rich-
tungen erfolgen (up- bzw. down-stream merger), wobei für diese ent-
scheidung insbesondere verkehrssteuerliche Überlegungen (etwa grund-
erwerbssteuer) eine ausschlaggebende rolle spielen.

Verschmelzung von verbundenen Gesellschaften
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Beim up-st ream-merger wird die Tocht ergesellschaf t  in die Mut t erge-
sellschaf t  verschmolzen. Eine Kapit alerhöhung bei der übernehmenden 
Gesellschaf t  darf  in diesem Fall nicht  durchgeführt  werden, da die 

A-AG 
(übertragende Ges) 

B-AG 
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Verschmelzung 
durch Neubildung 
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Beim up-stream-merger wird die tochtergesellschaft in die mutterge-
sellschaft verschmolzen. eine kapitalerhöhung bei der übernehmenden 
gesellschaft darf in diesem Fall nicht durchgeführt werden, da die über-
nehmende gesellschaft Aktien der übertragenden gesellschaft besitzt (§ 
224 Abs. 1 z 1 Aktg). Aus oben erwähnten verkehrssteuerlichen Über-
legungen könnte ein up-stream-merger jedoch steuerlich nicht optimal 
sein, etwa dann, wenn die operativ tätige tochtergesellschaft vermögen 
in größerem Umfang besitzt und dieses vermögen an die muttergesell-
schaft übertragen werden muss. Beispielsweise bei grundstücken wäre 
dann die grunderwerbsteuer abzuführen. 

von einem down-stream-merger wird dann gesprochen, wenn mutter- 
und tochtergesellschaft verschmolzen werden, wobei als übernehmende 
gesellschaft die tochtergesellschaft fungiert. Die Aktien, die die übertra-
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gende gesellschaft an der übernehmenden hält, müssen zur Abfindung 
der gesellschafter der übertragenden gesellschaft verwendet werden  
(§ 224 Abs. 3 Aktg). 

Diese Art der verschmelzung erfreut sich in der Praxis zunehmender Be-
liebtheit. insbesondere bei leveraged buy-outs (siehe unten) – also fremd-
finanzierten Unternehmensübernahmen – wird der down-stream-merger 
dem up-stream-merger vorgezogen. soll negatives vermögen (also ein 
schuldenüberhang) auf die übernehmende Untergesellschaft übertragen 
werden, ist dies gemäß § 52 Aktg als verbotene einlagenrückgewähr zu 
beurteilen. Der OgH sieht darin ebenfalls einen nicht zulässigen kapital-
herabsetzenden effekt. 

Zusammenlegung von Betrieben
Wie bereits im kapitel „Umstrukturierungen auf verschiedenen ebenen –  
Betrieb und Unternehmen“ erwähnt, muss zwischen Umstrukturierungen 
auf der betrieblichen und auf der gesellschaftsrechtlichen ebene unter-
schieden werden. Auf der betrieblichen ebene gibt es ebenfalls mehre-
re varianten von Fusionen, die unter Umständen völlig unabhängig von 
Umstrukturierungen auf der gesellschaftsrechtlichen ebene durchgeführt 
werden können:

 n Durch die zusammenführung von zwei (teil)Betrieben entsteht ein 
neuer Betrieb, oder

 n ein Betrieb wird von einem anderen geschluckt und geht in der Folge 
im neuen Betrieb auf. 

Die Frage, welche der beiden varianten im konkreten Fall vorliegt, muss 
anhand der Betriebsmerkmale (siehe seite 18) beantwortet werden. Ha-
ben sich durch die Umstrukturierungen wesentliche merkmale des Betrie-
bes verändert, ist davon auszugehen, dass ein neuer Betrieb entstanden 
ist. Dementsprechende Auswirkungen auf den Fortbestand von Betriebs-
vereinbarungen bzw. den Betriebsrat sind zu prüfen.

Horizontal, vertikal oder „querfeldein“ – Fusionen
Am gängigsten ist die horizontale Fusion. Dabei schließen sich Unter-
nehmen zusammen, die auf der gleichen Produktions- oder Handelsstufe 
tätig sind, also zum Beispiel zwei energiekonzerne oder zwei Autoriesen 
wie z. B. Daimler-Benz und Chrysler, die sich demnächst auch mitsubishi 
ganz einverleiben wollen. 
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Bei vertikalen Fusionen tun sich Unternehmen zusammen, die zwar in 
derselben Branche tätig sind, aber auf verschiedenen stufen, z. B. wenn 
die Lebensmittelkette eine großbäckerei kauft oder die müllerei den groß-
bäcker schluckt, oder ein Pharmaproduzent sich an Apotheken beteiligt. 

Die dritte Form sind Fusionen von Unternehmen, die in verschiedensten 
Branchen tätig sind. Diese Form von Fusionen spielen derzeit keine so 
große rolle wie noch vor wenigen Jahrzehnten, als es mode war, sich 
durch möglichst viele unterschiedliche „standbeine“ vor krisen abzusi-
chern. eine Ausnahme davon zeigt sich heutzutage allenfalls bei Banken 
und versicherungen: so haben die Annäherungen von Banken und versi-
cherungen, die erst unverbindlich in Partnerschaften, dann auch mittels 
kapitalmäßiger verflechtung stattfanden, den markt für Allfinanzprodukte 
geschaffen. 

Allgemein kann gesagt werden, dass in schwieriger werdenden zeiten 
mit dem Aufbau eines weiteren standbeines („Diversifikation“) das Un-
ternehmensrisiko gesenkt werden kann: Laut Wirtschaftsteil der neuen 
zürcher zeitung kann „durch den zukauf eines konjunkturunabhängigen 
geschäfts, das konstante erträge bringt, die einseitige Abhängigkeit von 
zyklischen Aktivitäten gesenkt werden. Und Unternehmen, die in gesät-
tigten oder schrumpfenden märkten operieren, können sich durch den 
vorstoß in neue Bereiche Wachstumspotenzial erschließen. Was anfäng-
lich als Diversifikation erscheinen mag, kann sich bald auch zu einem 
neuen Wirtschaftszweig mausern.“

Asset Deal oder Share Deal?
Diese Frage ist beim erwerb von Unternehmen relevant. Bildlich gespro-
chen kann entweder das Unternehmen als ganzes gekauft werden oder 
es wird in seinen einzelteilen erworben. Bei einem „share Deal“ erwirbt 
der käufer vom verkäufer die Anteile („shares“) an der zum verkauf ste-
henden gesellschaft. Hierdurch wird der käufer zum neuen Anteilseigner 
und erhält die mit der Beteiligung verbundenen rechte und Pflichten. Das 
Unternehmen selbst bleibt gesellschaftsrechtlich unverändert erhalten. 
Auch die Bilanz (Aktiva, Passiva) wird nicht verändert. 

Bei einem „Asset Deal“ dagegen werden die Wirtschaftsgüter („assets“), 
also grundstücke, gebäude, maschinen etc. sowie verbindlichkeiten aus 
dem ursprünglichen Unternehmen herausgelöst und einzeln an den er-
werber übertragen. 
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Beide varianten haben unterschiedliche Auswirkungen bzw. vor- und 
nachteile. Asset Deals werden üblicherweise mehr vom käufer bevor-
zugt, da durch den einzelerwerb der tatsächliche Wert der einzelnen ge-
genstände aktiviert werden kann und – vorausgesetzt dieser liegt über 
dem Buchwert – auch höhere Abschreibungen in den Folgejahren geltend 
gemacht werden können. Der share Deal wird eher vom verkäufer bevor-
zugt, da dieser unter bestimmten Umständen steuerlich begünstigt ist. 
Für den Betriebsrat kann ein Asset Deal unter Umständen bedeuten, dass 
die organisatorische einheit „Betrieb“ aufgelöst wird und damit sämtli-
che an der existenz des Betriebs gebundenen rechte in Frage gestellt 
sein könnten (u. a. geltung von Betriebsvereinbarungen, existenz des 
Betriebsrates etc.).  

Motive und Hintergründe

Erhoffte Synergieeffekte als treibende Kraft
Fusionen sind der natur der sache nach stets in erster Linie versprechen. 
sie stellen eine versprochene zukunft für management, Belegschaft und 
Aktionäre dar. eine zukunft, die dank synergien eine erhöhte Wettbe-
werbsfähigkeit und größeres Wachstum bringen soll. nicht immer sind 
aber alle shareholder und stakeholder gewinner von Fusionen – oft blei-
ben einzelne gruppen (vor allem die Beschäftigten) dabei auf der strecke. 

Economies of Speed
„economies of speed“ können als „erzielbare vorteile durch geschwin-
digkeit“ übersetzt werden. externes Unternehmenswachstum in Form ei-
ner Übernahme oder einer Fusion ermöglicht die rasche und umfassende 
erschließung neuer tätigkeitsgebiete. Angesichts der rasanten technolo-
gischen entwicklung der letzten Jahre ist die „geschwindigkeit“ zu einem 
der bedeutendsten Wettbewerbsfaktoren geworden. Ob der Unterneh-
menszusammenschluss in dieser Hinsicht jedoch tatsächlich ein erfolg 
wird, hängt vor allem von der Dauer und dem zeitpunkt des markteintrit-
tes ab. Je länger dieser dauert und je mehr Anbieter bereits im markt tätig 
sind, desto geringer wird der vorteil. 

Economies of Scale
„economies of scale“ könnten als „erzielbare vorteile durch massenpro-
duktion“ übersetzt werden. Die economies of scale stellen dabei jene 
vorteile dar, die durch die Ausweitung der Produktion etwa anlässlich ei-



34 AK-Infoservice

nes zusammenschlusses ausgenützt werden können. vorteile entstehen 
dabei vor allem dadurch, dass durch die erhöhung des Produktionsvo-
lumens nach einer kombination der Produktionsmittel die stückkosten 
gesenkt werden. Je mehr diese synergieeffekte bereits ausgereizt sind,  
bzw. je größer die zu kombinierende Produktionsmenge ist, desto gerin-
ger werden die economies of scale und damit der Anreiz, eine Unterneh-
mensverbindung einzugehen. 

Economies of Scope 
„economies of scope“ sind, erzielbare vorteile, die insbesondere durch 
die gemeinsame nutzung von Betriebsmitteln zu niedrigeren gesamtkos-
ten als bei nicht zusammengeführten Betrieben führen. ein Beispiel dafür 
wäre die gemeinsame nutzung von vertriebskanälen und Absatzorgani-
sationen. zu den economies of scope zählen auch vorteile, die sich aus 
dem flexiblen einsatz von Produktionsanlagen, die für die Herstellung 
mehrerer Produkte verwendbar sind, ergeben.

Weitere Synergieeffekte
Der Begriff synergie entstammt den naturwissenschaften und bedeutet 
dort die Form des zusammenwirkens von stoffen und Faktoren, bei der 
sich die einzelkomponenten gegenseitig fördern, so dass die gesamtwir-
kung größer ist als die summe der einzelwirkungen.

Auf den Unternehmensbereich übertragen bedeutet dies, dass durch die 
verbindung von Unternehmen eine neue einheit entsteht, die es ermög-
lichen soll, durch ein aufeinander abgestimmtes zusammenwirken die 
kosten zu senken, damit die rentabilität zu erhöhen und letztlich das 
risiko zu streuen. Bei einer einfachen Addition der teilelemente würden 
diese effekte nicht entstehen. 

Abhängig von der Art der jeweiligen Unternehmensverbindung können 
synergieeffekte in den verschiedensten Unternehmensbereichen auftre-
ten. Wurde ursprünglich nur der Produktionsbereich nach einsparungs-
potenzialen durchforstet, so wurden später auch andere Bereiche des 
Unternehmens wie Beschaffung, Forschung und entwicklung, Absatz, 
Finanzierung, management und Organisation in die suche nach einspa-
rungsmöglichkeiten miteinbezogen.
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Synergieeffekte im Produktionsbereich
Unternehmensverbindungen – etwa auf horizontaler ebene – führen in 
der regel relativ rasch zu einer standortdiskussion. Begründet wird dies 
meistens mit synergieeffekten auf grund der höheren Produktionsmenge 
(economies of scale), welche die Anwendung rationellerer Produktions-
verfahren mit einem zumeist höheren Automatisierungsgrad lohnend ma-
chen. Weitere synergieeffekte bei einem horizontalen zusammenschluss 
können durch die senkung von rüstkosten sowie einer effektiveren Aus-
lastung der kapazitäten auftreten. 

synergieeffekte im Produktionsbereich können aber auch bei vertikalen 
verbindungen entstehen, etwa dadurch, dass die Produktion zwischen 
den verbundenen Unternehmen besser abgestimmt und in der Folge eine 
senkung der Lagerkosten erreicht wird. 

Synergieeffekte im Beschaffungsbereich
Hier können einsparungen realisiert werden, wenn die verbundenen Un-
ternehmen zum teil gleiche rohstoffe einsetzen oder die rohstoffe von 
der gleichen Quelle bezogen werden (economies of scope). geringere 
Lagerkosten, transportkosten und Beschaffungsverwaltungskosten sind 
die Folge. zusätzlich können durch die Beschaffung größerer mengen 
günstigere einkaufspreise erzielt werden. Bei vertikalen verbindungen 
vermindert sich die gefahr, von Abnehmer- bzw. Lieferantenmärkten ab-
geschnitten zu werden oder unkalkulierbaren Preissprüngen ausgesetzt 
zu sein. 

Synergieeffekte im Absatzbereich
typische synergieeffekte im Absatzbereich entstehen durch die nutzung 
gemeinsamer Absatzwege oder ähnlicher Absatzmethoden (economies 
of scope). ein identischer Abnehmerkreis kann die einsparungen in die-
sem Bereich noch zusätzlich erhöhen (z. B. durch verringerung der Wer-
bekosten). verbundeffekte können hier aber auch durch einen „spill-over-
effekt“ hervorgerufen werden, indem sich das image der Produkte einer 
gesellschaft auf jenes der anderen gesellschaft überträgt (z. B. schi – 
Bindung – schischuhe).

Synergieeffekte in der Forschung und Entwicklung
synergieeffekte im Bereich der Forschung und entwicklung sind insbe-
sondere dann zu erwarten, wenn sich die Forschungserkenntnisse auf die 
Produkte des verbundenen Partners anwenden lassen. Die einsparungen 
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sind dabei umso höher, je ähnlicher die technologische Basis der Produk-
te ist. größere Forschungs- und entwicklungsprojekte können in Angriff 
genommen werden. 

Synergieeffekte in der Organisation 
Hier werden verbundeffekte in erster Linie durch Personaleinsparungen 
infolge der vermeidung von Doppelarbeit (zusammenfassung der Buch-
haltung, eDv, Personalabteilung etc.) erreicht. ziel ist es dabei vor allem, 
die Arbeitnehmerinnen besser auszulasten. 

Synergieeffekte im Finanzbereich 
Unternehmensverbindungen ermöglichen in der regel einen leichteren 
zugang zum organisierten kapitalmarkt. verbunden damit ist unter Um-
ständen eine verbesserung des Finanzstatus, da die Finanzierungskosten 
gesenkt werden können. ein weiterer verbundvorteil besteht darin, dass 
– vor allem bei Unternehmen mit einer stark gestreuten Produktpalette (= 
Diversifizierung) – finanzielle mittel von einem teilbereich in andere trans-
feriert werden können (= interne subventionierung). Dabei wird praktisch 
ein interner kapitalmarkt geschaffen, die konditionen (z. B. zinsen) wer-
den weitest gehend selbst bestimmt. Durch verbindungen diversifizierter 
Unternehmen entsteht zusätzlich ein risikoausgleich, wodurch das kapi-
talrisiko für den Unternehmer reduziert wird - nicht jedoch jenes der Ar-
beitnehmer, deren risiko des Arbeitsplatzverlustes in Folge eines hohen 
Diversifizierungsgrades oft ansteigt.

Steigerung des Shareholder Values
Durch die globalisierung und vor dem Hintergrund der shareholder va-
lue-Orientierung sind Unternehmensfusionen heute zu einem oft unver-
zichtbaren Bestandteil internationaler management-strategien gewor-
den. Hierbei ist auch an eine andere kategorie von Übernahmegewinnern 
zu erinnern – die investmentbanken und deren Analysten. Dazu ein zitat 
eines österreichischen (groß-)konzernchefs: „sie“ – also die investment-
banken und deren Analysten – „hetzen viele Firmen in Akquisitionen hin-
ein, weil sie daran risikolos verdienen. Dabei wird wahnsinnig oberfläch-
lich vorgegangen, denn sie kennen im grunde das betroffene geschäft 
nicht.“ viele Firmen seien „ständig dem Druck von investmentbanken und 
Analysten ausgesetzt, die auf weiße Flecken auf der Weltkarte verweisen 
und stärkeres Wachstum einfordern“ und die oft „strategische Überlegun-
gen vor eine nüchterne Berechnung von kosten und nutzen stellen“. viele 
manager argumentieren mit dem gefährlichen Wort „strategische Prämie“ 
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oder lassen sich von marktanteilsgewinnen blenden. „Wenn jemand über 
eine Übernahme sagt, sie sei strategisch notwendig, muss man sehr kri-
tisch sein.“ 

Wie Fusionen und Übernahmen finanziert werden

Übernahme durch Aktientausch
Bei verschmelzungen bzw. Übernahmen von großen Unternehmen ist es 
dem übernehmenden Unternehmen (z. B. A-Ag) meistens nicht möglich, 
den notwendigen kaufpreis für das zu übernehmende Unternehmen (z. B. 
B-Ag) in Form von liquiden mitteln aufzubringen. Um trotzdem die Über-
nahme finanzieren zu können, wird in diesen Fällen oft auf das instrument 
des „Aktientausches“ zurückgegriffen. Dabei übernimmt das „erwerben-
de“ Unternehmen A-Ag einerseits alle Anteile des übernommenen Un-
ternehmens B-Ag und die Altaktionäre von B-Ag erhalten statt dessen 
Aktien des übernehmenden Unternehmens A-Ag. es findet also lediglich 
ein Austausch der Anteile statt, geld fließt in diesem Fall keines. mit Hilfe 
eines Aktientausches wurde etwa die Fusion der Bank Austria mit der 
Hypo-vereinsbank durchgeführt.

Finanzierung durch Börsengang
ein Börsengang dient der stärkung und erweiterung des eigenkapitals, 
der Finanzierung weiteren Unternehmenswachstums aber auch einem 
gesteigerten Bekanntheitsgrad. Freilich ist ein Börsengang nur dann eine 
sinnvolle Finanzierungsmethode, wenn der Börsenkurs des Unterneh-
mens hoch bewertet ist, so dass möglichst viel kapital für die Übernah-
meaktivitäten lukriert werden kann. 

Übernahme mittels Fremdkapital
eine Übernahme, die vorwiegend mit Fremdkapital finanziert wird, wird 
als „Leveraged Buyout“ bezeichnet. Diese Form der Übernahmefinanzie-
rung wird vor allem in den UsA durch diverse Finanzierungsinstrumente 
wie „Junk Bonds“ erheblich erleichtert. so werden Unternehmensanlei-
hen bezeichnet, die in der regel nicht besichert sind und das erhöhte 
Ausfallrisiko durch eine höhere verzinsung kompensieren. 

Auch in Österreich wurden in den letzten Jahren einige Unternehmen bei-
nahe ausschließlich durch Fremdfinanzierung übernommen. Die beson-
dere kunst besteht aber dann darin, die für die Übernahme aufgenom-
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menen schulden an das Übernahmeobjekt abzuwälzen, so dass das 
übernehmende Unternehmen lastenfrei aus dem Deal aussteigt. 

Das übernehmende Unternehmen (z. B. A-Ag) gründet dabei eine toch-
tergesellschaft (A1-Ag), welche die schulden für den erwerb des zielob-
jektes (z. B. B-Ag) aufnimmt. A1-Ag kauft nun die B-Ag, und wird in 
der Folge mit der B-Ag verschmolzen. Bilanziell bedeutet dies, dass die 
schulden der A1-Ag in die Bilanz von B-Ag hineinverschmolzen werden, 
die B-Ag muss die schulden für ihren verkauf also selbst finanzieren. 
Das Unternehmen wurde somit von der A-Ag erworben, ohne dass diese 
selbst schulden aufnehmen musste. Die B-Ag muss ihre aus ihrer ei-
genen Übernahme resultierenden schulden “selbst” finanzieren. Die be-
troffenen Arbeitnehmerinnen von B-Ag müssen in zukunft mit der höhe-
ren schuldenlast leben.

Gesetzliche Grundlagen

Regelungen im AktG, GmbHG und UmgrStG
Der Fusionsbegriff ist prinzipiell nicht an bestimmte rechtsformen der 
untergehenden Unternehmen oder des weiterhin bestehenden bzw. neu 
zu gründenden Unternehmen gebunden. Abhängig von der rechtsform 
ist jedoch die Anwendung bestimmter gesetzlicher regelungen. gesetz-
liche vorschriften finden sich etwa im Aktiengesetz (§§ 219 ff, siehe auch 
Anhang), im § 96 gmbHg sowie in den §§ 1 ff Umgründungssteuerge-
setz. so regelt das Aktiengesetz (sinngemäß auch das gmbHg) etwa 
verschmelzungen zwischen Aktiengesellschaften (gmbH) oder zwischen 
einer gmbH und einer Aktiengesellschaft.

Bei einer Unternehmenszusammenführung zweier oder mehrerer Perso-
nen (diese können sowohl Personengesellschaften als auch kapitalgesell-
schaften sein) zu Personengesellschaften wird nicht von verschmelzung 
sondern von einem zusammenschluss gesprochen. zusammenschlüs-
se sind zivil- oder handelsrechtlich nicht geregelt, lediglich im Umgrün-
dungssteuergesetz bestehen vorschriften (§§ 23 ff).

Gesamtrechtsnachfolge
ein wesentliches merkmal der Fusion/verschmelzung ist, dass die Liqui-
dation der beteiligten gesellschaften unterbleibt. Die Übertragung des 
vermögens erfolgt in der regel im Wege der gesamtrechtsnachfolge. 
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gesamtrechtsnachfolge bedeutet, dass keine förmliche Übertragung des 
vermögens und der schulden auf die neue rechtsform erfolgt. zur Über-
tragung von grundstücken ist keine Auflassung und eintragung, sondern 
nur eine korrektur des grundbuches erforderlich. Bewegliche sachen ge-
hen ohne einigung und Übergabe, Forderungen ohne zession, Orderpa-
piere ohne indossament über. 

Kartellrechtliche Spielregeln 
Die Fusionskontrolle hat im rahmen der Wettbewerbspolitik traditionel-
lerweise einen hohen stellenwert. Das entstehen von zu großer konzent-
ration wirtschaftlicher macht – etwa durch Ausschalten von kleineren mit-
bewerbern – stellt in der regel eine schwerwiegende Beeinträchtigung 
des marktmechanismus dar. 

Dies zu verhindern, ist Aufgabe der kartellbehörden in den einzelnen Län-
dern und regionen. von der eU-kommission muss jede transaktionen 
genehmigt werden, bei der der weltweite Umsatz der beteiligten Unter-
nehmen 5 milliarden euro übersteigt und der eU-weite Umsatz von min-
destens zwei beteiligten Firmen je höher als 250 millionen euro liegt.

Als wesentliche instrumente innerhalb eines Fusionskontrollsystems sind 
meldevorschriften, zusammenschlussverbote sowie entflechtungsbe-
stimmungen zu nennen. 

Das österreichische Wettbewerbsrecht
im Wettbewerbsgesetz von 2002 ist die einrichtung einer Bundeswett-
bewerbsbehörde beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit vor-
gesehen. sie besteht aus dem generaldirektor für Wettbewerb, dessen 
stellvertreter und der erforderlichen Anzahl von Bediensteten und agiert 
unabhängig und weisungsfrei. sie soll für die Durchführung der Wettbe-
werbsregeln sorgen, vermutete Wettbewerbsverzerrungen untersuchen 
und als Partei vor kartellgericht und kartellobergericht zu deren Beseiti-
gung beitragen. Als beratendes Organ wurde eine Wettbewerbskommis-
sion eingerichtet, der acht mitglieder – vier davon von den sozialpartnern 
nominiert – angehören. 

Als „zweite“ Amtspartei wurde der Bundeskartellanwalt im ressort des 
Bundesministeriums für Justiz eingerichtet. 
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zusammenschlüsse müssen vor ihrer Durchführung bei der österreichi-
schen Wettbewerbsbehörde angemeldet werden, wenn folgende Um-
satzschwellen überschritten werden:

 n weltweit insgesamt 300 mio. € und
 n im inland insgesamt 30 mio. € und
 n mindestens 2 beteiligte Unternehmen weltweit jeweils mehr als 5 mio. €.
 n Ausgenommen davon sind zusammenschlüsse, bei welchen nur ei-

nes der beteiligten Unternehmen im inland mehr als 5 mio. € und die 
übrigen beteiligten Unternehmen weltweit insgesamt nicht mehr als 
30 mio. € Umsatz erzielt haben. 

Die Wettbewerbsbehörde und/oder der Bundeskartellanwalt können ei-
nen Prüfantrag beim kartellgericht einbringen. Wenn durch einen zusam-
menschluss eine marktbeherrschende stellung entsteht oder verstärkt 
wird, kann das kartellgericht eine Untersagung aussprechen bzw. Aufla-
gen verhängen. 
Als zusammenschluss im sinne des kartellgesetzes gilt

 n der erwerb eines Unternehmens (z. B. auch durch Fusion)
 n der erwerb von Anteilen an einer gesellschaft in der Höhe von mehr 

als 25% bzw. 50%
 n das Herbeiführen der Personengleichheit von mindestens der Hälf-

te des vorstandes bzw. des Aufsichtsrates im übernehmenden bzw. 
übernommenen Unternehmen.

 n die Ausübung eines beherrschenden einflusses auf ein anderes Un-
ternehmen

Erfolgsfaktoren von Fusionen und Übernahmen

Erfolgsaussichten
in der Praxis wird aus A und B allerdings nicht so schnell C. Die kauf- und 
Fusionsverträge sind so kompliziert, dass es für Außenstehende, aber 
auch für (klein-)Aktionäre nicht einfach ist, sich den nötigen Durchblick zu 
verschaffen. Die nachträgliche Analyse mancher Fusionen wie auch der 
personellen Besetzung des neuen konzerns und der vereinbarten strate-
gie zeigt deshalb des Öfteren, dass der vermeintliche zusammenschluss 
einer Übernahme gleichkommt: Die angekündigte Liebesheirat entpuppt 
sich als vernunftehe.
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studien1 zu mergers & Akquisitions beziffern den misserfolg auf rund 2/3 
aller transaktionen. Die meisten studien betrachten den Börsenkurs oder 
die gewinn- und verlustrechnung als erfolgskriterium. Für eine vielzahl 
von Unternehmen und m&A-transaktionen sind beide jedoch nicht ver-
fügbar, wenn diese nicht börsennotiert und deren geschäftszahlen nicht 
veröffentlichungspflichtig sind. Die erfolge von m&A sind oft geringer als 
erwartet, da sich skaleneffekte nicht einstellen oder durch koordinati-
onskosten überkompensiert werden. Die potenziellen synergien werden 
sehr ambitioniert ausgelegt, um die bezahlte Prämie (Differenz zwischen 
marktwert und kaufpreis) zu rechtfertigen.

Die gründe für ein scheitern von m&A sind weiters meist im unzureichen-
den Fusions-management zu suchen: 

 n ungenügende Due Dilligence (unzureichende Unternehmensbewertung, 
siehe dazu kapitel „Due Dilligence-Prüfung – mit erforderlicher sorg-
falt“) 

 n Fehler und Probleme bei der integration (kapitel „integration, infor-
mation, kommunikation“) 

 n größe ist kein erfolgskriterium („Dinosaurier würden sonst noch leben“) 

gleichgültig, ob mega-Fusion oder die Fusion zweier kleinerer Unterneh-
men, in jedem Falle gilt:

 n eine Fusion ist kein ersatz für eine klare strategie.
 n eine Fusion ist schon gar kein mittel, die Lösung von Problemen im 

eigenen Haus zu umgehen.
 n Aus dem zusammenschluss zweier schwacher entsteht noch lange 

kein starker und eine kleine „infusion“ reicht noch lange nicht für die 
gesundung eines kranken riesen.

Oft zeigt sich auch, dass die rechnung 1 + 1 = 3 im Fall von Fusionen 
nicht aufgeht. nämlich weil es die Unternehmen nicht schaffen, die vorher 
erreichten marktanteile, die kundenbasis und die erfahrenen mitarbeiter 
zu halten, oder weil die kulturelle integration misslingt.

Integration, Information, Kommunikation
Für die integrationsplanung ist die Personalbeurteilung besonders wich-
tig, wobei hier bisherige Leistung sowie das zukünftige Potenzial des mit-
arbeiters berücksichtigt werden sollten. 

1  z. B.. Hewitt Associates „m&A transactions and the Human Capital key to success“, 2009
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Außerdem kann gezielte, klare, deutliche und offene information und 
kommunikation dazu beitragen, dass Feindbilder und Ängste abgebaut 
werden und der Umsetzungsprozess nicht blockiert wird. Auch Lieferan-
ten, kunden und Presse wollen informationen aus einer Hand. eine in-
tegration der mitarbeiter und besonders des Betriebsrats in die Planung 
sichert deren Unterstützung im Umsetzungsprozess. 

im integrationsprozess helfen:
 n vorgaben, die grundwerte schaffen und glaubwürdig vorgelebt werden 
 n ein langfristiges und kulturkonformes Anreizsystem 
 n Umwandlung des Unternehmens in eine „Lernende Organisation“ 

Der integrationsprozess ist nach wie vor die gefährlichste Hürde bei Fusi-
onen und Übernahmen. kommunikation, einbindung und motivation der 
mitarbeiter sind genauso wichtig wie das erreichen der operationalen sy-
nergien. Die konkurrenz wartet meist schon auf die bei Fusionen verunsi-
cherten mitarbeiter. 

Bei der integrationsplanung geht es vorrangig darum, den Wandel zu be-
herrschen, neue Führungsstrukturen und mitarbeitermotivation umzuset-
zen, die unterschiedlichen Unternehmenskulturen zu vereinen, gemeinsa-
me Organisationsstrukturen und Logistik einzuführen und eine einheitliche 
kommunikation und information zu erreichen. Dabei sollten auch die Prio-
ritäten im zielsystem neu überdacht werden und die entscheidung fallen, 
welche Bereiche man bei der konzentration auf die kernkompetenzen 
behält, welche verkauft werden, welche Bereiche ausgegliedert werden 
(Outsourcing) und welche Bereiche neu organisiert werden. 

Wichtig ist, dass schon vor vertragsabschluss, d. h. gleich mit der Due 
Dilligence (siehe kapitel „Due Dilligence-Prüfung – mit erforderlicher sorg-
falt“) begonnen wird. 

nach einer Umfeldanalyse wird der transformationsplan erstellt. Die Um-
setzung der integrationsmaßnahmen erfordert eine ständige kontrolle 
des transformationsplans mittels soll-ist-vergleich, damit Abweichungen 
früh erkannt und korrigiert werden können. Besonders wichtig ist es, die 
mitarbeiter konsequent in den reorganisations- und integrationsprozess 
einzubeziehen, da sich die Unternehmenskultur nur mit den dazugehöri-
gen menschen und nicht ohne sie verändern lässt. 
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Dass zwei Unternehmen zusammen eine komplett neue Unternehmens-
kultur aufbauen, ist illusorisch. es gibt immer einen Übernehmenden und 
einen Übernommenen. Dies zeigen alle erfahrungen und erfahrungsbe-
richte aus vergangenen Fusionen. erfolgreiche Fusionen und Übernah-
men benötigen einen klaren und realistischen erfolgsmaßstab, der eng 
mit den strategischen zielen verbunden ist. 

Auch geschwindigkeit kann wichtig sein, aber nicht um jeden Preis. eine 
schnelle integration ist wichtig, indem sie die Phase der Unsicherheit 
(die oft geld-, kunden- und mitarbeiterverluste bedeutet) reduziert und 
das Unternehmen wieder schnell zur normalität zurückbringt. Aber ge-
schwindigkeit ist kein Wert an sich. Wo die kommunikation, die kulturelle 
integration und die menschlichen Aspekte Opfer des geschwindigkeits-
rausches werden, kann das resultat ein schnelles Desaster sein. Wenn 
die integration in der Firmenspitze zur selbstverständlichkeit geworden 
ist, fängt sie auf der sachbearbeiter-ebene erst an. 

Häufig werden Fusionen und Übernahmen auch ohne kunden geplant 
und ohne kunden durchgeführt. ein den integrationsprozess begleiten-
des gezieltes kundenmanagement kann als zusätzliches steuerungsinst-
rument deutlich die gefahr verringern, am markt vorbei zu agieren.

Feindliche Übernahmen – Abwehrmaßnahmen
manche Unternehmen versuchen, sich gegen Angriffe durch die unlieb-
same konkurrenz oder gegen sonstige „unfreundlichen Übernahmen“ zu 
schützen. Dazu ergreifen sie Abwehrmaßnahmen (sogenannte „giftpil-
len“), die eine Übernahme entweder kräftig verteuern oder ihre Attraktivi-
tät verringern.

Dazu gehört zum Beispiel die Ausgabe neuer Aktien an die mitarbeiter 
oder verträge über horrende Abgangsentschädigungen für topmanager 
(goldene Fallschirme). ebenfalls zur kategorie dieser „giftpillen“ zählen 
verkäufe von Unternehmensteilen oder immateriellen Werten wie Paten-
te und Lizenzen, auf die der Heiratswütige besonders scharf ist. genau-
so gut könnten attackierte Firmen auch selbst eine Übernahme tätigen 
und ihre Attraktivität dadurch mindern. Laut neue zürcher zeitung wirken 
allerdings „giftpillen ähnlich wie miraculix“ zaubertrank auf die gallier: 
sie stärken die kräfte, dauerhaft unverwundbar machen sie allerdings 
nicht. Dies musste manch ein Unternehmen feststellen, das mit Abwehr-
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maßnahmen die niederlage hinauszögern, letztlich aber nicht verhindern 
konnte.“

Trennungsgründe – wenn Fusionen doch nicht durchgeführt werden 
von mangelndem strategischen „Fit“ spricht man, wenn Differenzen über 
den künftigen kurs des Unternehmens oder über die personelle Beset-
zung auftreten, zu geringe kosteneinsparungen realisierbar sind bezie-
hungsweise zu große Überschneidungen spürbar werden, oder wenn 
finanzielle Altlasten und andere Leichen im keller eines der Partner auf-
tauchen oder die Bestimmung des Firmenwerts nicht und nicht über die 
Bühne gehen will. 

Am Preis sowie an zu unterschiedlichen Unternehmenskulturen sind 
schon einige Fusionen gescheitert. Hier stellt sich allerdings die Frage, 
weshalb Unternehmen erst zu spät merken, dass sie nicht zusammen-
passen. ein grund dafür ist, dass eine genauere Due Diligence (sorgfalts-
prüfung) erst nach dem formellen Hochzeitsaufgebot stattfinden kann, 
denn dazu müssen die Fusionskandidaten sensible und vertrauliche Da-
ten offenlegen, die im konkurrenzkampf entscheidend sind.

Due Dilligence-Prüfung – mit erforderlicher Sorgfalt 
Die Due Dilligence ist Aufgabe von revisions- und Beratungsfirmen. sie 
bewerten vermögens-, Finanz- und ertragslage, nehmen stärken und 
schwächen unter die Lupe und analysieren künftige Chancen und risi-
ken. Für geplatzte verlöbnisse ist oft deren mangelhafte Fusionsplanung 
verantwortlich. 

Unternehmensbewertungen, die nur auf harte Faktoren zielen (wie z. B. 
diskontierter Cash Flow), vernachlässigen meist die weichen Faktoren 
wie kundenzufriedenheit, image und die Human resources des eigenen 
und zu übernehmenden Unternehmens. Daher wird die Due Dilligence 
durchgeführt. 

Die Due Dilligence-Prüfung – der Begriff bedeutet so viel wie „mit der 
erforderlichen sorgfalt“ – wird durchgeführt, um entwicklung, wirtschaft-
liche Hintergründe und eigenschaften sowie zukunftsperspektive, Chan-
cen und risiken desselben zu prüfen, mit dem ziel 

 n frühzeitig die maßnahmen der integrations-Phase vorzubereiten, 
 n das zielunternehmen richtig zu bewerten, 
 n den kaufpreis zu fixieren, 
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 n und die kaufverhandlungen – nicht zuletzt im Hinblick auf Haftungs-
fragen – gut zu führen. 

es werden drei Formen der Due Dilligence unterschieden:
 n Human Due Dilligence

 Personalbeurteilung und die Analyse der Unternehmenskultur bilden 
die grundlage für das integrationsmanagement.

 n Technical Due Dilligence
 Die rechtliche und steuerliche Prüfung ist grundlage für einen ver-

traglichen gewährleistungskatalog. 
 n Financial Due Dilligence

 Die wirtschaftliche und bilanzielle Prüfung zeigt die ertrags- und Fi-
nanzierungssituation sowie markt- und managementrisiken. 

Gewinner und Verlierer
Während die Aktionäre zwar manchmal, aber nicht immer die verlierer 
sondern die Profiteure sind, stehen die Arbeitnehmerinnen meist über-
wiegend auf der verliererseite. Dank höheren „natürlichen Abgängen“ fällt 
der Beschäftigungsabbau häufig tiefer aus als angekündigt. ganz klar zu 
den gewinnern zählen hingegen jene, die von Fusionen und Übernahmen 
leben: Dazu gehören investmentbanken, Unternehmensberater, Wirt-
schaftsprüfer und Juristen. 

zu den siegern zählen auch jene, welche die Fusion vorangetrieben und 
die künftige vorgangsweise verhandelt haben: die konzernchefs. sie 
stehen nach der Fusion an der spitze eines größer und mächtiger ge-
wordenen Unternehmens. vielfach erhalten sie für ihren einsatz bei der 
vorbereitung von zusammenschlüssen oder bei der suche nach Über-
nahmekandidaten eine Prämie. Und falls im neuen gebilde für sie kein 
Platz mehr ist, öffnen sich die goldenen Fallschirme. Wie (laut nzz) im 
Fall von klaus esser (der keineswegs ein einzelfall ist). Der Chef des deut-
schen mannesmann-konzerns wehrte sich mit allen mitteln gegen das 
feindliche Angebot von vodafone. nach fast drei monaten jedoch hatte 
der britische telekomriese die spektakuläre Übernahmeschlacht gewon-
nen. esser kündigte seinen rücktritt an – mit einer entschädigung von 30 
millionen € in der tasche, wovon vodafone fast die Hälfte beisteuerte. Als 
Prämie.
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Spezielle Checkliste für Fusionen und Übernahmen

generell sollten alle Punkte die in der „allgemeinen Checkliste für Um-
strukturierungen“ (siehe seite 91) angeführt sind, vom Betriebsrat – so-
weit sinnvoll – durchgearbeitet werden. 

speziell für Fusionen und Übernahmen sind zusätzlich folgende Punkte 
relevant:

 n Wie schaut das Umstrukturierungsvorhaben genau aus? Was ist be-
kannt, was ist noch offen, was wird vermutet?

 n Was sind die ziele und motive aus der sicht des Arbeitgebers, die 
verschmelzung/Übernahme durchzuführen? 

 n gibt es ein schriftliches Fusionskonzept? Wurde dies dem Betriebs-
rat/Aufsichtsrat vorgelegt?

 n gibt es Überlegungen, ob bzw. warum eine Fusion überhaupt not-
wendig ist? Wurden die ziele festgelegt und mögliche Alternativen 
diskutiert? Was würde eine „stand alone“-Alternative für das Unter-
nehmen bedeuten?

 n machbarkeit: Was ist bei der Umsetzung der geplanten maßnahme zu 
beachten (rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle Beurteilung der ver-
schmelzung/Übernahme)?

 n Findet eine Due-Dilligence Prüfung bei der Übernahme statt? Was ist 
das ergebnis dieser Prüfung? 

 n Wie soll der Deal finanziert werden? Wer trägt die Belastungen der 
Finanzierung?

 n Welche Wettbewerbsvorteile bestehen derzeit? Welche stärken und 
schwächen haben die beiden Fusionspartner? Die möglichkeiten bei-
der Fusionspartner müssen geprüft und abgewogen werden. Welche 
Auswirkungen hat die verschmelzung/Übernahme auf die kernkom-
petenzen der betroffenen Unternehmen? Welche geschäftsfelder 
werden gewinnen, welche verlieren?

 n Wohin soll der Weg führen? in welchen märkten (Land, kundenseg-
ment) soll das Unternehmen zukünftig aktiv sein? Wo können die 
kombinierten stärken des neuen Unternehmens am besten zur Wir-
kung kommen und etwas neues und Herausragendes schaffen?

 n glaubwürdigkeit und klarheit dürfen bei der konzeption einer Fusion 
nicht außer Acht gelassen werden. eine unrealistische Äußerung zum 
thema wird nicht die zustimmung der mitarbeiter finden und wird 
auch zur Folge haben, dass sie niemand ernst nimmt. 
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 n Permanente kommunikation: Welche kommunikationsstrukturen sind 
notwendig, um die verschmelzung/Übernahme erfolgreich über die 
Bühne bringen zu können? Welche kommunikationsstruktur ist für 
den Betriebsrat adäquat?

 n Wann ist die transaktion am besten durchzuführen? Bei notwendig-
keit der stärkung des stammgeschäfts oder bei sach- bzw. markt-
zwängen und bei Beachtung der finanziellen Lage? 

 n Welche Form der zusammenarbeit ist die geeignetste (kooperation, 
Übernahme, verschmelzung)? Hier stellt sich die Frage, mit welcher 
Form der Unternehmenszusammenarbeit sich die Unternehmensziele 
erreichen lassen. reicht eine kooperation wie z. B. eine strategische 
Allianz oder ist eine Fusion oder Beteiligung notwendig? 

 n Welche risiken entstehen durch die verschmelzung? Wer ist davon 
betroffen? mit welcher Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, dass die-
se risiken auch tatsächlich eintreffen?

 n Wie soll die verschmelzung/Übernahme genau auf der betrieblichen 
bzw. gesellschaftsrechtlichen ebene durchgeführt werden? (neubil-
dung, Aufnahme, up-stream, down-stream etc.)

 n Welche Auswirkungen hat die geplante verschmelzung auf die orga-
nisatorische einheit „Betrieb“? entsteht durch die verschmelzung ein 
neuer Betrieb oder wird ein bestehender durch die verschmelzung 
„verschluckt“?

 n Welche synergieeffekte werden durch die verschmelzung erwartet? 
Wie detailliert sind die Überlegungen über synergieeffekte? Werden 
sie auch quantifiziert? Was muss geschehen, um diese synergieeffek-
te auch tatsächlich realisieren zu können?

 n Welche Auswirkungen auf das Personal gibt es – insbesondere bei 
den erwarteten synergieeffekten? Welcher teil der Belegschaft zählt 
zu den potenziellen gewinnern, welcher teil zu den verlierern? gibt 
es konzepte, was für die verlierer getan werden kann? 

 n Welche verfahrensvorschriften müssen eingehalten werden (z. B. er-
stellung eines verschmelzungsberichtes laut Aktiengesetz, Umgrün-
dungsgesetz, erforderliche Beschlüsse etc.)? 

 n Bei börsennotierten gesellschaften ist zu klären, ob übernahmerecht-
liche regelungen einzuhalten sind (z. B. Abgabe eines Pflichtange-
bots, wenn ein einfluss von mehr als 30% erreicht wird). 

 n Welche mitwirkungsmöglichkeiten gibt es für den Betriebsrat? (mit-
wirkung im Aufsichtsrat, rechtliche möglichkeiten im rahmen des 
Arbvg, sonstige gespräche, mitwirkung in Projekten etc). 
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 n sind die arbeitsrechtlichen Auswirkungen der verschmelzung geklärt? 
Was passiert mit den bestehenden Betriebsvereinbarungen? Welche 
veränderung des kollektivvertrages ist geplant?

 n Wie verändert sich durch die verschmelzung die Betriebsratsstruktur?
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OUtsOUrCing – seLBer mACHen ODer zU-
kAUFen?

Outsourcing – ein Begriff hat Karriere gemacht

Der Begriff Outsourcing beschreibt die Auslagerung von Leistungsprozes-
sen an externe Dienstleister. Outsourcing ist das ergebnis einer „make-or-
buy“-entscheidung darüber, ob eine Leistung im eigenen Unternehmen 
zu erbringen ist (make), oder ein Leistungsangebot externer Unternehmen 
genutzt werden soll (buy). Der Begriff selbst stammt aus dem amerikani-
schen Wirtschaftsleben und setzt sich zusammen aus Outside resource 
Using.

Welche Bereiche outgesourced werden

Die Frage „selber machen oder zukaufen?“ gehört mit zu den ältesten 
Fragestellungen der wirtschaftlichen Betriebsführung. im vordergrund der 
Betrachtung stand zunächst die entscheidung, ob für vorprodukte oder 
teile, die in komplexe erzeugnisse eingehen, eigene Produktionskapazitä-
ten bereitgestellt werden sollten oder ob ein Fremdbezug zweckmäßiger 
erschien. in zunehmendem maße wurden dann die Überlegungen zum 
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3. OUTSOURCING – SELBER MACHEN ODER ZUKAUFEN? 

3.1. Outsourcing – ein Begriff hat Karriere gemacht 

Der Begrif f  Out sourcing beschreibt  die Auslagerung von Leist ungspro-
zessen an ext erne Dienst leist er. Out sourcing ist  das Ergebnis einer 
‚make-or-buy‘–Ent scheidung darüber, ob eine Leist ung im eigenen Un-
t ernehmen zu erbringen ist  (make) , oder ein Leist ungsangebot  ext er-
ner Unt ernehmen genut zt  werden soll (buy) . Der Begrif f  selbst  st ammt  
aus dem amerikanischen Wirt schaf t sleben und set zt  sich zusammen 
aus Out side Resource Using. 

 

Die Frage ‚Selber machen oder zukaufen?’ gehört  mit  zu den ält est en 
Fragest ellungen der wirt schaf t lichen Bet riebsführung. Im Vordergrund 
der Bet racht ung st and zunächst  die Ent scheidung, ob für Vorprodukt e 
oder Teile, die in komplexe Erzeugnisse eingehen, eigene Produkt ions-
kapazit ät en bereit gest ellt  werden sollt en oder ob ein Fremdbezug 
zweckmäßiger erschien. In zunehmendem Maße wurden dann die Über-
legungen zum Out sourcing auf  Dienst leist ungen wie zB Reinigung, 
Fuhrpark, Kant ine, Buchhalt ung, EDV et c ausgedehnt .  
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Outsourcing auf Dienstleistungen wie z. B. reinigung, Fuhrpark, kantine, 
Buchhaltung, eDv etc. ausgedehnt. 

Begriffsabgrenzung Umstrukturierung – Outsourcing – Ausgliederung
sowohl in der theorie als auch in der Praxis werden die Begriffe Um-
strukturierung, Outsourcing, Ausgliederung unterschiedlich verwendet. 
im rahmen dieser Broschüre wird der Begriff Umstrukturierung als Ober-
begriff für jede Art der strukturänderung im Unternehmen verstanden. 
Outsourcing (Auslagerung) und Ausgliederung hingegen stellen eine be-
stimmte Form von Umstrukturierung dar. Beiden gemein ist die Übertra-
gung einer betrieblichen Funktion auf ein anderes Unternehmen. 

n	 Bei einer Ausgliederung wer-
den sowohl vermögen als auch 
Funktionen auf eine oder meh-
rere gesellschaften übertragen, 
indem der betroffene Bereich 
rechtlich verselbstständigt 
wird – meist in der Form einer 
gmbH. (näheres siehe kapitel 
„Ausgliederung von Betrieben 
– Abhängigkeit trotz rechtlicher 
selbstständigkeit?“.)

n	 Beim Outsourcing (Auslage-
rung und Fremdbezug) wird 
dagegen nur die Funktion auf 
ein bereits existierendes Un-
ternehmen übertragen ohne 
jedoch den juristischen mantel 
zu verändern.

Formen des Outsourcings
in der Praxis und Literatur ist eine vielzahl an Outsourcing-Formen zu 
finden. Die wichtigsten Outsourcing-Formen unterscheiden sich in Bezug 
auf konzernzugehörigkeit, Leistungsumfang, zahl der Leistungshersteller 
und standort. 
n	 Je nachdem, ob eine Leistung an ein konzernfremdes oder konzern-

internes Unternehmen vergeben wird, handelt es sich um ein exter-
nes oder internes Outsourcing. Beim konzerninternen Outsourcing 
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Begriffsabgrenzung Umstrukturierung - Outsourcing – Ausgliederung 

Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis werden die Begrif fe Um-
st rukt urierung, Out sourcing, Ausgliederung unt erschiedlich verwendet . 
Im Rahmen dieser Broschüre wird der Begrif f  Umst rukt urierung als 
Oberbegrif f  für jede Art  der St rukt uränderung im Unt ernehmen ver-
st anden. Out sourcing (Auslagerung)  und Ausgliederung hingegen st el-
len eine best immt e Form von Umst rukt urierung dar. Beiden gemein ist  
die Übert ragung einer bet rieblichen Funkt ion auf  ein anderes Unt er-
nehmen.  

 

 Bei einer Ausgliederung 
werden sowohl Vermögen 
als auch Funkt ionen auf  ei-
ne oder mehrere Gesell-
schaf t en übert ragen, indem 
der bet rof fene Bereich 
rechtlich verselbständigt 
wird - meist  in der Form ei-
ner GmbH. (Näheres siehe 
Kapit el 4 .)  

 

 Beim Outsourcing (Ausla-
gerung und Fremdbezug) 
wird dagegen nur die Funk-
t ion auf  ein bereit s exist ie-
rendes Unt ernehmen über-
t ragen ohne jedoch den ju-
rist ischen Mant el zu verän-
dern. 

 

Formen des Outsourcings 

In der Praxis und Lit erat ur ist  eine Vielzahl an Out sourcing-Formen zu 
f inden. Die wicht igst en Out sourcing-Formen unt erscheiden sich in Be-
zug auf  Konzernzugehörigkeit , Leist ungsumfang, Zahl der Leist ungs-
herst eller und St andort .  

 Je nachdem, ob eine Leist ung an ein konzernf remdes oder konzern-
int ernes Unt ernehmen vergeben wird,  handelt  es sich um ein ext er-
nes oder int ernes Out sourcing. Beim konzernint ernen Out sourcing 
werden meist  gleichart ige Leist ungen/ Prozesse aus sämt lichen Kon-
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werden meist gleichartige Leistungen/Prozesse aus sämtlichen kon-
zernunternehmen in einer zentrale zusammengefasst. man spricht 
von shared services – das anbietende Unternehmen heißt in der re-
gel „shared service Center“.

n	 Die Leistungserstellung kann durch eine Fremdfirma im inland (=Do-
mestic sourcing), durch einen kooperationspartner auf demselben 
kontinent (=nearshoring) oder auf einem anderen kontinent, oft in 
Billiglohnländern (Offshoring) erfolgen. Der Begriff Offshoring stammt 
aus der Finanzökonomie, in der Offshore-zentren steueroasen be-
zeichnen, die mit niedrigen steuersätzen und striktem Bankgeheim-
nis ausländische Anleger locken. Beim Offshoring (siehe auch kapitel 
„standortverlagerung“ – grenzüberschreitende Umstrukturierung) 
werden primär Lohnkostenunterschiede im Dienstleitungssektor aus-
genutzt. in der regel handelt es sich um einfache tätigkeiten wie z.B. 
Dateneingabe und -verarbeitung, Call Center- und support-Dienst-
leistungen (HelpDesk) oder Prozesse, bei denen versicherungsan-
sprüche standardisiert bearbeitet werden. Aber auch anspruchsvol-
lere Aufgaben wie it-Programmierung oder die Auswertung von aus 
europa stammenden Computer-tomografien durch indische radiolo-
gen, fallen unter Offshoring. 

Motive von Outsourcing

Was sind die gründe, die einen Unternehmer veranlassen können, zuvor 
intern erledigte Leistungen extern zu vergeben? Bei einer Umfrage von 
Price Waterhouse Coopers wurden als wichtigste gründe für eine Aus-
lagerung von 91% der Befragten die vermehrte konzentration auf das 
kerngeschäft und mit 84% die einsparung von kosten angegeben.

Konzentration auf das Kerngeschäft
Jede Fremdvergabe verringert die komplexität des Unternehmens, da der 
ausgelagerte Bereich nicht mehr von eigenen mitarbeitern betreut werden 
muss. Damit gewinnt das Unternehmen die möglichkeit, seine ressour-
cen auf die verbleibenden kernbereiche zu konzentrieren. kernkompe-
tenzen umfassen dabei das Wissen/Fertigkeiten, die für den erfolg des 
Unternehmens entscheidend sind, die es besser beherrscht als andere 
und dadurch einen strategischen vorteil ergeben.
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Verbesserung der Kostensituation
Als vorteile im Bereich der kosten wird von der geschäftsführung eine 
verringerung der kosten erwartet

 n infolge höherer Spezialisierung des Zulieferers: spezialisten sind 
teuer und können zudem oft von den Unternehmen nicht entspre-
chend ausgelastet werden. Die zulieferer erstellen Leistungen für ei-
nen größeren kundenkreis und können somit ein höheres Absatzvo-
lumen erzielen. Die Leistungserstellung des zulieferers kann dadurch 
zu günstigeren stückkosten erfolgen (economies of scale) und sich 
somit in niedrigeren Preisen niederschlagen.

 n infolge unterschiedlicher Lohnniveaus: Die Lohnniveaus in den ein-
zelnen Wirtschaftszweigen unterscheiden sich zum teil erheblich. ins-
besondere beim Fremdbezug von Dienstleistungen (z. B. reinigung, 
kantine) zahlt das liefernde Unternehmen deutlich niedrigere Löhne.

Weiters ist eine höhere transparenz und bessere Planbarkeit der kosten zu 
erwarten, da das mengen- und Preisgerüst der externen Leistungen leich-
ter zu durchschauen ist als die vielzahl interner kostenarten. Der Über-
gang zum Fremdbezug ermöglicht es auch, Fixkosten der eigenfertigung 
in variable (beschäftigungsabhängige) Fremdbezugskosten umzuwan-
deln, dh bei Beschäftigungsrückgängen wird von den jeweiligen zuliefe-
rern entsprechend weniger geordert. ein verstärktes kostenbewusstsein 
wird dadurch erreicht, dass bei Fremdvergabe effektive Auszahlungen an 
Fremde erfolgen. mit den entsprechenden Leistungen wird dadurch im 
Allgemeinen sorgfältiger umgegangen als bei einem Leistungsbezug von 
internen stellen.

Risikominimierung bzw. -verlagerung
Die verlagerung des risikos auf den externen Dienstleister gilt sowohl für 
eine fehlerhafte erstellung der Dienstleistung als auch für risikobehaftete 
investitionen in neue technologien. Der externe Dienstleister kann auf-
grund seines speziellen know-hows das risiko besser abschätzen und 
übernehmen.

Verbesserte Liquidität
Für die vom Outsourcing betroffenen Unternehmensbereiche entfallen 
zukünftige reinvestitionen und damit vermindert sich der Finanzierungs-
bedarf. Weiters können die durch das Outsourcing freigesetzten Finanz-
mittel für andere investitionen im kerngebiet verwendet werden.
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Zugang zu besserem Know-how
insbesondere in technologisch anspruchsvollen und sich rasch ändern-
den gebieten (z. B. informationsverarbeitung) wird ein spezialisierter 
Dienstleister eher in der Lage sein auf dem neuesten technologischen 
stand zu bleiben als ein Unternehmen, in dem dieser Funktionsbereich 
einer von vielen ist, der mit den anderen um die knappen ressourcen 
konkurrieren muss.

Chancen und Risiken – drum prüfe, wer sich ewig trennt

Outsourcing ist für das Unternehmen und die Arbeitnehmerinnen mit 
zahlreichen Chancen und risiken verbunden. Die Liste potenzieller risi-
ken ist dabei mindestens ebenso lang wie die der erhofften vorteile. eine 
sorgfältige Prüfung der vor- und nachteile ist in jedem Fall geboten und 
kann sich nicht auf eine bloße gegenüberstellung der kosten beschrän-
ken. eine einmal ausgelagerte Fertigung oder fremdvergebene Dienstleis-
tung ist im nachhinein nur noch schwer wieder integrierbar.

Kompetenz und Know-how

 n konzentration auf kern-
kompetenz

 n zugang zu besserem 
know-how, hohe kompe-
tenz des Dienstleisters

 n verlust an know-how und 
kompetenz

mit jedem Outsourcing gehen wertvolles know-how und Fachpersonal 
– meist unwiederbringlich – verloren. ein Unternehmensbereich, der sich 
heute noch als randgeschäft darstellt, kann morgen bereits ein weite-
res kerngeschäft bilden. Jeder verlust von kompetenzen, sei es über die 
Herstellung eines Produktes oder die erbringungen einer Dienstleistung 
ist mit Folgen verbunden, deren Auswirkungen für die zukunft oft schwer 
abzuschätzen sind. 

viele Unternehmen haben überdies Probleme, den kernkompetenzbe-
reich exakt zu definieren. Wenn sich know-how-verluste auf die eigentli-
chen kernkompetenzen erstrecken, kann die langfristige Wettbewerbsfä-
higkeit in gefahr geraten.
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Kostenvergleich

 n kostenreduktion

 n Bessere transparenz und 
Planbarkeit der kosten

 n variable statt fixe kosten

 n verstärktes kostenbe-
wusstsein

 n Überschätzte eigenherstel-
lungskosten

 n Fixkosten sind nicht abbau-
bar 

 n Unterschätzte Outsourcing-
kosten

im rahmen von Outsourcing-Überlegungen stellt die kostenfrage eine der 
wichtigsten motive dar. Umso wichtiger ist es, die Wirtschaftlichkeitsrech-
nung zwischen eigenfertigung und Fremdfertigung vor allem hinsichtlich 
einer korrekten kostenermittlung und -zuordnung zu überprüfen und zu 
hinterfragen. Folgende Problembereiche sind in diesem zusammenhang 
zu berücksichtigen:

Überschätzte Eigenherstellungskosten 
Oft wird der Fehler gemacht, den Angebotspreisen des externen Anbieters 
die eigenherstellungskosten des Produktes/Dienstleistung auf Basis einer 
vollkostenrechnung gegenüber zu stellen. in der vollkostenrechnung wer-
den nämlich die gemeinkosten (= kosten, die nicht direkt dem Produkt 
zuordenbar sind z. B. verwaltungskosten) mittels zuschlagssätzen auf die 
Produkte/Dienstleistungen verteilt. Diese globalen zuschlagssätze las-
sen in der regel eine verursachungsrechte verteilung der gemeinkosten 
auf die Produkte nicht zu. infolgedessen werden einige Produkte mit zu 
hohen, andere mit zu geringen gemeinkosten belastet, was zu falschen 
Oursourcing-entscheidungen führen kann. gerade vor dem Hintergrund 
wachsender gemeinkostenblöcke gewinnt dieser Aspekt an Bedeutung. 

Fixkosten werden nicht abgebaut
Häufig wird bei einer gegenüberstellung des Angebotspreises mit den 
vollkosten der eigenherstellung übersehen, dass bei Auslagerung nur 
diejenigen kosten wegfallen, die als variable kosten zu betrachten sind. 
Die dem Produkt zugeordneten und nicht abbaubaren Fixkosten verblei-
ben im Unternehmen. sie werden als remanenzkosten bezeichnet und 
dürfen nicht in den Preisvergleich eingehen, d. h. sie sind entweder von 
den eigenherstellungskosten abzuziehen oder zum Angebotspreis zu ad-
dieren. Bei vielen vorgenommenen Auslagerungsaktivitäten konnte be-
obachtet werden, dass die Fixkosten nicht bzw. nicht im vollem Umfang 
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abgebaut werden konnten und diese remanenzkosten somit auf die im 
Unternehmen verbleibenden Produkte/Dienstleistungen verteilt werden 
müssen und damit die internen kosten erhöhen.

Unterschätzte Outsourcing-Kosten
in den kostenvergleich sind ebenfalls jene kosten einzubeziehen, die 
nach Auslagerung und Fremdbezug zusätzlich entstehen. Dies sind bei-
spielsweise neue koordinationskosten (z. B. Beschaffungskosten, ver-
waltungskosten, kommunikationskosten), transaktionskosten (z. B. für 
den Aufbau neuer Lieferantenbeziehungen), Qualitätssicherungskosten. 
schließlich müssen noch die einmaligen Umstellungs- bzw. stilllegungs-
kosten (z. B. kosten für Personalabbau) berücksichtigt werden. Auch 
schranken des Datenschutzgesetzes, wonach bei verlagerung von verar-
beitungsvorgängen ins nicht-eU-Ausland das dortige Datenschutzniveau 
zumindest dem österreichischen entsprechen muss, werden mitunter 
nicht beachtet.

Nutzwertvergleich

 n Flexibilität durch überschau-
bare, schlanke Organisatio-
nen

 n Hohe spezialisierung und 
nutzung der erfahrungen 
des Outsourcing-Partners

 n Abhängigkeit vom Outsourcing-
Partner (termine, kosten, Quali-
tät)

 n starke machtposition des Out-
sourcing-Partners bei individual-
lösungen durch Wissensmono-
pole

 n mangelnde Flexibilität der verträ-
ge

 n störung zusammenhängender 
Prozesse

 n schnittstellen- u. kommunikati-
onsprobleme

 n Probleme bei der Qualität, hohe 
nacharbeiten notwendig

Während im Wirtschaftlichkeitsvergleich die „messbaren“ kosten und 
Leistungen des externen Anbieters mit den unternehmensinternen vergli-
chen werden, ist ziel einer nutzwertanalyse sogenannte qualitative Fak-
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toren zu „messen“. Dazu zählen Flexibilität und Abhängigkeit, Qualität der 
Leistungserstellung, Liefer- und termintreue, sicherheit.

Flexibilität und Abhängigkeit
eine große Unsicherheit durch Auslagerungsaktivitäten besteht im verlust 
der Handlungsfähigkeit und in der wachsenden Abhängigkeit vom Out-
sourcing-Partner. Diese Abhängigkeit ist bei leicht imitierbaren Leistun-
gen nicht so problematisch, da es in reiferen Outsourcing-märkten genü-
gend Anbieter gibt, um einen Wechsel offen zu halten. Anders sieht es bei 
komplexen Leistungsbereichen und einer monopolähnlichen stellung des 
Dienstleisters aus. Außerdem ist ein Wechsel des Outsourcing-Partners 
oft mit hohen kosten verbunden.

Die erhoffte Flexibilität durch kleine Unternehmenseinheiten kann durch 
die höhere Abhängigkeit zunichte gemacht werden.

Qualität
Als grund dafür, dass ausgelagerte Aktivitäten ins Unternehmen zurück-
geholt werden, nennen viele einkaufsleiter Probleme beim Qualitätsma-
nagement. es habe sich herausgestellt, dass der Lieferant nur „schrott“ 
liefern könne. insbesondere Produkte aus Billiglohnländern befinden sich 
nicht auf dem hohen Qualitätsniveau westeuropäischer Abnehmer. image 
und konkurrenzfähigkeit der Unternehmung stehen dadurch auf dem 
spiel.

Ergebnisse aus der betrieblichen Praxis

Als mögliche ziele wurden zuvor kostenvorteile, die konzentration auf 
das kerngeschäft usw. diskutiert. es stellt sich nunmehr die Frage, in-
wieweit Outsourcing-Aktivitäten zur realisierung dieser ziele beigetragen 
haben. trotz der hohen Popularität dieser Umstrukturierungsmaßnahme 
gibt es erstaunlicherweise nur wenige Untersuchungen dazu, die zudem 
kein einheitliches Bild hinsichtlich der erfolgswirkung zeigen. Außerdem 
basierte die erfolgsmessung in den studien ausschließlich auf Wahrneh-
mungsdaten, die im rahmen von Befragungen erhoben wurden.
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nachfolgend sollen einige Untersuchungsergebnisse aufgezeigt werden2:
 n Heinzl (1991, 359 Unternehmen) und nagengast (1997, 153 Unter-

nehmen) ermitteln in ihren studien geringfügige kostenvorteile.
 n esser (1994, 38 Unternehmen) zweifelt an, dass die ersparungen im 

erhofften Umfang realisiert werden können. 
 n zahn/soehnle (1996, 399 Unternehmen) zeigen, dass jeweils nur die 

Hälfte der Unternehmen Outsourcing hinsichtlich der kriterien zeiter-
sparnis, Qualität, Flexibilität und kosten positiv beurteilt.

insgesamt verdeutlichen die ergebnisse, dass es offenbar nicht so ein-
fach ist, die versprochenen Outsourcing-vorteile zu realisieren. vielmehr 
scheint es sich beim Outsourcing um ein komplexes Phänomen zu han-
deln, dessen erfolg insbesondere vom Faktor „management des Out-
sourcings“ beeinflusst wird.

Insourcing – Ist Outsourcing out?

galt Outsourcing in den vergangenen Jahren als 
Allheilmittel um ein Unternehmen schlank und 
wettbewerbsfähig zu machen, so kehrt sich der 
trend – nachdem der schlankheitswahn nach-
lässt – teilweise um. statt auf Outsourcing zu set-
zen, versuchen inzwischen einige konzernma-
nager ehemals ausgelagerte Wertschöpfung zu 
reintegrieren (insourcing). sie holen ihre „alten“ 
bzw. neue tätigkeiten und damit auch Aufträge 
ins Werk zurück. vorreiter des gegentrends sind v. a. die Automobilher-
steller. zum teil ist es das neue ziel, nicht nur Dinge selbst herzustel-
len, sondern über den eigenen konzernbedarf hinaus zu produzieren und 
auch an Dritte zu verkaufen.

selbst im eDv-Bereich, dem klassischen Feld für Outsourcing-Aktivitäten 
sind die Unternehmen zurückhaltender geworden. Die kritischere einstel-
lung zum Outsourcing liegt wohl auch in der mittlerweile oftmals gemach-
ten erfahrung begründet, dass Fremdfirmen die Arbeiten zu teuer und 
nicht in der gewünschten Qualität ablieferten. so tappte in der vergan-
genheit so manches Unternehmen in die sogen. „gemeinkostenfalle“:  
mit Blick auf die Herstellkosten pro stück/Dienstleistung hatte man  
 
2  Quelle: zeitschrift für Betriebswirtschaft, 72. Jg. (2002), W. matiaske und t. mellewigt
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die Hälf t e der Unt ernehmen Out sourcing hinsicht lich der Krit erien 
Zeit ersparnis, Qualit ät , Flexibilit ät  und Kost en posit iv beurt eilt . 

 

Insgesamt  verdeut lichen die Ergebnisse, dass es of fenbar nicht  so ein-
fach ist , die versprochenen Out sourcing-Vort eile zu realisieren. Viel-
mehr scheint  es sich beim Out sourcing um ein komplexes Phänomen zu 
handeln, dessen Erfolg insbesondere vom Fakt or ‚Management  des 
Out sourcings’ beeinf lusst  wird. 

 

 

3.5. Insourcing – Ist Outsourcing out? 

Galt  Out sourcing in den vergangenen Jahren als 
Allheilmit t el um ein Unt ernehmen schlank und 
wet t bewerbsfähig zu machen, so kehrt  sich der 
Trend – nachdem der Schlankheit swahn nach-
lässt  – t eilweise um. St at t  auf  Out sourcing zu 
set zen, versuchen inzwischen einige Konzern-
manager ehemals ausgelagert e Wert schöpfung 
zu reint egrieren ( Insourcing) . Sie holen ihre 
‚alt en’ bzw neue Tät igkeit en und damit  auch 
Auf t räge ins Werk zurück. Vorreit er des Gegen-
t rends sind va die Aut omobilherst eller. Zum Teil ist  es das neue Ziel, 
nicht  nur Dinge selbst  herzust ellen, sondern über den eigenen Kon-
zernbedarf  hinaus zu produzieren und auch an Drit t e zu verkaufen. 

 

Selbst  im EDV-Bereich, dem klassischen Feld für Out sourcing-
Akt ivit ät en sind die Unt ernehmen zurückhalt ender geworden. Die krit i-
schere Einst ellung zum Out sourcing liegt  wohl auch in der mit t lerweile 
of t mals gemacht en Erfahrung begründet , dass Fremdf irmen die Arbei-
t en zu t euer und nicht  in der gewünscht en Qualit ät  abliefert en. So 
t appt e in der Vergangenheit  so manches Unt ernehmen in die sogen. 
‚Gemeinkost enfalle’: Mit  Blick auf  die Herst ellkost en pro 
St ück/ Dienst leist ung hat t e man St andardbaut eile/ -leist ungen nach 
außen vergeben, dabei jedoch nicht  bedacht , dass man ant eilig auch 
Kapazit ät en in Personalabt eilung, Vorst andsbüro und Vorst and selbst  
hät t e mit  abbauen müssen. In der Praxis ent puppt en sich die ant eiligen 
Overhead-Kost en dann jedoch als schwer abbaubare Fixkost en, die 
nach dem Out sourcing in gleicher Höher weit erliefen. Ein weit eres Pro-
blem des Out sourcings lag auch darin, dass wesent liche kost enrelevan-
t e Konsequenzen, wie Know-how-Verlust e und die Kost en für die Be-
t reuung und Int egrat ion der Lieferant en/ Dienst leist er nicht  in die Ko-
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standardbauteile/-leistungen nach außen vergeben, dabei jedoch nicht 
bedacht, dass man anteilig auch kapazitäten in Personalabteilung, vor-
standsbüro und vorstand selbst hätte mit abbauen müssen. in der Praxis 
entpuppten sich die anteiligen Overhead-kosten dann jedoch als schwer 
abbaubare Fixkosten, die nach dem Outsourcing in gleicher Höher wei-
terliefen. ein weiteres Problem des Outsourcings lag auch darin, dass 
wesentliche kostenrelevante konsequenzen, wie know-how-verluste und 
die kosten für die Betreuung und integration der Lieferanten/Dienstleister 
nicht in die kostenkalküle der Unternehmen aufgenommen wurden.

 
Spezielle Checkliste für Outsourcing

generell sollten alle Punkte die in der „allgemeinen Checkliste für Um-
strukturierungen“ (siehe seite 91) angeführt sind, vom Betriebsrat – so-
weit sinnvoll – durchgearbeitet werden. Für Outsourcing-Aktivitäten im 
speziellen sind zusätzlich folgende Punkte relevant.

Kernkompetenzen – Ermittlung der strategischen Bedeutung der Ei-
genleistung
Für die Beurteilung einer Outsourcing-maßnahme ist die ermittlung der 
strategischen Bedeutung der eigenleistungen entscheidend. eine mög-
lichkeit zur einschätzung der Bedeutung stellt die Unterteilung in kern-, 
neben- und randkompetenzen anhand der nachfolgenden kriterien dar.
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st enkalküle der Unt ernehmen aufgenommen wurden. 

 

 

3.6. Spezielle Checkliste für Outsourcing 

Generell sollt en alle Punkt e die in der ‚allgemeinen Checklist e für Um-
st rukt urierungen’ (siehe Kapit el 7 )  angeführt  sind, vom Bet riebsrat  – 
soweit  sinnvoll – durchgearbeit et  werden. Für Out sourcing-Akt ivit ät en 
im speziellen sind zusät zlich folgende Punkt e relevant . 

 

Kernkompetenzen – Ermittlung der strategischen Bedeutung der Eigen-
leistung 

Für die Beurt eilung einer Out sourcing-Maßnahme ist  die Ermit t lung der 
st rat egischen Bedeut ung der Eigenleist ungen ent scheidend. Eine Mög-
lichkeit  zur Einschät zung der Bedeut ung st ellt  die Unt ert eilung in Kern-, 
Neben- und Randkompet enzen anhand der nachfolgenden Krit erien dar. 
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 n sind die ertragsstarken Produkte von heute diejenigen, die auch mor-
gen noch gewinn erwarten lassen?

 n Wird durch die einstellung der randprodukte nicht auch der Absatz 
der Hauptprodukte beeinträchtigt?

 n schadet eine vergabe den bestehenden bzw. behindert sie den Auf-
bau neuer kompetenzen?

 n kann man es sich leisten, anderen in diesem Bereich einen kompe-
tenzaufbau zu gestatten?

 n geht die konzentration auf das kerngeschäft mit einer plausiblen Un-
ternehmensstrategie für die zukunft einher? Die Unternehmensstra-
tegie sollte ein regelmäßiges thema der vierteljährlichen Beratungen  
(§ 92 Arbvg) mit der geschäftsführung sein.

Überprüfung des Wirtschaftlichkeitsvergleichs
Der Betriebsrat sollte einen Wirtschaftlichkeitsvergleich einfordern und 
überprüfen. Als sachverständige können kolleginnen aus der kosten-
rechnungsabteilung oder externe dienen. Die ermittlung und zuordnung 
der kosten sollte verständlich und nachvollziehbar sein, ansonsten soll-
ten die offenen Punkte mit der geschäftsführung geklärt und die zugrun-
deliegenden Annahmen offengelegt werden.

Interne Kosten
 n Welche kosten (fixe und/oder variable) kosten wurden in die ver-

gleichsbasis aufgenommen?
 n sind die verwendeten zuschlagssätze bzw. stundensätze für die ver-

teilung der gemeinkosten auf die Produkte/Dienstleistungen insbe-
sondere auf die Auszulagernden plausibel und nachvollziehbar?

 n Fallen die als abbaubar angenommenen kosten nach der Auslage-
rung tatsächlich weg?

 n Wurden die remanenzkosten (nicht abbaubare kosten) aus den un-
ternehmensinternen kosten herausgerechnet?

 n ist es aufgrund von organisatorischen Unteilbarkeiten unmöglich Fix-
kosten intern zu flexibilisieren?

 n Wurden im Wirtschaftlichkeitsvergleich zusätzliche Outsourcing-kos-
ten (z. B. verwaltungskosten...) berücksichtigt?

Externe Kosten 
 n zu welchen kosten können die Produkte/Leistungen zugekauft wer-

den?
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 n sind die unternehmensinternen Leistungen mit den externen Leistun-
gen deckungsgleich? Wenn Äpfel mit Birnen verglichen werden, sind 
auch enorme kostenunterschiede erklärbar.

eine Faustregel3 besagt, dass bei gleichen Leistungen eine Auslagerung 
erst dann wirtschaftlich ist, wenn der externe die Leistung mindestens 
20% unter den unternehmensinternen kosten anbietet. Ansonsten kann 
der kostenvorteil sehr schnell durch qualitative Probleme verloren gehen.

Liegt das externe Angebot bei gleichen Leistungen deutlich unter den un-
ternehmensinternen kosten, besteht für den Betriebsrat die möglichkeit, 
mit der Unternehmensleitung über verfahren der internen kostensenkung 
oder Produktivitätssteigerung zu diskutieren.

Nutzwertvergleich – Ermittlung des Risikopotenziales einer Outsour-
cing-Maßnahme
Der Betriebsrat sollte vor einer Auslagerung auf der Durchführung einer 
nutzwertanalyse bestehen, in welche qualitative kriterien (z. B. Abhängig-
keit, Qualität, Liefertreue, zuverlässigkeit, etc. ...) eingehen. 

Abhängigkeit
 n in welchem maße droht Abhängigkeit von einem externen Anbieter?
 n Welche nachteile hätte eine potenzielle Abhängigkeit?
 n ist das erforderliche know-how derart firmenspezifisch, dass eine 

langfristige vertragsbeziehung unvermeidbar wäre?

Qualität/Zuverlässigkeit der Leistungserstellung 
 n ist eine ausreichende Qualität bei den auszulagernden Produkten/

Dienstleistungen sichergestellt? Hält die vertragsfirma mit der techni-
schen entwicklung schritt?

 n ist sichergestellt, dass sich die Auslagerung nicht negativ auf die Lie-
ferfähigkeit des Unternehmens auswirkt?

3  Quelle: Broschüre Outsourcing bewerten, technologieberatungsstelle beim DgB
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Zusammenfassender Anforderungskatalog

Die Anforderungen erfüllt der exter-
ne Dienstleister im vergleich zum 

eigenen Unternehmen ...
kriterien schlechter gleich besser

Qualität 
zuverlässigkeit
Lieferzeit
service (Full-service, flächende-
ckender service)
individuallösung
Branchen-know-how

Quelle: zfo 4/1995

sollte der externe Anbieter besser abschneiden als das eigene Unterneh-
men, sollte der Betriebsrat fordern, die unternehmensinternen tätigkeiten 
zu untersuchen und die Abläufe zu optimieren.

Auswirkungen auf die Beschäftigten
 n Welcher Personenkreis ist von der geplanten Outsourcing-Aktivität 

betroffen? Hier sind sowohl die Beschäftigten der direkt zuzuordnen-
den Bereichen (z. B. die Produktionssparte X) als auch jene mitarbei-
ter aus indirekt zuzuordnenden Bereichen (z. B. verwaltungsbereich, 
stabsabteilungen, zentrale Forschungs-/Qualitätsstellen) zu berück-
sichtigen.

 n Welche möglichen Auswirkungen bestehen in Hinblick auf Arbeits-
plätze, Arbeitsinhalte und Qualifikationen im Unternehmen? geht mit 
Outsourcing eine veränderung der struktur (Aufbauorganisation) und/
oder der Abläufe (Ablauforganisation) im Unternehmen einher?

 n gibt es Auswirkungen auf die Unternehmenskultur und damit auf die 
motivation der Beschäftigten (z. B. Demotivation durch Angst vor Ar-
beitsplatzverlust)?

 n Welche maßnahmen werden überlegt um den möglichen schaden 
von betroffenen kolleginnen zu minimieren (z. B. sozialpläne)?
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AUsgLieDerUng vOn BetrieBen – ABHÄngig-
keit trOtz reCHtLiCHer seLBststÄnDigkeit?

Während bei Outsourcing-Aktivitäten tätigkeiten wie etwa die reinigung 
oder die Buchhaltung an (bestehende) externe Anbieter ausgelagert wer-
den, werden bei Ausgliederungen bzw. Abspaltungen betriebliche ein-
heiten juristisch verselbstständigt. Der effekt kann unter Umständen ein 
ähnlicher sein – Leistungen müssen später von außen zugekauft werden. 
Outsourcing ist aber in vielen Fällen damit verbunden, dass die betrieb-
liche einheit als solche aufhört zu existieren und nun von einer exter-
nen Firma wahrgenommen wird, während nach einer Ausgliederung die 
betriebliche Organisationseinheit meist erhalten bleibt. eine genaue Be-
griffsabgrenzung ist aber in vielen Fällen nicht möglich und wohl auch 
nicht sinnvoll. viel wichtiger ist es, den geplanten Umgründungsvorgang 
genau darzustellen und dann die möglichen konsequenzen zu ziehen. 

voraussetzung für die meisten Ausgliederungsvorhaben ist, dass die in-
nere Aufbau-Organisation des Unternehmens in einem ersten schritt so 
verändert wird, dass später auszugliedernde Organisationseinheiten ge-
nau abgrenzbar und getrennt kalkulierbar sind. in der regel wird dies da-
durch erreicht, indem zunächst innerbetrieblich Cost-Center oder Profit-
Center gebildet werden. erst in einem weiteren schritt ist es ratsam, die 
entstandenen Center auch juristisch zu verselbstständigen und in eigene 
gesellschaften auszugliedern. Ausgliederungen sind also nicht nur geeig-
net, um einzelne tätigkeiten auszulagern, sie führen in der regel auch zu 
einer konzernbildung innerhalb der Aufbauorganisation. Die neu entste-
henden eigenständigen Unternehmen können sich in der Folge voll auf 
ihre kernkompetenz konzentrieren. 

Motive von Ausgliederungen

Die wesentlichsten motive von Umstrukturierungen wurden bereits im ka-
pitel „motive aus Arbeitgebersicht – warum umstrukturiert wird“ behan-
delt. nachfolgend seien noch die wichtigsten motive zusammengefasst, 
die speziell auf Ausgliederungen und Abspaltungen zutreffen:

 n getrennte kalkulation der Profit-Center
 n getrennte verantwortung über die ausgegliederten einheiten
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 n tätigkeiten wie Buchhaltung, Facility-management, Lohnverrechnung 
können in eine Wettbewerbssituation gebracht werden, wodurch sich 
rationalisierungsmöglichkeiten ergeben.

 n Anteile an den ausgegliederten gesellschaften können flexibel abge-
geben werden.

 n Durch Leistungsverrechnung innerhalb des konzerns können gewin-
ne besser gesteuert werden.

 n Wertvolle vermögensgegenstände können in eigene gesellschaften 
geparkt werden, das vermögensrisiko für den konzern sinkt dadurch.

 n Die kollektivvertragszugehörigkeit kann verändert werden.
 n Die Hierarchie wird flacher, die einzelnen Arbeitsbeziehungen trans-

parenter.

Rechtliche Varianten der Ausgliederung

Einbringung
Die einbringung ist neben der spaltung die gängigste juristische Form 
einer Ausgliederung. Folgende einbringungstatbestände sind unter an-
derem denkbar:

 n Übertragung eines Betriebes (teilbetriebes) eines weiter bestehenden 
Unternehmensträgers (z. B. körperschaft) auf eine kapitalgesellschaft 
gegen gewährung von gesellschaftsrechten

 n Übertragung einer wesentlichen Beteiligung an einer kapitalgesell-
schaft auf eine andere kapitalgesellschaft

 n Ausgliederung von Betrieben gewerblicher Art von körperschaften 
des öffentlichen rechts in kapitalgesellschaften 

 n „Umwandlung“ einer einzelunternehmung oder Personengesellschaft 
in eine (neu gegründete) kapitalgesellschaft

Die höchste praktische relevanz besitzt zweifellos die einbringung von 
Betrieben oder teilbetrieben in eine kapitalgesellschaft, die für die oben 
erwähnten Ausgliederungen eine mögliche rechtliche Form darstellt. sol-
len etwa im rahmen von Outsourcing-Aktivitäten einzelne Funktionen der 
A-Ag in eigenständige gesellschaften ausgegliedert werden, wird in ei-
nem ersten schritt eine eigene gesellschaft (B-Ag) errichtet. Als nächster 
schritt erfolgt dann die einbringung des diesem Funktionsbereich zuzu-
rechnenden vermögens in die neu gegründete gesellschaft. gesellschaf-
ter (Aktionäre) der A-Ag erhalten statt dessen Anteile der B-Ag.
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Die einbringung wird weder im Handels- noch im gesellschaftsrecht ge-
regelt. Das vermögen der Personengesellschaft ist einzeln auf die über-
nehmende körperschaft zu übertragen. eine automatische gesetzliche 
rechtsnachfolge ist nicht vorgesehen, sämtliche vertragsverhältnisse en-
den daher mit der Übertragung des vermögens und bedürfen einer neu-
en Begründung durch die übernehmende körperschaft. Dies hat seinen 
sinn nicht zuletzt darin, dass es dem einbringenden unmöglich gemacht 
werden soll, durch die einbringung von vermögen seiner Haftung zu ent-
gehen und die vertragspartner durch Übertragung der Haftung auf die 
übernehmende körperschaft schlechter zu stellen. 

sollen auch steuerliche vorteile im sinne des Umgründungssteuergeset-
zes in Anspruch genommen werden können, müssen bestimmte Bedin-
gungen beachtet werden. so wird im Umgründungssteuergesetz (§ 12 
Abs. 1) normiert, dass nur bestimmte vermögenswerte wie etwa Betrie-
be oder teilbetriebe, mitunternehmeranteile oder Anteile an inländischen 
oder ausländischen kapitalgesellschaften oder genossenschaften für eine 
einbringung in Frage kommen. es müssen aber nicht alle Wirtschaftsgü-
ter eines Betriebes übertragen werden, nach Umgrstg ist es auch mög-
lich, Wirtschaftsgüter zurückzubehalten, sofern die Betriebseigenschaft 
des übertragenen vermögens dadurch nicht beeinträchtigt wird. einge-
bracht werden kann nur vermögen mit einem positiven verkehrswert. Die 
einbringung bloß buchmäßig überschuldeter Betriebe ist daher möglich, 
nicht hingegen die einbringung real überschuldeter Betriebe. 

Übernehmende körperschaften können nur unbeschränkt steuerpflich-
tige kapitalgesellschaften oder genossenschaften sein. Unerheblich ist 
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Bet rieben oder Teilbet rieben in eine Kapit algesellschaf t , die für die 
oben erwähnt en Ausgliederungen eine mögliche recht liche Form dar-
st ellt . Sollen et wa im Rahmen von Out sourcing-Akt ivit ät en einzelne 
Funkt ionen der A-AG in eigenst ändige Gesellschaf t en ausgegliedert  
werden, wird in einem erst en Schrit t  eine eigene Gesellschaf t  (B-AG) 
erricht et . Als nächst er Schrit t  erfolgt  dann die Einbringung des diesem 
Funkt ionsbereich zuzurechnenden Vermögens in die neu gegründet e 
Gesellschaf t . Gesellschaf t er (Akt ionäre)  der A-AG erhalt en st at t  dessen 
Ant eile der B-AG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einbringung wird weder im Handels- noch im Gesellschaf t srecht  
geregelt . Das Vermögen der Personengesellschaf t  ist  einzeln auf  die 
übernehmende Körperschaf t  zu übert ragen. Eine aut omat ische geset z-
liche Recht snachfolge ist  nicht  vorgesehen, sämt liche Vert ragsverhält -
nisse enden daher mit  der Übert ragung des Vermögens und bedürfen 
einer neuen Begründung durch die übernehmende Körperschaf t . Dies 
hat  seinen Sinn nicht  zulet zt  darin, dass es dem Einbringenden unmög-
lich gemacht  werden soll, durch die Einbringung von Vermögen seiner 
Haf t ung zu ent gehen und die Vert ragspart ner durch Übert ragung der 
Haf t ung auf  die übernehmende Körperschaf t  schlecht er zu st ellen.  

 

Sollen auch st euerliche Vort eile im Sinne des Umgründungsst euerge-
set zes in Anspruch genommen werden können, müssen best immt e 
Bedingungen beacht et  werden. So wird im Umgründungsst euergeset z 
(§  12  Abs 1 )  normiert , dass nur best immt e Vermögenswert e wie et wa 
Bet riebe oder Teilbet riebe, Mit unt ernehmerant eile oder Ant eile an in-
ländischen oder ausländischen Kapit algesellschaf t en oder Genossen-
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dabei, ob die übernehmende körperschaft anlässlich oder wegen der ein-
bringung gegründet wurde oder schon länger besteht. Auch die rechts-
form des einbringenden ist gleichgültig.

Der Einbringungsvertrag als rechtliche Grundlage der Einbringung
Der einbringungsvertrag (sacheinlagevertrag), der die Leistung und 
gegenleistung der einbringung festhält, bildet die rechtsgeschäftliche 
grundlage der einbringung und ist ebenfalls eine tatbestandsvorausset-
zung für die Anwendung des Umgrstg (§ 12 Abs. 1 Umgrstg). kernpunkt 
des sacheinlagevertrages ist eine Anführung der vermögensgegenstän-
de, die den gegenstand der sacheinlage bilden. eine detaillierte rege-
lung über die erforderlichen elemente des sacheinlagevertrages ist im 
Umgrstg nicht zu finden. 

Die Einbringungsbilanz
zum einbringungsstichtag ist eine einbringungsbilanz aufzustellen (§ 15 
Umgrstg). Als Bewertungsansatz ist das grundprinzip der Buchwertein-
bringung vorgeschrieben (§ 16 Abs. 1 Umgrstg). ein Abgehen von die-
sem grundsatz ist im Umgrstg nicht vorgesehen. 

Die Gewährung von Anteilen als Gegenleistung
Als gegenleistung zur einbringung ist gem. § 19 Umgrstg die gewährung 
von neuen Anteilen an der übernehmenden körperschaft vorgesehen. 
eine gewährung anderer gegenleistungen entspricht nicht den regeln 
des Umgrstg, was eine verpflichtende gewinnrealisierung unter Ansatz 
der gemeinen Werte gemäß § 6 z 14 estg zur Folge hätte. Durch die 
einbringung von vermögen gegen gewährung neuer gesellschaftsanteile 
der übernehmenden gesellschaft muss bei der übernehmenden gesell-
schaft eine kapitalerhöhung vorgenommen werden. 

Spaltung
Die spaltung ist im spaltungsgesetz geregelt und gilt für Aktiengesell-
schaften und gesellschaften mit beschränkter Haftung (sowohl als spal-
tende als auch als übernehmende gesellschaft). Bei einer Aufteilung des 
vermögens unter Personengesellschaften wird von „realteilung“ gespro-
chen. Die spaltung ist das wirtschaftliche gegenstück zur verschmel-
zung. 

Bei einer spaltung wird das vermögen der spaltenden körperschaft auf 
eine oder mehrere körperschaften verteilt. Die Anteilsinhaber der spalten-
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den körperschaft erhalten im verhältnis ihrer Beteiligungen Anteile an der 
bzw. den übernehmenden körperschaft(en).

Die Formen der Spaltung
generell können zwei Formen der spaltung unterschieden werden:

 n die Abspaltung (§ 1 Abs. 2 z 2 spaltg)
 n die Aufspaltung oder Liquidationsspaltung (§ 1 Abs. 2 z 1 spaltg)

von einer Abspaltung wird dann gesprochen, wenn die spaltende kör-
perschaft bestehen bleibt und das vermögen in eine oder mehrere an-
dere aufnehmende körperschaften eingebracht wird. Die neuen Anteile 
an der übernehmenden körperschaft kommen nicht der spaltenden kör-
perschaft, sondern ihren Anteilsinhabern zu. Je nachdem, ob die auf-
nehmende gesellschaft neu gegründet wird, oder bereits besteht, kann 
zwischen Abspaltung zur neugründung und Abspaltung zur Aufnahme 
unterschieden werden.  
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Bei der Aufspaltung wird dagegen die spalt ende Körperschaf t  liquidiert  
und das Vermögen zur Gänze im Wege der Gesamt recht snachfolge auf  
die übernehmenden neugegründet en Kapit algesellschaf t en übert ragen. 
Auch hier kann eine Aufspalt ung zur Neugründung und eine Aufspal-
t ung zur Aufnahme dif ferenziert  werden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die erforderlichen Schritte einer Spaltung 

Gemäß § 2  des Spalt ungsgeset zes ist  zunächst  vom Vorst and ein Spal-
tungsplan aufzust ellen, der die wesent lichen Punkt e der Spalt ung ent -
halt en muss wie zB: 

 Firma und Sit z der übert ragenden Gesellschaf t  

AB-AG 
(spaltende Ges) 

A-AG 
(übernehmende Ges 1) 

B-AG 
(übernehmende Ges 2) 

Aktionäre 

Aktionäre Aktionäre 

Aufspaltung 

AB-AG 
(spaltende Ges) 

AB-AG 
(spaltende Ges) 

A-AG 
(übernehmende Ges) 

Aktionäre 

Aktionäre Aktionäre 

Abspaltung 

Bei der Aufspaltung wird dagegen die spaltende körperschaft liquidiert 
und das vermögen zur gänze im Wege der gesamtrechtsnachfolge auf 
die übernehmenden neugegründeten kapitalgesellschaften übertragen. 
Auch hier kann eine Aufspaltung zur neugründung und eine Aufspaltung 
zur Aufnahme differenziert werden. 
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Die erforderlichen Schritte einer Spaltung 

Gemäß § 2  des Spalt ungsgeset zes ist  zunächst  vom Vorst and ein Spal-
tungsplan aufzust ellen, der die wesent lichen Punkt e der Spalt ung ent -
halt en muss wie zB: 

 Firma und Sit z der übert ragenden Gesellschaf t  

AB-AG 
(spaltende Ges) 

A-AG 
(übernehmende Ges 1) 

B-AG 
(übernehmende Ges 2) 

Aktionäre 

Aktionäre Aktionäre 

Aufspaltung 

AB-AG 
(spaltende Ges) 

AB-AG 
(spaltende Ges) 

A-AG 
(übernehmende Ges) 

Aktionäre 

Aktionäre Aktionäre 

Abspaltung 

Die erforderlichen Schritte einer Spaltung
gemäß § 2 des spaltungsgesetzes ist zunächst vom vorstand ein Spal-
tungsplan aufzustellen, der die wesentlichen Punkte der spaltung enthal-
ten muss wie z. B.:

 n Firma und sitz der übertragenden gesellschaft
 n satzungen der an der spaltung beteiligten gesellschaften
 n Umtauschverhältnis der Anteile und deren Aufteilung auf die Anteils-

inhaber
 n eine erklärung über die Übertragung der vermögensteile der übertra-

genden gesellschaft im Wege der gesamtrechtsnachfolge
 n spaltungsstichtag
 n Beschreibung und zuordnung der übertragenden vermögensteile
 n schlussbilanz der übertragenden gesellschaft
 n eröffnungsbilanz der übernehmenden gesellschaft 

Weiters muss der vorstand der übertragenden gesellschaft gem § 4 Abs. 
1 spaltg einen schriftlichen Spaltungsbericht verfassen, in dem die 
spaltung, der spaltungsplan sowie das Umtauschverhältnis der Anteile 
sowie deren Aufteilung auf die Anteilsinhaber rechtlich und wirtschaftlich 
ausführlich erläutert und begründet werden. 

nach erstellung des spaltungsplanes ist dieser gem. § 5 spaltg durch ei-
nen vom Aufsichtsrat (bzw. wenn nicht vorhanden: vom vorstand) bestell-
ten spaltungsprüfer zu prüfen. Der spaltungsprüfer hat einen Prüfungs-
bericht zu verfassen und diesen dem vorstand sowie dem Aufsichtsrat 
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vorzulegen. sind alle Anteilsinhaber einverstanden, kann von der spal-
tungsprüfung abgesehen werden. 

Bevor die spaltung von den gesellschaftern beschlossen werden kann, ist 
nach den regeln des spaltungsgesetzes noch eine Prüfung durch den 
Aufsichtsrat der übertragenden gesellschaft vorgesehen (§ 6 spaltg). 

Die spaltung selbst bedarf eines Beschlusses der Anteilsinhaber  
(§ 8 spaltg) – also der Hauptversammlung oder der generalversammlung 
– mit einer mehrheit von drei viertel des bei der Beschlussfassung ver-
tretenen nennkapitals. Der vorstand der übertragenden gesellschaft hat 
ein monat vor dem tag der Beschlussfassung den spaltungsbericht, den 
spaltungsplan, Jahresabschlüsse der übertragenden gesellschaft, Prü-
fungsbericht sowie Bericht des Aufsichtsrates am sitz der gesellschaft 
zur einsicht der Aktionäre aufzulegen. Letztlich ist die spaltung und die 
errichtung der neuen gesellschaften von sämtlichen mitgliedern des vor-
standes der übertragenden gesellschaft und aller neuen gesellschaften 
zur Eintragung beim Firmenbuch unter Beilage sämtlicher erforderli-
chen Unterlagen (§ 12 spaltg) anzumelden. 

Auch die spaltung fällt unter bestimmten voraussetzungen – die im We-
sentlichen jenen des spaltungsgesetzes entsprechen – unter das Um-
gründungssteuergesetz, die weitgehende steuerliche neutralität des Um-
gründungsvorganges ist damit gewährleistet.

Chancen und Risiken

Wenngleich die meisten Ausgliederungen auch mit schmerzlichen ratio-
nalisierungen im Personalbereich verbunden sind, können sie durchaus 
auch wertvolle Chancen für die weitere zukunft eines Unternehmens 
oder eines Betriebes darstellen. in den vergangenen Jahren sind zum teil 
ganze neue Branchen durch Ausgliederungen – in kombination mit Out-
sourcing – entstanden. Dazu gehören etwa teile der it-Branche oder der 
Unternehmensberater. Arbeitnehmerinnen in diesen Bereichen konnten 
ihre Arbeitsbedingungen oft sogar verbessern, viele der in der Folge neu 
entstandenen Unternehmen sind heute aus der Unternehmenslandschaft 
nicht mehr wegzudenken und haben sich mittlerweile am markt etab-
liert. Auch die leichtere Bildung von strategischen Allianzen – etwa durch 
gründung eines Joint ventures oder der Abgabe von Unternehmensantei-
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len – kann in vielen Fällen als Chance für die Unternehmen bzw. die dort 
beschäftigten mitarbeiterinnen gesehen werden, da die Wettbewerbsfä-
higkeit dadurch gestärkt werden kann.

vielmehr als die Chancen sind es naturgemäß aber die Risiken, die Be-
triebsräte bei Ausgliederungen beschäftigen:

 n mögliche veränderung (verschlechterung) der kollektivvertragszuge-
hörigkeit

 n schwächung des Betriebsrates durch „zerschlagung“ der bisheri-
gen mitbestimmungsstruktur. Die Anzahl der Beschäftigten fällt oft 
unter die Freistellungsgrenze für Betriebsräte sowie unter die grenze 
der Aufsichtsratspflicht. Der Betriebsrat vertritt nach der Ausgliede-
rung weit weniger Beschäftigte, durch die konzernierung entsteht ein 
Auseinanderdriften der interessen der jeweiligen Betriebsratskörper-
schaften.

 n Höherer Druck für die Beschäftigten in ausgegliederten Unternehmen 
bei gleichzeitig geringerer sozialer Absicherung auf grund verringerter 
finanzieller spielräume des ausgegliederten Unternehmens

 n Weniger Flexibilität für die Beschäftigten – der interne Arbeitsmarkt im 
„großunternehmen“ fällt weg – dafür aber stärkere Flexibilisierung der 
Arbeitsbedingungen (flexible Arbeitseinsätze, Arbeitszeiten, Lohnfor-
men etc.)

 n nutzung des Umstrukturierungsvorganges als rationalisierungspo-
tenzial – auf grund des AvrAg müssen die Beschäftigten im aus-
gegliederten Unternehmen weiterbeschäftigt werden. Oft ist aber ein 
„Drehtüreffekt“ zu bemerken: monate nach der Ausgliederung ist nur 
mehr ein teil der Übernommenen weiterbeschäftigt, die übrigen Ar-
beitnehmer haben bzw. wurden gekündigt. vor allem nach Ablauf von 
zumeist befristeten kontrahierungsverträgen mit dem stammunter-
nehmen sind oft massive Abbaumaßnahmen feststellbar.

 n Unsichere Lebensfähigkeit des ausgegliederten Unternehmens
 n risiko, verkauft zu werden und mit unsicheren strategie des neuen 

eigentümers konfrontiert zu werden
 n Juristische spitzfindigkeiten bei der Umstrukturierung
 n Wenig mitbestimmungsmöglichkeiten bei der Umstrukturierung, da 

diese oft top-Down durchgeführt wird
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Als besonderes risiko seien noch zwei Punkte hervorgehoben:
 n Ausgliederungen werden in der regel relativ rasch über die Bühne 

gebracht. vermutete und erwartete Widerstände sollen damit auf ei-
nen möglichst kurzen zeitpunkt konzentriert werden. Geschwindig-
keit spielt also eine wichtige rolle. Dies bedeutet aber auch, dass 
dem Betriebsrat nur kurze zeit für seine strategieplanung zur verfü-
gung steht – oft ein Ding der Unmöglichkeit, haben Ausgliederungen 
doch in der regel hochkomplexe rechtliche, wirtschaftliche aber auch 
soziale Auswirkungen. 

 n Umstrukturierungen brechen Unternehmenskulturen – sie beschleu-
nigen damit die von der Unternehmensleitung gewünschten verände-
rungsprozesse. Über Jahre und Jahrzehnte „wohlerworbene rechte“ 
werden über nacht über Bord geworfen – zur Freude der Unterneh-
mensleitung, zum Leidwesen für die betroffenen Beschäftigten. Be-
schäftigtengruppen, von denen am meisten mit Widerstand zu rech-
nen ist, werden durch Ausgliederungen in der regel am meisten 
betroffen – etwa das mittlere management, aber auch der Betriebsrat.

 
Spezielle Checkliste für Ausgliederungen

generell sollten alle Punkte die in der „allgemeinen Checkliste für Um-
strukturierungen“ (siehe seite 91) angeführt sind, vom Betriebsrat – so-
weit sinnvoll – durchgearbeitet werden. Für Ausgliederungen im speziel-
len sind zusätzlich folgende Punkte noch relevant:

 n Welche Betriebe(teile) sollen ausgegliedert werden? Welche verände-
rungen sind dadurch auf der Betriebsebene zu erwarten? entstehen 
neue Betriebe oder bleiben die alten erhalten?

 n Wie soll die Ausgliederungen auf gesellschaftsrechtlicher ebene 
durchgeführt werden (einbringung oder spaltung?)

 n Welcher zeitplan ist vorgesehen? Welche Beschlüsse sind erforder-
lich (siehe seite 106 gesetzesauszüge)? zu berücksichtigen sind 
dabei auch notwendige Aufsichtsratsbeschlüsse, die sich aus der 
satzung bzw. gesellschaftsvertrag, geschäftsordnung oder einer ge-
setzlichen sonderbestimmung (z. B. Branche) ergeben könnten. 

 n gibt es sperr- oder zustimmungsklauseln für bestimmte 
eigentümer(gruppen), mit denen der Br noch verhandeln kann? 

 n Bei welchen Beschlüssen hat der Betriebsrat mitwirkungsmöglichkei-
ten?
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 n Welche Chancen und risiken ergeben sich bei dem Ausgliederungs-
vorhaben für
 – das Unternehmen
 – die Beschäftigten
 – den Betriebsrat?

 n in welcher Form soll das ausgegliederte Unternehmen weiterhin mit 
dem mutterunternehmen (konzern) verbunden bleiben
 – über Unternehmensanteile
 – über einheitliche Leitung (etwa vorstand bzw. Aufsichtsrat)
 – über Leistungsverträge (mieten, zinsen, Personalleasing, Dienst-

leistungen etc.)
 n Die Ausgliederung könnte ein erster schritt einer größer angelegten 

strategie sein – welche weiteren schritte werden vermutet?
 n Wie selbstständig darf das ausgegliederte Unternehmen agieren?

 – Wer bestimmt über strategische investitions- und Finanzierungs-
vorhaben?

 – Wer ist zuständig für die strategischen Personalagenden?
 – Wo fallen strategische entscheidungen über standortwahl und 

Produktionssortiment?
 n Welchen finanziellen Freiraum hat das ausgegliederte Unternehmen?
 n verfügt das ausgegliederte Unternehmen über eine ausreichende ei-

genkapitalausstattung?
 – Welches vermögen bzw. welche reserven sollen mitausgegliedert 

werden? Hat das Unternehmen im krisenfall genug Dispositions-
masse?

 – Welche schuldenlast bzw. welche Haftungen müssen übernom-
men werden?

 – gibt es gewinn- und verlustausschließungsverträge mit der mutter?
 n Wie ist es um die wirtschaftliche Lage des ausgegliederten Unterneh-

mens bestellt?
 – Wie wird sich die gewinn- und verlustrechnung in den ersten Jah-

ren nach der Ausgliederung weiterentwickeln? (Businesspläne ver-
langen)

 – Welche geschäftsrisiken und -chancen gibt es in den nächsten 
Jahren?

 – Wie werden sich der markt und die konkurrenz in den nächsten 
Jahren entwickeln?

 n Welche kosten fallen bei der Ausgliederung selbst an?
 – Beratungskosten
 – rechtsanwalts-, gerichts- und notarkosten
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 – vertragskosten (verträge mit Lieferanten, vermieterinnen etc. müs-
sen bei einer einbringung umgeschrieben bzw. neu abgeschlos-
sen werden)

 – koordinationskosten (durch zukünftig erhöhten koordinationsbe-
darf)

 – Jahresabschlusskosten (durch eigene Bilanzierung)
 – zusätzliche managementkosten (aus Abteilungsleiterinnen werden 

geschäftsführerinnen)
 – Umstrukturierungskosten wie sozialpläne etc.
 – kosten bei der Umfirmierung (neuer Firmenname, neue Logos, 

neue Homepage)
 n Wie ist es um das schicksal des Betriebsrates selbst bestellt? 
 n Wie ist es um das schicksal von Betriebsvereinbarungen und 

kollektiv vertrag bestellt?
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Zielregionen von Produktionsverlagerungen 
 im Ländervergleich 

Quelle: Erhebung European Manufacturing Survey 2006, Fraunhofer Institut 
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eine Fabrik wird komplett geschlossen und der standort ins Ausland ver-
lagert. Dies ist wohl die radikalste Form von Umstrukturierung, zumal sie 
nicht nur für den Betrieb selbst sondern auch für die heimische volkswirt-
schaft mit erheblichen Auswirkungen einhergeht. Diese spezielle Form 
des Outsourcens bzw. Ausgliederns soll daher in einem eigenen kapitel 
beleuchtet werden. Bereits in den 60er und 70er Jahren wurde Produk-
tion aus dem verarbeitenden gewerbe im großen Umfang nach Japan 
verlagert. in den 80er und 90er Jahren verlegten die industrieländer teile 
ihrer Produktion nach süd-Ost-Asien oder Lateinamerika, speziell in den 
Branchen elektrotechnik und maschinenbau. in der jüngeren vergangen-
heit gewinnt China als standort für das verarbeitende gewerbe stark an 
Bedeutung.

Zielregionen von Produktionsverlagerungen 
im Ländervergleich

Quelle: erhebung european manufacturing survey 2006 Fraunhofer institut
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Je nach Unternehmensgröße, Branche und technischen spezialisierungs-
grad werden unterschiedliche zielländer ausgewählt. so ist China deutli-
cher Favorit für innovative, forschungsintensive und renditestarke Unter-
nehmen mit einem höheren Qualifikationsniveau, die komplexe Produkte 
fertigen. meist handelt es sich um große Betriebe aus dem maschinenbau 
und der elektroindustrie. Für die neuen eU-Länder dagegen interessie-
ren sich in erster Linie Unternehmen mit niedrigerer rendite und einem 
rigiden kostenmanagement. standortverlagerungen betreffen heute nicht 
mehr nur große multinationale Unternehmen, sondern sind vermehrt auch 
für kleine und mittelständige Unternehmen von Bedeutung.

Der verlagerungsmonitor der Arbeiterkammer Wien, der alle öffentlich 
bekanntgewordenen standortverlagerungen Österreichs registriert, bein-
haltet für das Jahr 2009 insgesamt 18 verlagerungen ins Ausland mit rd. 
2.500 betroffenen Beschäftigten. Die Hälfte davon gab als zielland der 
verlagerung eines der neuen eU-mitgliedsländer an. vier verlagerungen 
fanden richtung China statt. Aber auch Deutschland und andere alte eU-
mitgliedsländer wurden als zielland genannt.

Motive von Standortverlagerungen

Auslöser für eine standortverlagerung sind meist die in Billiglohnländern 
„günstigeren“ rahmenbedingungen, insbesondere die Arbeitskosten. zu 
den Lohnunterschieden kommen zum teil längere Arbeitszeiten und grö-
ßere Flexibilität hinzu. Als weitere motive werden von den Unternehmen 
die bessere markterschließung und die erhöhung der kundennähe ange-
geben. ebenso dürften steuerliche Anreize und subventionen eine nicht 
unerhebliche rolle spielen.

Ausnützung von Lohnkostenunterschieden
Untersuchungen zufolge ist bei grenzüberschreitenden verlagerungsakti-
vitäten nach wie vor die senkung von Arbeitskosten ein ausschlaggeben-
des motiv. so ist laut einer studie des Fraunhofer institut für system- und 
innovationsforschung bei 70% der Unternehmen niedrigere Löhne das 
entscheidende Argument für die Umsiedlung der Produktion nach China. 
mit Blick auf Osteuropa nennen sogar 96% der Unternehmen als verlage-
rungsgrund „Personalkosten“. trotz des spürbaren Aufholprozesses hin-
sichtlich des Lohnniveaus bleibt die spanne zwischen den Arbeitskosten in 
Ost- und Westeuropa sehr groß. 2008 kostete die Arbeiterstunde in der ös-
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Quelle: Erhebung European Manufacturing Survey 2006, Fraunhofer Institut 
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 im Ländervergleich 

terreichischen sachgüterindustrie 31,4 €. in Ungarn, estland, slowakei und 
Polen bezahlt man durchschnittlich 7 €. Litauen und Lettland liegen bei rd. 
5,5 €. Das schlusslicht bilden rumänien und Bulgarien mit 3,5 bzw. 2,2 €.

Markterschließung und Kundennähe
rund 40% der Unternehmen geben als Beweggrund für standortverlage-
rungen die erschließung neuer märkte im Ausland an. Durch die eigene 
Präsenz im jeweiligen Absatzgebiet lassen sich so markteintrittsbarrieren 
leichter und schneller überwinden. ebenso nennen die Unternehmen das 
nachfolgen eines wichtigen kunden als motiv. Dadurch soll eine größere 
kundennähe erreicht werden, die über den reinen Warenexport nicht zu 
realisieren wäre.

Motive von Produktionsverlagerungen 
im Ländervergleich

          

Chancen und Risiken

Aus der volkswirtschaftlichen Perspektive betrachtet, gehen neben den 
konkret betroffenen Arbeitsplätzen innerhalb der ausgelagerten Unter-
nehmen auch Aufträge und Umsätze (und damit Beschäftigung) bei den 

Quelle: erhebung european manufacturing survey 2006 Fraunhofer institut
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entsprechenden zulieferanten, Dienstleistern usw. verloren. Überdies 
geht es um den verlust von know-how in der jeweiligen region und damit 
um eine standortabwertung. Weiters ist zu befürchten, dass es zu einer 
schwächung der verhandlungsposition der Arbeitnehmerinnen und so-
mit zu einer Abwärtsspirale bei Löhnen und Arbeitsbedingungen kommt. 
Prob lematisch sind auch die hohen steuerausfälle zu sehen, deren Ursa-
che im steuerwettbewerb der staaten (sinkende steuersätze, investiti-
onsförderungen etc.) liegen.

Aus der sicht des einzelnen Unternehmens hat eine Untersuchung des 
Fraunhofer institut folgende typische Fehler/risiken bei standortverlage-
rungen aufgedeckt.

 n Unternehmensstrategie und ziele der verlagerung passen häufig 
nicht zusammen: Die meisten Unternehmen streben vor allem inno-
vative und qualitativ hochwertige Produkte an – das passt nicht zu 
kostendominierter verlagerung.

 n Der gewachsene ist-zustand am heimischen standort wird mit opti-
malen zuständen „auf der grünen Wiese“ des neuen standorts ver-
glichen: mögliche verbesserungspotenziale am heimischen standort 
werden nicht berücksichtigt.

 n statische standortbewertungen machen Fehlentscheidungen wahr-
scheinlicher: Die veränderlichkeit einiger standortfaktoren im zeitab-
lauf wird zu wenig beachtet. so ändern sich z. B. Lohnkosten in eini-
gen Ländern schneller als erwartet.

 n standortvergleich und Planrechnungen sind h   äufig unzulänglich: 
Um eine fundierte entscheidung treffen zu können, sind mehr varia-
blen als die Personal- und materialkosten zu betrachten. Außerdem 
werden kosten (z. B. zusatzkosten für Betreuung, koordination und 
kontrolle des neuen standortes) häufig dem heimischen standort zu-
gerechnet. Das führt zu einer verzerrung des vergleiches.

 n Am neuen standort treten Qualitätsprobleme auf: Die Folge sind häu-
fig nacharbeiten oder Probleme mit der termintreue. es besteht die 
gefahr einer sinkenden kundenzufriedenheit. solche kosten, gerade 
für den Produktionsanlauf, werden zu selten in die Planungen einbe-
zogen. Die Anlaufzeit ist im schnitt 2,4 mal länger als geplant.

 n Der Aufwand zum Aufbau eines netzwerkes an zulieferern, Dienst-
leistern etc. am neuen standort wird häufig unterschätzt: vorteile ge-
wachsener strukturen am Heimatstandort werden zudem oft nicht als 
standortvorteil (an)erkannt.
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Warum gehen Unternehmen ins Ausland? 
 Und warum kommen sie zurück? 
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Quelle: Kinkel, Steffen (2007), Broschüre IG Metall NRW „Standorte  fair vergleichen“ 
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Rückverlagerung

Der trend zur standortverlagerung ins Ausland hat sich in den letzten 
Jahren wieder eingebremst. Die trügerische euphorie der 90er Jahre ist 
einer nüchternen Betrachtung gewichen, denn in den meisten Fällen ist 
die rechnung nicht aufgegangen. Die Flucht vor mutmaßlich zu hohen 
kosten insbesondere nach Osteuropa erwies sich allzu oft als milchmäd-
chenrechnung. nur selten wurden unterm strich durch Produktionsver-
lagerungen kostensenkungen erzielt, da viele indirekte und versteckte 
kosten bei den Plänen nicht berücksichtigt wurden. Untersuchungen be-
sagen, dass jedes 5. bis 6. Unternehmen seine verlagerung wieder rück-
gängig macht. Die nachfolgende grafik zeigt, dass die Unternehmen zu 
87% kostengründe für eine verlagerung und immerhin zu 52% für eine 
rückverlagerung anführen. Weiterhin sind Qualitätsfragen und koordina-
tionskosten ein grund wieder zurück zu kommen.

Warum gehen Unternehmen ins Ausland?
Und warum kommen sie zurück?

Quelle: kinkel, steffen (2007), Broschüre ig metall nrW „standorte fair vergleichen“
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Spezielle Checkliste für Standortverlagerung

generell sollten alle Punkte die in der „allgemeinen Checkliste für Um-
strukturierungen“ (siehe seite 91) angeführt sind, vom Betriebsrat – so-
weit sinnvoll – durchgearbeitet werden.

Anhand der nachfolgenden speziellen Checkliste soll der Betriebsrat eine 
Anleitung erhalten, um eine Überprüfung der verlagerungspläne (= Plau-
sibilitätsprüfung) vornehmen zu können. Diese hilft die entscheidenden 
Fragen zu stellen, rat von Dritten einzuholen und gegebenenfalls eigene 
Alternativvorschläge zur standortsicherung zu erarbeiten. Die Checkliste 
wurde auszugsweise und zusammengefasst der Broschüre „standorte 
fair vergleichen – Arbeitsplätze sichern!“ der ig metall nrW entnommen.

Informationsbeschaffung
Für eine Bewertung des verlagerungsprojekts ist es hilfreich folgende Un-
terlagen von der geschäftsführung anzufordern:

 n konzept zur Unternehmensstrategie zur einschätzung der strategi-
schen Planungen

 n Balanced scorecard bzw. ein Leitbild zur einschätzung von Unter-
nehmenszielen und ihrem zielerreichungsgrad

 n Planungen für innovationen, Forschung, entwicklung zur einschät-
zung der strategischen Ausrichtung

 n investitionspläne zur einschätzung der geplanten investitionen
 n marktanalysen zur einschätzung der marktanteile, kundengruppen, 

entwicklungen
 n gewinn- u. verlustrechnung der letzten 3 Jahre und Planungen zur 

einschätzung der heutigen und zukünftigen wirtschaftlichen situation
 n Planrechnungen für die geplante verlagerung zur einschätzung von 

möglichen szenarien der wirtschaftlichen entwicklung
 n Produktübersicht zur einschätzung der von der verlagerung betroffe-

nen Produkte
 n Betriebsabrechnungsbogen (BAB) zur einschätzung von Fertigungs-

kosten am alten standort, der Fertigungsstunden und -löhne am neu-
en standort, des materialaufwands bzw. Ausschussquoten am heuti-
gen und am neuen standort

 n Qualitätsmanagement-Handbuch zur einschätzung der Produktions-
prozesse und möglichen schnittstellenprobleme
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 n Personalpläne und Organigramm zur einschätzung von personellen 
und organisatorischen Auswirkungen auf Abteilungen, Bereiche und 
standorte

 n relevante Betriebsvereinbarungen zur einschätzung von möglichen 
grenzen oder verbesserungspotenzialen

Unternehmensstrategie und Verlagerungsziel abgleichen 
zunächst ist der Frage nachzugehen, ob das verlagerungskonzept ein 
sinnvoller Bestandteil der Unternehmensstrategie ist, mit der die zukunft 
des Unternehmens vor dem Hintergrund der marktanforderungen, des 
Wettbewerbsumfeldes und der eigenen betrieblichen kompetenzen gesi-
chert wird. im rahmen einer Plausibilitätsprüfung (plausibel = annehmbar, 
einleuchtend, begreiflich, überzeugend) kann der Betriebsrat herausfin-
den, wie fundiert das verlagerungskonzept ist.

 n Welche Wettbewerbsstrategie verfolgt das Unternehmen – z. B. Qua-
litätsführerschaft, kostenführerschaft, technologieführerschaft? Wel-
che Wettbewerbsvorteile hat es gegenüber seinen konkurrenten?

 n Welche ziele benennt der Arbeitgeber für die standortentscheidung – 
z. B. kostenreduktion, markterschließung, kundennähe?

 n Wie gut passen Unternehmensziele und verlagerungsziele zusam-
men? so tun sich Widersprüche auf, wenn ein Unternehmen auf 
Qualitätsführerschaft setzt und gleichzeitig den standort verlagert 
um kosten zu senken. Die erhofften kostenvorteile kommen mögli-
cherweise nicht zum tragen, weil die erforderlichen Qualitäten nicht 
erreicht werden.

Realisierbarkeit der Verlagerungsziele prüfen
sind die vom Arbeitgeber vorgegebenen ziele mit der standortverlage-
rung zu erreichen? Anhand der nachfolgenden Fragen lässt sich die rea-
lisierbarkeit der verlagerungsziele überprüfen.

 n markt
 Wie realistisch erscheint die erschließung des benannten marktpo-

tenzials? sind andere Wettbewerber schon vor Ort? macht es dann 
gar keinen oder erst recht sinn, dorthin zu gehen? Wie groß sind die 
notwendigkeiten zur Anpassung an marktgegebenheiten? müssen 
Produkte verändert werden? Wie viel Aufwand ist damit verbunden?

 n Fachkräfte
 Wie realistisch ist es, geeignete Fachkräfte auch tatsächlich zu be-

kommen? sind die Lohnkostenvorteile dann tatsächlich noch zu reali-
sieren? 
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 n know-how und innovation
 Wie groß ist die gefahr von know-how-verlust an das zielland/Wett-

bewerber? Wie groß ist die innovationsfähigkeit noch, wenn die ent-
wicklung bestimmter Leistungen von der Produktion, vom service 
etc. getrennt wird?

 n rahmenbedingungen
 Politische Lage, Bürokratie und gesetzeslage (z. B. für Produkthaf-

tungen), Währungsvorteile oder -nachteile?
 n netzwerke

 gibt es ein entsprechendes netzwerk aus zulieferern, entwicklungs-
partnern, Forschungseinrichtungen, etc.? in welcher Weise stehen 
unterstützende netzwerke (für transport, ingenieursleistungen, vor-
materialien etc.) zur verfügung?

 n material/vorleistungen
 Wie sicher und realistisch sind zusagen über die Lieferungen? sind 

engpässe mit kostensteigerungen oder Qualitätsverlusten absehbar?
 n Produktionsanlauf

 Wie gut unterstützt der kunde das Unternehmen in der Anlaufphase? 
Wie realistisch sind die vorgaben/zusagen für die Anlaufphase? Wie 
realistisch sind Anlaufzeiten und -kosten veranschlagt?

Wirtschaftlichkeit der Verlagerungsmaßnahme prüfen
nun gilt es, die finanziellen Überlegungen („Planrechnung“) des Arbeitge-
bers auf Plausibilität zu durchleuchten. Dabei stellen sich folgende Fra-
gen: Welche Annahmen hat der Arbeitgeber seiner rechnung zu grun-
de gelegt? sind die richtigen Positionen einbezogen und in der richtigen 
Höhe angesetzt? Wurden entsprechende Puffer für eventuelle Unwägbar-
keiten einkalkuliert? Die nachfolgend angeführten kosten sollten anhand 
dieser Fragen kritisch hinterfragt werden.

 n investitionskosten
 z. B. grundstücks- u. gebäudeinvestitionen, maschinen und Anla-

gen, Umzugskosten, Beratungskosten, managementkosten für die 
Organisation der standortverlagerung

 n schließungskosten
 z. B. Abfindungen und sozialplan, Umbaukosten und rückbaukosten

 n Anlaufkosten
 Wurden realistische Annahmen zur möglichen Länge der Anlaufzeiten 

angelegt? Was passiert, wenn der Anlauf länger dauert als erhofft? 
Wurden suchkosten und Qualifizierungskosten für das Personal ein-
kalkuliert?
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 n Laufende Personalkosten
 Wurde das örtliche Lohnniveau des neuen standortes oder nur der 

durchschnittliche stundenlohn des Landes zugrunde gelegt? Wurden 
Annahmen zur zukünftigen entwicklung bzw. Angleichung der Lohn-
kosten einbezogen? 

 n material- und energiekosten
 Wie zuverlässig sind Lieferfähigkeit und Preise der lokalen Lieferan-

ten? Wurden engpass- und Ausfallkosten einkalkuliert?
 n Produktivität

 Wurden Ausschuss- und nachbearbeitungsquoten berücksichtigt? 
Wurden mitarbeiterfluktuation, krankheitstage und Abwesenheit ein-
bezogen?

 n Fertigungsgemeinkosten
 Beruhen die Umlageschlüssel an den bestehenden (heimischen) 

standorten auf realistischen Annahmen? Oder wird dieser durch die 
Umlagen „zu teuer“ gerechnet? Welcher Anteil der gemeinkosten 
kann tatsächlich durch eine verlagerung abgebaut werden – verblei-
bende kosten (remanenzkosten)?

 n transport- und Logistikkosten
 sind für alle Wege zwischen den standorten und zum kunden die 

transport- und Logistikkosten vollständig beinbezogen?
 n vertriebs- und verwaltungskosten

 sind zusätzliche Aktivitäten am alten/neuen standort absehbar oder 
notwendig (z. B. zur Bedienung von serviceansprüchen der kunden, 
zum Aufbau neuer Betriebsstrukturen oder zur imagepflege)? Welcher 
verwaltungsaufwand fällt vor Ort an, welcher muss am alten standort 
betrieben werden? sind alle kosten für die kommunikation, Unter-
stützung, Beratung oder kontrolle des neuen standorts vollständig 
erfasst?

 n sonstige kosten
 Wurden die Chancen und risiken von Währungs-/Wechselkursände-

rungen bedacht? Wurden die Annahmen über steuern und Abgaben 
vor Ort geprüft?

es sollten jedoch nicht nur die kosten einer kritischen Prüfung unterzo-
gen werden, sondern auch die in die Planrechnung angenommene Um-
satzentwicklung. Welche negativen effekte kann die verlagerung auf die 
Umsatzentwicklung haben? sind die prognostizierten Abnahmemengen 
realistisch und verlässlich? ist das angenommene zielpreisniveau realis-
tisch? Wurden mögliche Preisabschläge von kunden bedacht (Auslöser: 
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schlechtere Qualität, imageverlust, Weitergabe der kostenvorteile, Liefer-
verzögerungen)? sind die Umsatzrisiken durch die verlagerung größer als 
die mögliche kostensenkung, dann ist das konzept fragwürdig.

Alternativvorschlag des Betriebsrates
manchem Arbeitgeber geht es nicht um die verlagerung als solche, son-
dern vielmehr darum, kostensenkungen herbeizuführen. gerade hier 
lohnt es sich, mehrere investitionsalternativen zu vergleichen, denn es 
gibt viele Wege Unternehmensziele (z. B. kostensenkungen) zu realisie-
ren. Die erfahrung von Betriebsräten zeigt, dass es einem Unternehmen 
mehr helfen kann, vorhandene „schwachstellen“ aufzuzeigen und auf 
dieser grundlage Probleme zu lösen, statt den Betrieb zu verlagern.

 n verbesserungspotenziale finden
 zur erarbeitung eines Alternativvorschlags des Betriebsrates müssen 

in einem ersten schritt die Problembereiche identifiziert und in ihrer 
Bedeutung für die zielerreichung gewichtet werden. Wo herrscht der 
größte Problemdruck und wo liegen die größten verbesserungspo-
tenziale? Wichtig ist dabei, die Belegschaft aktiv zu beteiligen, um ihr 
Wissen zu nutzen und ihre Unterstützung für die vorschläge zu ge-
winnen.

 n Alternativvorschlag entwickeln
 im nächsten Bearbeitungsschritt werden aus den gesammelten 

Handlungsfeldern mit verbesserungspotenzial konkrete verbes-
serungsansätze und -maßnahmen abgeleitet. Für die entwicklung 
von verbesserungsmaßnahmen empfiehlt es sich, einen Workshop 
durchzuführen (ev. durch einen externen moderator begleitet). Der 
Betriebsrat sollte sich dabei nicht nur auf die unmittelbar kostenre-
levanten Faktoren beschränken. er kann seinen Blickwinkel auch auf 
die sogenannten „weichen Faktoren“, wie z. B. Unternehmenskultur 
erweitern. schließlich können auch verbesserungen, die nicht sofort 
zu kurzfristigen einsparungen führen, entscheidend zur nachhaltigen 
sicherung des standortes beitragen. Am ende sollte das Bündel an 
verbesserungsmaßnahmen hinsichtlich seiner Auswirkungen auf kos-
ten und Umsatz sowie Arbeitsplätze und einkommen geprüft werden.

Letzter Ausweg: Branchenschlichtungskommission oder Staatliche 
Wirtschaftskommission
nach den §§ 111 und 112 Arbvg besteht in Betrieben/Unternehmen mit 
mehr als 200 Arbeitnehmerinnen die möglichkeit, eine schlichtungskom-
mission der kollektivvertragspartner und bei mehr als 400 Arbeitneh-



83AK-Infoservice

merinnen die staatliche Wirtschaftskommission im Wirtschaftsministe-
rium (bzw. infrastrukturministerium) zu befassen. Diese kommissionen 
(primär antragsberechtigt wird hier der ÖgB sein) können zwar dem Un-
ternehmer die geplante verlagerung nicht verbieten, sie können aber ei-
nen gewissen öffentlichen Druck erzeugen, sowie ein gutachten – etwa 
eines renommierten Ökonomen – über die sinnhaftigkeit der restruktu-
rierungsmaßnahme in Auftrag geben.
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mitBestimmUng Des BetrieBsrAtes

Handlungsoptionen des Betriebsrates – Wie sinnvoll 
ist Verhindern?

einleitend sei dazu angemerkt, dass das „verhindern“ von Umstruktu-
rierungen in vielen Fällen ein durchaus verständlicher Wunsch vieler Be-
triebsräte ist, haben doch die meisten Umstrukturierungen gravierende 
Auswirkungen auf die Beschäftigten. ein Allheilmittel ist das verhindern 
freilich nicht. Die existenz eines Unternehmens ist nur dann langfristig ge-
sichert, wenn sich das Unternehmen laufend weiterentwickelt. Umstruk-
turierungen können damit auch Chancen für Unternehmen und mittelbar 
für die Beschäftigten bringen. Dies setzt aber voraus, dass auch die sta-
keholder des Unternehmens (vor allem die Beschäftigten) in den verände-
rungsprozess einbezogen werden. eine reine verhinderungspolitik würde 
somit nicht nur das Unternehmen sondern auch die Beschäftigten um 
potenzielle Chancen bringen.

generell ist festzustellen, dass der Arbeitgeber weitgehend allein ent-
scheiden kann, ob er ein Unternehmen führt, wie er es führt und welche 
Aufgaben er durch die Belegschaft erfüllen lässt (verfassungsrechtlich mit 
dem grundrechten „eigentumsfreiheit“ und „erwerbsfreiheit“ begründet). 
Dies bedeutet aber nicht, dass der Betriebsrat keine einflussmöglichkei-
ten auf geplante Umstrukturierungen hat. vor allem in den Aufsichtsräten 
können von der Belegschaft entsandte mitglieder starken einfluss aus-
üben. 

im Arbeitsverfassungsgesetz selbst sind allenfalls Beteiligungsrechte des 
Betriebsrates bei Umstrukturierungen vorgesehen. rechtliche möglich-
keiten, Umstrukturierungen zu verhindern sind aus dem gesetz her nicht 
abzuleiten. Die Beteiligungsrechte bestehen vor allem aus informations- 
und Beratungsrechte (etwa in §§ 108 und 109 Arbvg), zusätzlich wird im 
§ 109 Arbvg das recht auf erstellung eines sozialplanes eingeräumt, 
wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden. mehr möglichkeiten gibt es 
über den Aufsichtsrat, da hier bestimmte geschäfte zustimmungspflich-
tig sind. Bei Übernahmen wäre etwa der Ankauf von Beteiligungen ein 
typisches zustimmungspflichtiges geschäft. Die verschmelzung bzw. die 
Abspaltung von Betrieben wieder fällt in die kompetenz der Haupt-/bzw. 
generalversammlung – der Aufsichtsrat und damit auch der Betriebsrat 
sind hier nicht das beschlussfassende Organ.
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Abgesehen von rechtlichen möglichkeiten hat der Betriebsrat natürlich 
auch „faktische“ möglichkeiten, auf eine Umstrukturierung einzuwirken 
– sie womöglich auch zu verhindern. Diese reichen von verhandlungen 
mit den Ansprechpartnern auf der Arbeitgeberseite, über die suche nach 
verbündeten innerhalb und außerhalb des Unternehmens bis hin zu Akti-
vitäten wie der einberufung von Betriebsversammlungen, Öffentlichkeits-
politik oder letztlich Arbeitsniederlegungen. Der erfolg dieser Aktivitäten 
wird in der realität einerseits vom geschick des Betriebsrates selbst, 
andererseits aber auch davon abhängen, wie sehr die Belegschaft hinter 
den Anliegen des Betriebsrates steht. 

Mögliche „Grundhaltungen“ des Betriebsrates
Der Betriebsrat kann gegenüber Umstrukturierungsmaßnahmen ver-
schiedene grundhaltungen4 einnehmen, wobei ein Wechsel je nach situ-
ation erforderlich werden kann – insgesamt aber freilich in eine sinnvolle 
strategie eingebettet sein soll. keine der grundhaltungen ist allgemein 
richtiger als eine der anderen. Für jede von ihnen gibt es betriebliche si-
tuationen, in denen sie für den Betriebsrat die angemessene ist. Welche 
grundhaltung im einzelfall auch immer die vom Betriebsrat bevorzugte 
ist, wichtig ist zu überlegen, welche möglichen mittel- und langfristigen 
Chancen und risiken für die zu vertretenden Beschäftigten aus der jewei-
ligen grundhaltung resultieren könnten. 

Ignorieren
„Wir brauchen uns nicht darum zu kümmern, das wird schon richtig sein 
und so schlimm kommt es auch nicht.“

Blockieren
„Wir werden eine Auslagerung/Ausgliederung – egal welche gründe dafür 
sprechen – mit allen zur verfügung stehenden mitteln verhindern.“

Mitgestalten
„Wir werden aktiv an dieses vorhaben herangehen, um unsere eigenen 
vorstellungen soweit wie möglich durchzusetzen.“

Monetäre Schadensbegrenzung
„Wir können die maßnahme nicht mehr verhindern oder beeinflussen, es 
geht nur noch um möglichst hohe Abfindungen für betroffene kolleginnen.“

4  Quelle: Broschüre Outsourcing bewerten, technologieberatungsstelle beim DgB
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Rechte des Betriebsrates bei Umstrukturierungen

Informations- und Beratungspflicht des Betriebsinhabers
Diese sind im § 108 Abs. 2a Arbvg geregelt (gesetzestext siehe Anhang). 
Demnach hat der Betriebsinhaber den Betriebsrat rechtzeitig und im vor-
hinein über Fälle des Betriebsüberganges, der rechtlichen verselbststän-
digung, des zusammenschlusses oder Aufnahme von Betrieben oder 
Betriebsteilen zu informieren. Die information sollte ohne vorheriges ver-
langen an den Betriebsrat erfolgen. rechtzeitig ist die information dann, 
wenn noch keine maßnahmen der Umsetzung der geplanten Änderungen 
getroffen wurden, so dass die Arbeitnehmervertreterinnen noch einfluss 
auf die beabsichtigte Betriebsänderung nehmen können. 

inhaltlich hat die information insbesondere folgende Punkte zu umfassen:
 n den grund für diese maßnahme
 n die sich daraus ergebenden rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen 

Folgen für die Arbeitnehmerinnen
 n die hinsichtlich der Arbeitnehmerinnen in Aussicht genommenen 

maßnahmen. 

Die Prüfung der rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
die Arbeitnehmerinnen sollte mit Unterstützung einer überbetrieblichen 
Arbeitnehmervertretungsorganisation erfolgen, da Betriebsänderungen 
sehr komplex sein können und Auswirkungen in verschiedensten Berei-
chen auftreten können. 

Die Praxis zeigt, dass der informationspflicht des Betriebsrates im All-
gemeinen zwar nachgekommen wird, aber oft erst dann, wenn die in 
Aussicht genommenen maßnahmen bereits beschlossen sind bzw. die 
Umsetzung unmittelbar bevor steht. Für Betriebsräte ist es in diesen Fäl-
len besonders schwer, ein Abgehen von den Plänen zu verlangen, da er 
befürchten muss, für daraus entstehende verzögerungen verantwortlich 
gemacht zu werden. in diesem Fall hilft nur ein besonderes „stehvermö-
gen“, um die interessen der Belegschaft trotz – möglicherweise von der 
Unternehmensleitung bewusst herbeigeführtem – zeitdruckes durchset-
zen zu können.
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Mitwirkung bei Betriebsänderungen
voraussetzung ist, dass eine sogenannte „Betriebsänderung“ gemäß  
§ 109 Arbvg vorliegt (gesetzestext siehe Anhang). 

Betriebsänderungen sind unter anderem:
 n die einschränkung oder stilllegung des ganzen Betriebes oder von 

Betriebsteilen
 n die verlegung des ganzen Betriebes oder von Betriebsteilen
 n der zusammenschluss mit anderen Betrieben
 n Änderungen des Betriebszwecks, der Betriebsanlagen, der Arbeits- 

und Betriebsorganisation sowie der Filialorganisation
 n die einführung von rationalisierungs- und Automatisierungsmaßnah-

men von erheblicher Bedeutung
 n Änderungen der rechtsform oder der eigentumsverhältnisse an dem 

Betrieb

im Fall von Umstrukturierungen muss die geplante maßnahme im De-
tail daraufhin geprüft werden, ob eine der oben (auszugsweise) darge-
stellten sachverhalte zutreffen. Liegt ein solcher sachverhalt vor, hat der 
Arbeitgeber den Betriebsrat zu unterrichten und mit ihm über vorschlä-
ge zur verhinderung bzw. Beseitigung und milderung von für die Arbeit-
nehmerinnen nachteiligen Folgen der geplanten maßnahmen zu beraten. 
Die Beratung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die vorschläge des 
Betriebsrats zu dieser maßnahme noch berücksichtigt werden können. 
Dabei ist darauf zu achten, dass ein interessensausgleich zwischen Ar-
beitnehmerinnen und Betrieb hergestellt wird, wobei der Betriebsrat die 
interessen der Arbeitnehmerinnen zu vertreten hat. 

Unabhängig davon hat der Arbeitgeber bei vorliegen bestimmter vo-
raussetzungen mit dem Betriebsrat einen sozialplan (erzwingbare Be-
triebsvereinbarung) abzuschließen, in dem die den Arbeitnehmern ent-
stehenden nachteile abgemildert werden, z. B. durch Abfindungen, der 
einrichtung von stiftungen, Umschulungsmaßnahmen etc. Hierbei liegt 
die initiative beim Betriebsrat. Dieser kann den sozialplan verlangen, ent-
werfen, und – wenn der Arbeitgeber nicht einverstanden ist – seinerseits 
die schlichtungsstelle anrufen. Dann legt diese die Höhe der Abfindungen 
(und andere maßnahmen zum Ausgleich entstehender nachteile) fest. 
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natürlich hat der Betriebsrat unabhängig hiervon auch alle weiteren im 
Arbvg aufgeführten rechte, wenn diese durch die Betriebsänderung an-
fallen, wie z. B. ein mitbestimmungsrecht bei kündigungen, versetzungen 
usw.

Mitwirkung im Aufsichtsrat
Betriebsräte sind laut Arbeitsverfassungsgesetz (§ 110) im Aufsichtsrat 
mit jeweils einem Drittel der stimme vertreten. es ist zunächst davon 
auszugehen, dass sämtliche Umstrukturierungen wie Ausgliederungen, 
wesentliche Outsourcing-Aktivitäten und verschmelzungen unter die Be-
richtspflicht des vorstandes bzw. geschäftsführers fallen und damit dem 
Aufsichtsrat zu berichten sind. Der Aufsichtsrat hat die geschäftsführung 
zu überwachen und damit auch im rahmen seiner sorgfaltspflicht darauf 
zu achten, dass die geplanten Umstrukturierungen wirtschaftlich sinnvoll 
sind und alle erforderlichen Bestimmungen eingehalten werden. 

Umstrukturierung als zustimmungspflichtiges Geschäft im Aufsichts-
rat?
Ob bei einer Umstrukturierung auch ein „zustimmungspflichtiges ge-
schäft“ (gem § 30 j gmbHg bzw. § 95 Aktg) vorliegt, hängt vom jeweili-
gen einzelfall ab. zustimmungspflichtig wären etwa (siehe gesetzestext 
im Anhang):

 n Der erwerb und die veräußerung von Beteiligungen sowie der erwerb, 
die veräußerung und die stilllegung von Unternehmen und Betrieben

 n die errichtung und die schließung von zweigniederlassungen
 n investitionen, die bestimmte Anschaffungskosten im einzelnen und 

insgesamt in einem geschäftsjahr übersteigen
 n die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und krediten, die einen be-

stimmten Betrag im einzelnen und insgesamt in einem geschäftsjahr 
übersteigen

 n die Aufnahme und Aufgabe von geschäftszweigen und Produktions-
arten

 n die Festlegung allgemeiner grundsätze der geschäftspolitik

Jeder Umstrukturierungsfall muss also im Detail analysiert werden und 
erst dann wird klar, ob es sich um ein zustimmungspflichtiges geschäft 
handelt. Bei bestimmten Umstrukturierungsformen wie der spaltung oder 
verschmelzung müssen per gesetz Hauptversammlungsbeschlüsse ein-
geholt werden, eine formelle zustimmung des Aufsichtsrates ist daher in 
diesen Fällen jedenfalls nicht erforderlich. Abgesehen von Ausnahmefäl-
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len ist aber etwa bei spaltungen und verschmelzungen eine Prüfung des 
spaltungs- bzw. verschmelzungsberichtes vorgesehen, in deren rahmen 
der Betriebsrat gegebenenfalls Bedenken einbringen kann. generell kann 
auch versucht werden, eine zustimmungspflicht bei allen übrigen Um-
strukturierungsmaßnahmen (außer spaltung, verschmelzung) über die 
„Festlegung allgemeiner grundsätze der geschäftspolitik“ zu erreichen. 
Dieser Passus ermöglicht eine sehr breite interpretation. 

Die Rolle des Aufsichtsrates bei Spaltungen und Verschmelzungen
Bei der spaltung und der verschmelzung hat der Aufsichtsrat der über-
tragenden gesellschaft jeweils die Aufgabe, die beabsichtigte spaltung 
bzw. verschmelzung auf der grundlage des spaltungs- bzw. verschmel-
zungsberichts und des Prüfungsberichts des spaltungs- bzw. verschmel-
zungsprüfers zu prüfen und darüber einen schriftlichen Bericht zu erstat-
ten. Die zustimmung wird aber nicht vom Aufsichtsrat erteilt, hierzu ist 
die Hauptversammlung zuständig. Werden spaltungen und verschmel-
zungen im Aufsichtsrat behandelt, besteht daher oft das Problem, dass 
lediglich über die Formalerfordernisse (vorhandensein eines spaltungs-
berichtes etc.) diskutiert wird und die inhaltliche Auseinandersetzung in 
den Hintergrund rückt. Bei Bedarf sollte hier der Betriebsrat eine einge-
hende inhaltliche Diskussion einfordern, damit die unter Umständen gra-
vierenden Folgen für die Belegschaft richtig eingeschätzt werden können. 
Diese Diskussion ist auch im sinne der bestehenden sorgfaltspflicht für 
Aufsichtsräte erforderlich. Auch wenn die Letztverantwortung bei den ge-
sellschaftern selbst liegt, der Aufsichtsrat hat im rahmen seiner Aufgaben 
zu überprüfen, ob die gesetzten maßnahmen wirtschaftlich-strategisch 
sinnvoll sind und darüber auch sein Urteil abzugeben.

Mitbestimmung bei „grenzüberschreitenden“ Umstrukturierungen
viele Umstrukturierungen – vor allem verschmelzungen, Übernahmen 
und Auslagerungen – werden nicht nur auf nationaler ebene durchge-
führt, sondern betreffen (konzern)Unternehmen mehrerer Länder. Hier ist 
es besonders wichtig, alle zur verfügung stehenden möglichkeiten aufzu-
greifen, um mit den Arbeitnehmervertretungen und den gewerkschaften 
vor Ort kontakt aufzunehmen. 

Die rechtlichen möglichkeiten sind in diesem Fall sehr begrenzt. spielt 
sich die Umstrukturierung innerhalb der eU ab und ist ein europäischer 
Betriebsrat eingerichtet, können hier informationen ausgetauscht – bzw. 
von der Unternehmensleitung eingefordert – und strategien erörtert 
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werden. Dieser Austausch ist in vielen Fällen kein einfacher, sind doch 
einerseits kulturelle und sprachliche Unterschiede zu meistern und an-
dererseits bestehende standortkonkurrenzen zu berücksichtigen. ent-
sprechende informations- und Anhörungsrechte sind etwa im § 199 Abs. 
1 und 2 Arbvg festgelegt. so hat der eBr etwa das recht über verla-
gerungen der Produktion, Fusionen, verkleinerungen, schließungen von 
Unternehmen oder Betrieben oder massenentlassungen „unterrichtet“ zu 
werden.

Besonders bei multinationalen konzernen kommt als schwierigkeit dazu, 
dass die relevanten Umstrukturierungsentscheidungen in „fernen“ kon-
zernzentralen getroffen werden und für den nationalen Betriebsrat das 
„gegenüber“ auf der Arbeitgeberseite damit nur schwer erreichbar ist. 
Das lokale management vor Ort ist selbst an die Weisungen der mut-
ter gebunden und kann oft selbst kaum in die wichtigen strategischen 
entscheidungen einfluss nehmen. in diesem Fall bleibt es einzig und al-
lein dem geschick des Betriebsrates überlassen, internationale kontakte 
über gewerkschaften, Betriebsräte und anderen verbündeten zu nützen, 
um auf die Umstrukturierungsentscheidung einzuwirken. rechtlich gibt 
es – abgesehen von den möglichkeiten des europäischen Betriebsrates – 
kein adäquates instrumentarium für den Betriebsrat. 
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ALLgemeine CHeCkListe Bei BetrieBLiCHen 
verÄnDerUngsPrOzessen5

Die folgende Checkliste wurde originär als Unterstützung für gewerk-
schaftssekretäre erstellt, die von veränderungsprozessen betroffene Be-
triebsräte beraten. Wir haben die Checkliste für diese Broschüre so um-
gestaltet, dass sie auch für den Betriebsrat einsatzfähig ist. 

inhaltlich bezieht sich diese Checkliste allgemein auf „veränderungspro-
zesse“. spezielle Checklisten etwa für verschmelzungen, Outsourcing, 
Ausgliederungen oder standortverlagerungen sind in den jeweiligen spe-
zialkapiteln dieser Broschüre zu finden.

Genaue Problemdefinition aus der Sicht des BR/der 
betroffenen Beschäftigten

zur Bildung einer Betriebsstrategie bei veränderungsprozessen, ist es zu 
Beginn erforderlich, die Problemstellung aus der sicht des Betriebsrates 
bzw. der betroffenen Beschäftigten zu beleuchten. Das „Problemspekt-
rum“ kann dabei von punktuellen sach- und Fachproblemen (etwa rechtli-
cher oder wirtschaftlicher Art) bis hin zur erarbeitung einer verhandlungs- 
bzw. Prozessbegleitungsstrategie reichen. nicht übersehen werden sollte 
dabei, dass es oft auch „verborgene oder verdeckte Problemfelder“ gibt, 
die erst im veränderungsprozess zum vorschein kommen. 

 n Welche ziele werden vom Betriebsrat verfolgt?
 n Wie schaut das Problem aus der sicht des Betriebsrates aus?
 n Wer sind die Betroffenen des geplanten vorhabens?
 n Wie schaut der zeitplan für das vorhaben aus?
 n Welche vorgeschichte gibt es (Beschlüsse, verhandlungen etc.)?
 n Welche Faktoren sind bereits festgelegt, welche sind noch offen?
 n Auf welchen informationen beruht diese Betrachtung?
 n Wo sieht der Betriebsrat die größten risiken und Chancen?

5  basierend auf der ÖgB/Ak-Broschüre „Der/die gewerkschaftssekretärin als strategiecoach“ verfasst 
von ines Hofmann, Paul kolm und Heinz Leitsmüller im Juni 2002



92 AK-Infoservice

Motive und Ziele für das Veränderungsvorhaben aus 
der Sicht des Arbeitgebers

Das Wissen um die ziele und die motive des Arbeitgebers ermöglicht es 
dem Br, eine „Plausibilitätsprüfung“ des vorhabens durchzuführen. stra-
tegie des Br könnte es dabei sein, zu überprüfen, ob die beabsichtigten 
maßnahmen tatsächlich geeignet sind, die gesteckten ziele zu erreichen 
(z. B. kosteneinsparungen durch Outsourcing-Aktivitäten). in der Praxis 
werden jedoch oft veränderungsprojekte durchgeführt, ohne vorher ziele 
– genau und überprüfbar – zu definieren. ein derart „konzeptloses“ Her-
angehen kann unter Umständen viel Porzellan zerschlagen. Der Br sollte 
in diesem Fall die ziele vom Arbeitgeber einfordern. 

ratsam ist es auch, Überlegungen über die vermuteten motive des Ar-
beitgebers anzustellen. Dabei sollte auch daran gedacht werden, ob es 
„verdeckte“ motive gibt. Die kenntnis der motive ist eine wichtige voraus-
setzung zum Aufbau der eigenen Br-strategie. Bei Ausgliederungen etwa 
wird häufig die verbesserung der Qualität bzw. des kundennutzens als 
ziel bzw. als motiv angeführt, versteckte motive könnten aber durchaus 
die Flucht aus dem kv oder die schwächung der mitbestimmung sein. 

 n sind dem Betriebsrat strategische bzw. operative ziele des verände-
rungsvorhabens bekannt? 

 n Welche gesamtstrategie verfolgt das Unternehmen, welche ziele 
werden auf der Prozessebene verfolgt?

 n Welche motive seitens des Arbeitgebers vermutet der Betriebsrat hin-
ter dem veränderungsvorhaben?

 n Welche vorteile bzw. nachteile könnte das vorhaben für den Arbeit-
geber haben?

 n sind diese ziele bereits fixiert oder noch „verhandelbar“?

Wie können die Ziele und Motive herausgefunden werden?
 n aus einem vorliegenden konzept
 n durch Fragen an den geschäftsführer/vorstand
 n durch Beobachtungen
 n durch Brainstorming innerhalb des Br

Veränderungsdruck
veränderungsdruck kann aus verschiedenen Faktoren resultieren:

 n der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens
 n den ertragserwartungen des Unternehmens
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 n vermuteten künftigen Veränderungen (z. B. Liberalisierung, techni-
scher Wandel, Gesetzesveränderungen etc.)

 n Beschlüssen und Entscheidungen von Organen, Entscheidungsträgern 
oder Konzernmüttern (z. B. Standortentscheidungen, Fusionen etc.)

Fragen hinsichtlich des Veränderungsdruckes
 n Welcher Zeitplan ist für den Veränderungsprozess vorgesehen?
 n Welche Möglichkeiten für die Einbeziehung der Betroffenen sind vor-

handen?
 n Welchen Veränderungen wird im vorliegenden Prozess eine höhere Pri-

orität eingeräumt? Strategischen, langfristig wirksamen Veränderungen 
oder vorwiegend operativen und kurzfristig wirksamen Maßnahmen? 

 n Wie groß ist der Handlungsspielraum des Betriebsrates?

Externe Begleitung/Unternehmensberatung

Viele Veränderungsprojekte werden durch externe Berater begleitet. 
Die Rolle der Begleitung kann dabei sehr unterschiedlich sein. Sie kann 
vom Moderator (der etwa Meetings koordiniert bzw. moderiert) über 
den Prozessbegleiter (der vor allem für das methodische Know-how 
verantwortlich ist), auf einzelne Schwerpunkte spezialisierte BeraterIn-
nen (z. B. Produktivitätsberatung), Experten (etwa für bestimmte tech-
nische, wirtschaftliche oder juristische Probleme) bis hin zum Sanie-
rungsmanager (mit umfassender Managementverantwortung) reichen. 
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Für den Bet riebsrat  ist  es wicht ig, die Rolle und den Arbeit sauf t rag des 
ext ernen Begleit ers herauszuf inden. Dazu wäre es hilf reich, Einblick in 
den Auf t rag an den Berat er zu erhalt en, was in der Praxis nicht  immer 
gelingen wird. Sinnvoll kann es auch sein, Referenzprojekt e des Bera-
t ers zu erkunden und mit  den dort igen BR-KollegInnen Erfahrungen 
auszut auschen. Auch die Form der Ent lohnung des Berat ers kann wich-
t ige Hinweise auf  die Vorgehensweise eines Berat ers liefern (zB Pau-
schalent lohnung, Abrechnung nach Tagessät zen, Ent lohnung nach er-
reicht em Erfolg ...)  

Schließlich sollt e der BR überlegen, wie die Zusammenarbeit  BR – ext er-
ner Berat er aussehen soll ( Informat ionsnaht st ellen, Mit arbeit  in Arbeit s-
kreisen, Mit wirkung in einer St euerungsgruppe et c) . 

 Welcher ext erne Berat er wird beauf t ragt ? 

 Gab es ein Auswahlverfahren, warum wurde gerade dieser Berat er 
ausgewählt ? 

Moderator 

Prozess-
begleiter 

Konzept-
lieferant

Umsetzer Irritierender

Moderator

Spiegel

Legitimator

Prozess-
begleiter
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Für den Betriebsrat ist es wichtig, die rolle und den Arbeitsauftrag des 
externen Begleiters herauszufinden. Dazu wäre es hilfreich, einblick in den 
Auftrag an den Berater zu erhalten, was in der Praxis nicht immer gelingen 
wird. sinnvoll kann es auch sein, referenzprojekte des Beraters zu erkun-
den und mit den dortigen Br-kolleginnen erfahrungen auszutauschen. 
Auch die Form der entlohnung des Beraters kann wichtige Hinweise auf 
die vorgehensweise eines Beraters liefern (z. B. Pauschalentlohnung, Ab-
rechnung nach tagessätzen, entlohnung nach erreichtem erfolg ...)

schließlich sollte der Br überlegen, wie die zusammenarbeit Br – exter-
ner Berater aussehen soll (informationsnahtstellen, mitarbeit in Arbeits-
kreisen, mitwirkung in einer steuerungsgruppe etc.).

 n Welcher externe Berater wird beauftragt?
 n gab es ein Auswahlverfahren, warum wurde gerade dieser Berater 

ausgewählt?
 n Welche referenzen weist der Berater auf?
 n Welche erfahrungen haben andere Betriebsräte bzw. gewerkschaft 

und Ak mit diesem Berater gemacht?
 n Welche Beratungsphilosophie hat der Berater?
 n Wer sind die agierenden Personen im Beraterteam (erfahrene Berater, 

Berufsanfänger etc.)?
 n Welchen genauen Auftrag erhält der Berater, hat der Betriebsrat eine 

einsichtsmöglichkeit in den Beratungsauftrag?
 n Welches ziel hat die Beratung (Analyse, Umsetzung, moderation, Be-

gleitung des Prozesses etc.)?
 n ist das ziel vorgegeben oder offen und kann von den Beteiligten mit-

beeinflusst werden?
 n Welche möglichkeiten der zusammenarbeit mit dem Berater stehen 

dem Betriebsrat zur verfügung (steuerungsgremium, mitwirkung in di-
versen Projekten, besondere schnittstellen mit dem Betriebsrat etc.)

 n Wie ist die entlohnung des Beraters geregelt?
 n Wie ist die vorgangsweise des Beraters geplant (Projektablauf, zeit-

plan, meilensteine, kommunikation)?
 n Wie werden die Betroffenen eingebunden (in Form von Befragungen, 

interviews, oder auch bei der Bewertung der ergebnisse und der Lö-
sungsfindung etc.)
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Strategisches Umfeld des Unternehmens

Die Betrachtung des strategischen Umfeldes eines Unternehmens er-
möglicht einen „erweiterten“ Blick auf das vorliegende veränderungsvor-
haben. Der Fokus wird von den rein operativen zielen des Projektes auf 
(mögliche) langfristige strategien und Pläne des Unternehmens gelenkt. 
eine Analyse des strategischen Umfeldes soll es dem betroffenen Be-
triebsrat erleichtern, mittel- und langfristige Chancen und risiken des 
veränderungsprozesses besser zu erkennen und seine eigene strategie 
und taktik darauf abzustimmen.

 n Woran orientiert sich die erfolgsmessung des Unternehmens vorwie-
gend (kapitalmarkt z. B. shareholder value, Absatzmarkt, Arbeits-
markt, technologieentwicklung etc. ...)?

 n Welche standortstrategie wird verfolgt?
 n Über welche eigentümerstruktur verfügt das Unternehmen?
 n in welcher Branchenentwicklung ist das Unternehmen eingebettet?
 n Welche internationalen verflechtungen weist das Unternehmen auf?
 n Wie ist die konkurrenzfähigkeit des Unternehmens einzuschätzen – 

wie wird sich diese in den nächsten Jahren weiterentwickeln?
 n Über welche strategischen stärken und schwächen verfügt das Un-

ternehmen?

Wirtschaftliche Situation

Der Handlungsspielraum des Betriebsrates bei veränderungsvorhaben ist 
im Wesentlichen von den wirtschaftlichen rahmenbedingungen bzw. der 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens abhängig. eine schlechte wirt-
schaftliche situation schränkt den Handlungsspielraum unter Umständen 
erheblich ein und muss daher bei den strategieüberlegungen mitberück-
sichtigt werden.

Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen situation sollten folgende infor-
mationen von der geschäftsführung eingeholt werden:

 n Entwicklung der Erträge (Umsätze, Absatz, Lagerveränderungen, 
Differenzierung nach märkten und Produkten)

 n Entwicklung der Gewinne (Jahresüberschuss, eBit, Finanzerfolg, 
Cash Flow, Ausschüttungen, kostenstruktur, rentabilität)

 n Liquidität: Wie zahlungsfähig ist das Unternehmen (wichtig vor allem 
bei sanierungsfällen bzw. sozialplanverhandlungen)
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 n Reserven des Unternehmens: Höhe des vorhandenen eigenkapi-
tals, stille reserven

 n Businessplan für die nächsten zwei bis drei Jahre: vorschaurech-
nung, damit die kurz- und mittelfristige zukunft beurteilt werden kann; 

 n Investitionsplan: Welche investitionen sind in den nächsten Jahren 
notwendig, wie sollen sie finanziert werden? Wie ist der zustand der 
bestehenden Anlagen?

 n Personalkennzahlen: Produktivität, Anzahl der Beschäftigten, Höhe 
des Personalaufwandes, sonstige Personalaufwendungen (Abferti-
gungen, Pensionen), Pro-kopf-Leistungszahlen

 n Markt- und Konkurrenzanalyse: notwendig zur Beurteilung der Un-
ternehmensstrategie

 n Diverse Sonderberechnungen (z. B. Deckungsbeiträge, investiti-
onsrechnungen etc.)

Hilfreiche Instrumente zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage:
 n Jahresabschluss (Unterstützung durch die Bilanzanalyse der Ak, 

siehe § 108 Arbvg)
 n Diverse unternehmensinterne Berechnungen und Daten (z. B. kos-

tenrechnungen, investitionsrechnungen)
 n Pressemeldungen, sonstige veröffentlichungen
 n recherchen im Internet

Unternehmenskultur

Die Unternehmenskultur ist ein weites Feld. Der Bogen spannt sich von 
beteiligungsorientierten Formen der Unternehmensführung bis zu autori-
tär-hierarchischen mit allen zwischentönen.

neben der Analyse des Führungsstils generell – Beteiligung der Arbeit-
nehmerinnen an der ziel- und entscheidungsfindung versus strikte An-
weisungen und vorgaben – sollten wichtige Bereiche der Unternehmens-
politik bewertet werden, zum Beispiel:

 n gibt es die instrumente der zielvereinbarung und des mitarbeiterin-
nengespräches? Wie bewertet der Betriebsrat die Auswirkungen auf 
die Arbeitssituation?

 n Welche spielregeln gibt es bei organisatorischen Änderungen? Wann 
und in welchem Umfang informiert die geschäftsführung? Welche 
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Aushandlungsprozesse sind standard? Welche kontrollformen wer-
den angewendet? 

 n Welche kompetenzen (eigenverantwortung?) haben die Akteure (ma-
nagement, Arbeitnehmerinnen) auf den verschiedenen Unternehmen-
sebenen?

 n Welche Arbeitszeitregelungen existieren im Unternehmen? Wie wird 
mit Arbeitszeitwünschen der Arbeitnehmerinnen umgegangen?

 n gibt es Qualifizierungsprogramme im Unternehmen? Wird bei den 
Weiterbildungsangeboten auch auf Bedürfnisse der Arbeitnehmerin-
nen rücksicht genommen? Wie ist der zugang zur Weiterbildung ge-
regelt?

 n Werden rechtliche Bestimmungen eingehalten? (siehe dazu kapitel 
„einhaltung von rechtlichen Bestimmungen“)

 n Welche Position hat der Betriebsrat?
 n gibt es ein innerbetriebliches konfliktlösungsmodell (z. B. eine paritä-

tisch von geschäftsführung und Betriebsrat besetzte kommission)?
 n Wie wird die Unterstützung des Betriebsrates durch die gewerkschaft 

oder die Arbeiterkammer von der geschäftsführung bewertet?

Einhaltung von rechtlichen Bestimmungen 
(v. a. Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, KV,  
Mitbestimmung)

Die Frage nach der einhaltung rechtlicher Bestimmungen im betrieblichen 
Alltag ist sowohl im Hinblick auf die Arbeitssituation der Arbeitnehmerin-
nen als auch betreffend der mitbestimmungsmöglichkeiten des Betriebs-
rates ein guter indikator für die einschätzung, welche vorgangsweisen bei 
betrieblichen Änderungen vom management zu erwarten sind.

Überdies kann in vielen Fällen die oft erwünschte mitwirkung des Be-
triebsrates bei veränderungsprozessen (vermeidung von konflikten, 
Übernahme von verantwortung) an die sanierung bestehender verhält-
nisse geknüpft werden (z. B. kollektivvertragliche einstufung, verwen-
dung personenbezogener Daten)

 n Wie hält es der Arbeitgeber mit seinen informationsverpflichtungen?
 n gibt es regelmäßige gespräche zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat?
 n Werden die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes eingehalten?
 n Werden die Bestimmungen der kollektivverträge eingehalten?
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 n gibt es zu den mitbestimmungspflichtigen themen Betriebsvereinba-
rungen?

 n Wie reagiert der Betriebsrat, wenn die erwähnten rechtlichen Bestim-
mungen nicht eingehalten werden? 

Welche Belegschaftsgruppen sind wie betroffen?

Betriebliche veränderungen wirken auf verschiedene gruppen der Beleg-
schaft zumeist unterschiedlich. zum einen ist das Bedrohungspotenzial 
durch einen möglichen Personalabbau ungleich verteilt, zum anderen än-
dern sich status und entwicklungsperspektiven von Arbeitnehmerinnen 
im zusammenhang mit neuen Unternehmensstrukturen, neuen Formen 
der Arbeitsorganisation oder auch einer neuen Produktpalette.

 n ist ein Personalabbau angekündigt?
 n Welche Bereiche (Abteilungen,...) des Unternehmens sind in den ver-

änderungsprozess einbezogen?
 n Wie ist die struktur der Belegschaft in diesen Bereichen (hierarchisch, 

beruflich, nach geschlechtern, nach Alter)?
 n Welche gruppen unterstützen den veränderungsprozess? Welche 

gruppen stehen ihm skeptisch gegenüber? Welche gruppen lehnen 
die veränderung ab?

 n Welche einschätzungen hat der Betriebsrat? gibt es Unterschiede in 
der einschätzung der Betriebsratsmitglieder?

Haltung und Bedürfnisse der Belegschaft

Der Betriebsrat muss bei der Bildung seiner strategie auf die Bedürfnis-
se der Belegschaft eingehen und sie dementsprechend berücksichtigen. 
eine schwierigkeit besteht darin, dass die erwartungen der Arbeitneh-
merinnen sowohl von ihrer einschätzung des management (siehe Unter-
nehmenskultur) als auch des Betriebsrates selbst abhängig sind. 

Werden die geschäftsleitung und der Betriebsrat von der Belegschaft ne-
gativ eingeschätzt, wird die interessenvertretung kaum kontaktiert wer-
den. Die Arbeitnehmerinnen bleiben passiv und anonym. Wird die ge-
schäftsleitung negativ eingeschätzt, der Betriebsrat aber positiv, dann 
wird die Hilfe des Betriebsrates in Anspruch genommen und sein Agie-
ren auf „operativer“ ebene erwartet. Werden geschäftsleitung und Be-
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triebsrat positiv erlebt, dann gibt es eine tendenz zu einem hohen maß an 
selbstvertretung der Arbeitnehmerinnen. vom Betriebsrat wird ein Agie-
ren auf „strategischer“ ebene erwartet.

 n in welcher Form kommuniziert der Betriebsrat mit der Belegschaft? 
 n gibt es regelmäßige Betriebs- bzw. Abteilungsversammlungen? 
 n Wie beschreibt der Betriebsrat die stimmung in der Belegschaft?  
 n gibt es in der vergangenheit Beispiele, wo die Belegschaft den Be-

triebsrat aktiv unterstützt hat? glaubt er aktuell mit entsprechender 
Unterstützung rechnen zu können?

 n Welche erwartungen werden an den Betriebsrat gerichtet? gibt es 
dafür ein Diskussionsforum?

 n Was würde(n) die betroffene(n) Belegschaft(steile) als erfolg sehen?

Veränderungsprozesse im Konzern

konzerne sind dadurch charakterisiert, dass juristisch selbstständige 
Unternehmen miteinander kapitalmäßig verbunden und voneinander 
wirtschaftlich abhängig sind. Die wichtigen strategischen entscheidun-
gen fallen nicht in den tochtergesellschaften, sondern in der regel in der 
konzernspitze (Holding). 

veränderungsvorhaben können jeweils auch Auswirkungen auf schwes-
ter- bzw. tochterunternehmen haben. eine laufende Beobachtung von 
veränderungsaktivitäten (etwa durch den konzernbetriebsrat) ist daher 
besonders wichtig. Außerdem stellt sich auch bei konzernunternehmen 
das Problem, wer eigentlich der Ansprechpartner des Betriebsrates ist. 
große Umstrukturierungsaktivitäten (Fusionen, Ausgliederungen) werden 
in den meisten Fällen von der konzernspitze ausgearbeitet und verant-
wortet, während für „kleinere“, innerbetriebliche veränderungsprozesse 
(z. B. Optimierung der Logistik) eher das management der tochtergesell-
schaft vor Ort zuständig sein wird. Dementsprechend ist auch die Br-
Politik und -zuständigkeit auszurichten. 

Erreichbarkeit des Ansprechpartners
Besonders in transnationalen konzernen ist es oft schwierig, mit den 
relevanten entscheidungsträgern direkt kontakt aufzunehmen. es soll-
te also zunächst einmal herausgearbeitet werden, wer welche kompe-
tenzen hat und diese auch dementsprechend in die Br-strategie einge-
baut werden. Dies betrifft nicht nur die seite des Arbeitgebers, auch auf 
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der Br-seite sollte überlegt werden, welches Br-gremium (Betriebsrat, 
zent ralbetriebsrat, konzernbetriebsrat, eBr, Betriebsräte im Aufsichtsrat 
etc.) zuständig bzw. am besten geeignet ist. 

Bei besonders „fernen“ entscheidungsträgern (z. B. konzernzentrale in 
den UsA) sollte überlegt werden, wer den kontakt unterstützen könnte (z. 
B. ortsansässige gewerkschaften, Belegschaftsvertretungen etc.).

 n Wer ist der initiator des veränderungsprozesses?
 n von welcher konzernebene geht der veränderungsprozess aus, wel-

che ebenen sind davon betroffen?
 n Welche Organe haben den Beschluss herbeigeführt und sind dafür 

verantwortlich?
 n Welche Ansprechpersonen gibt es, welche verantwortung tragen sie?
 n Welche kontaktmöglichkeiten gibt es mit den verantwortlichen Per-

sonen?
 n Welche Betriebsratskörperschaften sind zuständig (konzern-Br, 

eBr, zentral-Br etc.)
 n Welche gewerkschaftsorganisation könnte bei der kontaktaufnahme 

behilflich sein (etwa bei internationalen konzernen)?
 n Was kann unternommen werden, wenn die verantwortlichen nicht er-

reicht werden können (etwa bei transnationalen konzern)?

Beschlüsse/Organe – der Ort,  
wo Entscheidungen fallen

Um veränderungsvorhaben beeinflussen zu können, ist es naturgemäß 
von großer Bedeutung, zu wissen

 n welche Organe zuständig sind (geschäftsführung, vorstand, Auf-
sichtsrat, Hauptversammlung, Ar bzw. Hv der mutter, steuerungs-
gremium bei Projekten)

 n welche Beschlüsse eigentlich notwendig sind (z. B. zustimmungs-
pflicht im Aufsichtsrat bei schließung eines Betriebes oder Hauptver-
sammlungsbeschlüsse bei spaltungen)

 n wann diese Beschlüsse gefasst werden müssen
 n und letztlich, bei welchen formalen Beschlüssen der Br selbst „da-

bei“ ist (z. B. über den Aufsichtsrat einer gesellschaft).
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sinnvoll wäre es, die Position des Br für diese Beschlüsse exakt zu for-
mulieren, zu begründen und in die Br-strategie einfließen zu lassen.

Arbeitsweise und Kapazitäten der BR-Körperschaft 

Die Position des Betriebsrates wird von seiner zusammensetzung, seiner 
Arbeitsweise, seiner Qualifikation, seiner Beziehung zur Belegschaft, zum 
Unternehmen und zur überbetrieblichen interessenvertretung bestimmt.

Darüber hinaus ist es vor allem die erfahrung mit schon abgelaufenen 
reorganisationsprojekten, sowie die Fähigkeit ressourcen und allfällige 
Druckmittel gezielt und zum richtigen zeitpunkt einsetzen zu können, die 
für die rolle des Betriebsrates ausschlaggebend sind.

 n inwieweit arbeitet der Betriebsrat als team und sind die unterschiedli-
chen Unternehmensbereiche im Betriebsrat vertreten?

 n inwieweit hat der Betriebsrat erfahrungen mit einer strukturierten Ar-
beitsweise, die eine entwicklung von zielen, strategien und erfolgs-
kontrolle miteinschließt? 

 n Wie ist die Haltung des Betriebsrates zum konkreten Projekt? gibt es 
unterschiedliche sichtweisen in der körperschaft?

 n gibt es im Betriebsrat Personen mit Qualifikationen zur Beurteilung 
von veränderungsprozessen, der rolle von Unternehmensberatun-
gen usw.?

 n Wie ist die Beziehung Belegschaft – Betriebsrat gestaltet (informati-
onsfluss, Dialog, Arbeitsgruppen, versammlungen, ...)?

 n Wie schaut das verhältnis Betriebsrat – Unternehmensleitung aus 
(siehe dazu auch kapitel „Unternehmenskultur“ und kapitel „einhal-
tung von rechtlichen Bestimmungen“)?

 n Hat der Betriebsrat verbindung zu anderen körperschaften der Bran-
che oder zu Betrieben, in denen ähnliche Projekte gelaufen sind?

 n Welche kontakte gibt es zur gewerkschaft oder Arbeiterkammer?
 n Wie hoch ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad im Betrieb?
 n Woran würde der Betriebsrat einen erfolg seiner Bemühungen bemessen? 
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Struktur der Bearbeitung  
(Projektorganisation, Rolle des BR)

Die Art und Weise wie das veränderungsprojekt im Unternehmen orga-
nisiert wird, gibt Auskunft über die reichweite, Hinweise zu den zielen 
der geschäftsführung und den vorgesehenen zeitplan zur Umsetzung 
des vorhabens. es ist zu unterscheiden, welche rolle dem Betriebsrat 
von der Unternehmensleitung zugewiesen wird und welche rolle der Be-
triebsrat aufgrund der gegebenheiten einnehmen will.

 n Wie schaut die Projektorganisation aus?
 n gibt es eine steuerungsgruppe und ist der Betriebsrat darin vertreten?
 n ist die Arbeitsweise im Projekt auf konsens orientiert oder spricht die 

Unternehmensleitung immer wieder ein machtwort?
 n ist die rolle des Betriebsrates im Projekt gut definiert (keine rollen-

konflikte zwischen der tätigkeit als Betriebsrat und der beruflichen 
Funktion)?

 n Hat der Betriebsrat die möglichkeit im rahmen des Projektes exper-
ten seiner Wahl einzuladen? stehen dafür ressourcen zur verfügung? 

 n Wie sind die Betroffenen im veränderungsprojekt einbezogen?

Rechtlicher Handlungsspielraum des Betriebsrates 
bei Umstrukturierungsprozessen

Der rechtliche Handlungsspielraum kann vor allem in „extremsituationen“ 
einen hohen stellenwert erlangen. im Falle einer integrativen Unterneh-
menskultur und einem veränderungsvorhaben ohne großem Druck wird 
das rechtliche instrumentarium nur eine untergeordnete rolle spielen und 
die „rahmenbedingungen“ vorgeben. Bei erhöhtem veränderungsdruck 
und „autoritärer“ Unternehmenskultur wird das Ausschöpfen von vorhan-
denen rechtlichen instrumenten aber zunehmend an Bedeutung gewin-
nen und ein wichtiges instrument zur Durchsetzung der Arbeitnehmerfor-
derungen darstellen.

Der Br sollte zu Beginn eines veränderungsvorhabens den rechtlichen 
rahmen mit Hilfe von entsprechenden experten eingehend erarbeiten. 
Die wichtigsten rechtlichen Instrumentarien bei veränderungsprojek-
ten sind – auszugsweise – in folgenden regelwerken zu finden:
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 n Arbeitsverfassungsgesetz (informations- und Beratungsrechte (§ 90 
bis 92); zustimmungspflichtige maßnahmen/Betriebsvereinbarungen 
(§ 96 bis 97), Anfechtung von kündigungen (§ 105), wirtschaftliche 
mitbestimmung (§ 108), mitwirkung im Aufsichtsrat (§ 110), mitwir-
kung bei Betriebsänderungen (§ 109))

 n Aktiengesetz, GmbH-Gesetz (mitwirkung im Aufsichtsrat)
 n Diverse Umgründungsgesetze (z. B. spaltungsgesetz, Umgrün-

dungssteuergesetz, Umwandlungsgesetz)
 n Unternehmensreorganisationsgesetz (erstellung eines sanierungs-

konzept bei Unterschreiten bestimmter Bilanzkennzahlen)
 n AVRAG (Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz – rechte der Ar-

beitnehmerinnen bei Betriebsübergang)

Was will ich bewahren, was will ich mitgestalten?

Der Betriebsrat hat in veränderungsprozessen einerseits eine schutz-
funktion gegenüber Arbeitnehmerinnen, die gefährdet sind. er wird sich 
bemühen, Arbeitsplätze zu erhalten, einkommen zu sichern, auf gute Ar-
beitsbedingungen zu achten, notfalls einen akzeptablen sozialplan ein-
fordern. eine realistische sicht der Perspektiven ist notwendig, weil 

 n nicht jeder strukturwandel verhindert werden kann, auch nicht verhin-
dert werden soll,

 n in vielen Fällen eine für die Arbeitnehmerinnen günstige Lösung auf 
der betrieblichen ebene nicht möglich ist

 n oder die kräfteverhältnisse erst schrittweise verändert werden müssen.

Andererseits ist die kompetenz des Betriebsrates auch für die nutznießer 
des veränderungsprozesses von Bedeutung, weil viele mögliche vorteile 
für Arbeitnehmerinnen nur durch entsprechend ausverhandelte rahmen-
bedingungen gewährleistet werden. eine realistische sicht der Perspekti-
ven ist ebenso hilfreich, weil

 n einkommen und Arbeitsbedingungen sonst nicht entsprechend den 
möglichkeiten gesichert werden können,

 n die Beteiligung der bestimmten Arbeitnehmergruppen nicht mit der für 
alle Arbeitnehmerinnen tätigen interessenvertretung abgestimmt ist

 n und auch in diesen Fällen letztlich die kräfteverhältnisse entscheiden.
 n Welche Hilfe braucht der Betriebsrat, um ziele, strategien und kon-

fliktfähigkeit zu entwickeln?
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 n Was muss getan werden, damit der Betriebsrat auch in jenen Fällen, 
in denen erwartungen (von teilen) der Belegschaft nicht erfüllt werden 
können, seine Position und Funktionsfähigkeit bewahren kann?

Alternativen und eigenständige Ziele des Betriebsrates 

veränderungsprojekte werden der Belegschaftsvertretung sehr häufig als 
„einzig mögliche“ Alternative verkauft. es scheint so, als habe der Br 
dann nur die möglichkeit, sie zu akzeptieren oder seine Politik auf Oppo-
sition gegen das Projekt aufzubauen. 

in vielen Fällen gibt es allerdings nicht nur die Alternativen „schwarz“ oder 
„weiß“ sondern durchaus auch noch eine vielzahl von varianten und Al-
ternativen zwischen diesen extremen. Der Betriebsrat sollte die suche 
nach Alternativen einfordern. Dadurch kann eine bessere Bewertung der 
vorgeschlagenen maßnahmen erreicht werden, da vergleiche gezogen 
werden können und das vorhaben kann somit besser hinterfragt werden. 
zusätzlich kann das zulassen von alternativen ideen zu einer kreativeren 
und in der Folge möglicherweise besseren Lösung führen. Für eine stra-
tegische vorgangsweise ist es unerlässlich, dass der Betriebsrat eigene 
ziele festlegt, an denen er sich orientieren kann.

 n Welche ziele verfolgt der Betriebsrat? Woran erkennt man die errei-
chung der ziele?

 n Wurden (seriöse) Alternativen zur Bewältigung des Problems vorge-
schlagen?

 n Wie wurden die Alternativen bewertet?
 n könnte sich der Betriebsrat darüber hinaus noch andere Alternativen 

vorstellen?
 n gibt es erfahrungen (bei anderen Br-kollegen, der gewerkschaft, 

Ak), ob es andere maßnahmen/Lösungen für das anstehende Prob-
lem gibt?
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Überprüfung der Problemdefinition aus der Sicht des 
BR/der betroffenen Beschäftigten

Die strategiebildung des Betriebsrates wird – siehe oben – mit einer Dar-
stellung des Problems aus der sicht des Betriebsrates eingeleitet. nach-
dem in der startphase etliche Fragen beantwortet bzw. reflektiert werden 
konnten, sollte in einem abschließenden schritt die ursprüngliche Prob-
lembeschreibung noch einmal überprüft und erforderlichenfalls abgeän-
dert werden. erst dann sollte mit dem nächsten schritt der strategiebil-
dung fortgesetzt werden.

 n konnten die wichtigen und wesentlichen Fragestellungen ausrei-
chend beantwortet bzw. reflektiert werden?

 n sind noch zusätzliche informationen zur Abrundung des Bildes not-
wendig?

 n Hat sich die ursprüngliche Problemsicht durch die Beantwortung der 
Fragen verändert?

 n Welche Problemfelder haben sich neu ergeben, welche können be-
reits abgehackt werden?

 n Welche Auswirkungen auf die weitere vorgangsweise ergeben sich 
dadurch?
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gesetzesAUszÜge

Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG)

Beibehaltung des Zuständigkeitsbereiches des Betriebsrates
§ 62 b (1) Werden Betriebsteile rechtlich verselbstständigt, so bleibt der 
Betriebsrat für diese verselbstständigten teile bis zur neuwahl eines Be-
triebsrates in diesen teilen, längstens aber bis zum Ablauf von vier mo-
naten nach der organisatorischen verselbstständigung zur vertretung der 
interessen der Arbeitnehmer im sinne dieses Bundesgesetzes zuständig, 
sofern die zuständigkeit nicht ohnehin wegen des Weiterbestehens einer 
organisatorischen einheit (§ 34) im bisherigen Umfang fortdauert. Die vor-
übergehende Beibehaltung des zuständigkeitsbereiches gilt nicht, wenn in 
einem verselbstständigten Betriebsteil ein Betriebsrat nicht zu errichten ist.

(2) Der Beginn der Frist für die vorübergehende Beibehaltung des zustän-
digkeitsbereiches kann durch Betriebsvereinbarung festgelegt werden. 
Die Frist für die vorübergehende Beibehaltung des zuständigkeitsberei-
ches kann über die Dauer von vier monaten hinaus durch Betriebsverein-
barung bis zum Ablauf der tätigkeitsdauer des Betriebsrates (§ 61 Abs. 1) 
verlängert werden.

(3) Führt die rechtliche verselbstständigung von Betriebsteilen zur dauern-
den einstellung des Betriebes oder zum Ausscheiden von Betriebsrats-
mitgliedern aus dem Betrieb, so treten für die Dauer der vorübergehenden 
Beibehaltung des zuständigkeitsbereiches abweichend von § 62 z 1 die 
Beendigung der tätigkeitsdauer des Betriebsrates und abweichend von § 
64 Abs. 1 z 3 das erlöschen der mitgliedschaft zum Betriebsrat nicht ein.

§ 62 c (1) Werden Betriebe oder Betriebsteile zu einem neuen Betrieb im 
sinne des § 34 zusammengeschlossen, so bilden die Betriebsräte (Be-
triebsausschüsse) bis zur neuwahl eines Betriebsrates, längstens aber 
bis zum Ablauf eines Jahres nach dem zusammenschluss, ein Organ 
der Arbeitnehmerschaft (einheitlicher Betriebsrat). Der einheitliche Be-
triebsrat hat sich unter sinngemäßer Anwendung des § 66 unverzüglich 
zu konstituieren, wobei die einberufung durch den vorsitzenden eines 
der Betriebsräte (Betriebsausschüsse) zu erfolgen hat; im Falle mehrerer 
einberufungen gilt die einberufung des vorsitzenden jenes Betriebsrates 
(Betriebsausschusses), der die größere zahl von Arbeitnehmern vertritt. 
Für die tätigkeitsdauer und die geschäftsführung des einheitlichen Be-
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triebsrates sowie für die mitgliedschaft zum einheitlichen Betriebsrat und 
den eintritt von ersatzmitgliedern sind im Übrigen die für den Betriebsrat 
geltenden Bestimmungen anzuwenden.

Wirtschaftliche Mitwirkung bei Umstrukturierungen 
§ 108 (2a) Die informations- und Beratungspflicht des Betriebsinhabers 
gemäß Abs. 1 und 2 gilt insbesondere auch für die Fälle des Überganges, 
der rechtlichen verselbstständigung, des zusammenschlusses oder der 
Aufnahme von Betrieben oder Betriebsteilen. Die information hat recht-
zeitig [ab 2011 präzisiert, siehe Seite 109] und im vorhinein zu erfolgen 
und insbesondere zu umfassen:
1.  den grund für diese maßnahme;
2.  die sich daraus ergebenden rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen 

Folgen für die Arbeitnehmer;
3.  die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen maßnah-

men.

Mitwirkung bei Betriebsänderungen
§ 109 (1) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, den Betriebsrat von geplan-
ten Betriebsänderungen ehestmöglich [ab 2011 präzisiert, siehe Seite 
109], jedenfalls aber so rechtzeitig vor der Betriebsänderung in kenntnis 
zu setzen, dass eine Beratung über deren gestaltung noch durchgeführt 
werden kann. Als Betriebsänderungen gelten insbesondere
1.  die einschränkung oder stilllegung des ganzen Betriebes oder von 

Betriebsteilen;
1 a. die Auflösung von Arbeitsverhältnissen, die eine meldepflicht nach  

§ 45 a Abs. 1 z 1bis 3 Arbeitsmarktförderungsgesetz, BgBi nr 
31/1969, in der jeweils geltenden Fassung, auslöst;

2. die verlegung des ganzen Betriebes oder von Betriebsteilen;
3. der zusammenschluss mit anderen Betrieben;
4. Änderungen des Betriebszwecks, der Betriebsanlagen, der Arbeits- 

und Betriebsorganisation sowie der Filialorganisation;
5. die einführung neuer Arbeitsmethoden;
6. die einführung von rationalisierungs- und Automatisierungsmaßnah-

men von erheblicher Bedeutung;
7. Änderungen der rechtsform oder der eigentumsverhältnisse an dem 

Betrieb.
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(1 a) im Falle einer geplanten Betriebsänderung nach Abs. 1 z 1 a hat die 
information nach Abs. 1 erster satz jedenfalls zu umfassen

1. die gründe für die maßnahme,
2. die zahl und die verwendung der voraussichtlich betroffenen Arbeit-

nehmer, deren Qualifikation und Beschäftigungsdauer sowie die kri-
terien für die Auswahl dieser Arbeitnehmer,

3. die zahl und die verwendung der regelmäßig beschäftigten Arbeit-
nehmerinnen,

4. den zeitraum, in dem die geplante maßnahme verwirklicht werden 
soll,

5. allfällige zur vermeidung nachteiliger Folgen für die betroffenen Ar-
beitnehmerinnen geplante Begleitmaßnahmen.

Die information nach z 1 bis 4 hat schriftlich zu erfolgen. Die informa-
tions- und Beratungspflicht trifft den Betriebsinhaber auch dann, wenn 
die geplante maßnahme von einem herrschenden Unternehmen veran-
lasst wird. Unbeschadet des § 92 Abs. 2 kann der Betriebsrat der Bera-
tung sachverständige beiziehen.

(2) Der Betriebsrat kann vorschläge zur verhinderung, Beseitigung oder 
milderung von für die Arbeitnehmer nachteiligen Folgen von maßnahmen 
gemäß Abs. 1 erstatten, hiebei hat der Betriebsrat auch auf die wirtschaft-
lichen notwendigkeiten des Betriebes Bedacht zu nehmen.

(3) Bringt eine Betriebsänderung im sinne des Abs. 1 z 1 bis 6 wesentliche 
nachteile für alle oder erhebliche teile der Arbeitnehmerschaft mit sich, 
so können in Betrieben, in denen dauernd mindestens 20 Arbeitnehmer 
beschäftigt sind, maßnahmen zur verhinderung, Beseitigung oder milder-
ung dieser Folgen durch Betriebsvereinbarung geregelt werden. sind mit 
einer solchen Betriebsänderung kündigungen von Arbeitnehmern ver-
bunden, so soll die Betriebsvereinbarung auf die interessen von älteren 
Arbeitnehmern besonders Bedacht nehmen. kommt zwischen Betriebs-
inhaber und Betriebsrat über den Abschluss, die Abänderung oder Auf-
hebung einer solchen Betriebsvereinbarung eine einigung nicht zustande, 
so entscheidet – insoweit eine regelung durch kollektivvertrag oder sat-
zung nicht vorliegt – auf Antrag der streitteile die schlichtungsstelle. Bei 
der entscheidung der schlichtungsstelle ist eine allfällige verspätete oder 
mangelhafte information des Betriebsrates (Abs. 1) bei Weise zu berück-
sichtigen, dass nachteile, die die Arbeitnehmer durch die verspätete oder 
mangelhafte information erleiden, zusätzlich abzugelten sind.
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Die ArbVG-Novelle 2011 bringt ab 1. 1. 2011 folgende, für eine mög-
lichst frühzeitige information und Beratung (über Alternativvorschläge, 
etc.) wesentliche Verbesserung:
§ 108 Abs. 2a zweiter und dritter satz sowie der erste satz in § 109 Abs. 
1 lauten:
Die information hat zu einem zeitpunkt, in einer Weise und in einer inhaltli-
chen Ausgestaltung zu erfolgen, die dem zweck angemessen sind und es 
dem Betriebsrat ermöglichen, die möglichen Auswirkungen der geplan-
ten maßnahme eingehend zu bewerten und eine stellungnahme zu der 
geplanten maßnahme abzugeben; auf verlangen des Betriebsrates hat 
der Betriebsinhaber mit ihm eine Beratung über die geplante maßnahme 
durchzuführen. 

Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz 
(AVRAG)

Geltungsbereich
§ 1 (1) Dieses Bundesgesetz gilt für Arbeitsverhältnisse, die auf einem 

privatrechtlichen vertrag beruhen.

(2) Ausgenommen sind Arbeitsverhältnisse
1. zu Ländern, gemeindeverbänden und gemeinden;
2. der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter im sinne des Landarbei-

tergesetzes 1984, BgBL. nr. 287;
3. zum Bund, auf die dienstrechtliche vorschriften anzuwenden sind, 

welche den inhalt der Arbeitsverhältnisse zwingend regeln;
4. zu stiftungen, Anstalten oder Fonds, auf die das vertragsbedienste-

tengesetz 1948 (vBg), BgBL. nr. 86, gemäß § 1 Abs. 2 vBg sinnge-
mäß anzuwenden ist.

(3) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Beschäftigungsverhältnisse, auf die 
das Heimarbeitsgesetz 1960, BgBL. nr. 105/1961, anzuwenden ist.

(4) Auf Arbeitsverhältnisse, für die das Hausgehilfen- und Hausange-
stelltengesetz, BgBL. nr. 235/1962, gilt, findet § 2, für Hausgehilfen und 
Hausangestellte in Haushalten von physischen Personen finden auch die 
§§ 3 bis 6 keine Anwendung.
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Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen auf einen 
anderen Inhaber
§ 3 (1) geht ein Unternehmen, Betrieb oder Betriebsteil auf einen anderen 
inhaber über (Betriebsübergang), so tritt dieser als Arbeitgeber mit allen 
rechten und Pflichten in die im zeitpunkt des Überganges bestehenden 
Arbeitsverhältnisse ein.

(2) Abs. 1 gilt nicht im Fall des konkurses des veräußerers.

(3) Bei Betriebsübergang nach Abs. 1 bleiben die Arbeitsbedingungen 
aufrecht, es sei denn, aus den Bestimmungen über den Wechsel der 
kollektivvertragsangehörigkeit (§ 4), die betrieblichen Pensionszusagen  
(§ 5) und die Weitergeltung von Betriebsvereinbarungen (§§ 31 und 32 des 
Arbeitsverfassungsgesetzes, BgBL. nr. 22/1974) ergibt sich anderes. Der 
erwerber hat dem Arbeitnehmer jede auf grund des Betriebsüberganges 
erfolgte Änderung der Arbeitsbedingungen unverzüglich mitzuteilen.

(4) Der Arbeitnehmer kann dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses 
widersprechen, wenn der erwerber den kollektivvertraglichen Bestand-
schutz (§ 4) oder die betrieblichen Pensionszusagen (§ 5) nicht über-
nimmt. Der Widerspruch hat innerhalb eines monats ab Ablehnung der 
Übernahme oder bei nichtäußerung des erwerbers zum zeitpunkt des 
Betriebsüberganges innerhalb eines monats nach Ablauf einer vom Ar-
beitnehmer gesetzten angemessenen Frist zur Äußerung zu erfolgen. Wi-
derspricht der Arbeitnehmer, so bleibt sein Arbeitsverhältnis zum veräu-
ßerer unverändert aufrecht.

(5) Werden durch den nach Betriebsübergang anzuwendenden kollek-
tivvertrag oder die nach Betriebsübergang anzuwendenden Betriebsver-
einbarungen Arbeitsbedingungen wesentlich verschlechtert, so kann der 
Arbeitnehmer innerhalb eines monats ab dem zeitpunkt, ab dem er die 
verschlechterung erkannte oder erkennen musste, das Arbeitsverhält-
nis unter einhaltung der gesetzlichen oder kollektivvertraglichen kündi-
gungsfristen und -termine lösen. Dem Arbeitnehmer stehen die zum zeit-
punkt einer solchen Beendigung des Arbeitsverhältnisses gebührenden 
Ansprüche wie bei einer Arbeitgeberkündigung zu.

(6) Der Arbeitnehmer kann innerhalb eines monats ab kenntnis der Än-
derungen seiner Arbeitsbedingungen im sinne des Abs. 5 auf Feststel-
lung der wesentlichen verschlechterung der Arbeitsbedingungen klagen. 
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ebenso kann ein Feststellungsverfahren nach § 54 des Arbeits- und so-
zialgerichtsgesetzes, BgBL. nr. 104/1985, innerhalb eines monats ab 
kenntnis der Änderungen der Arbeitsbedingungen eingeleitet werden. 
Hat das gericht eine wesentliche verschlechterung der Arbeitsbedin-
gungen festgestellt, kann der Arbeitnehmer innerhalb eines monats ab 
rechtskraft des Urteils das Arbeitsverhältnis nach Abs. 5 auflösen.

Betriebsübergang und Kollektivvertragsangehörigkeit
§ 4 (1) nach Betriebsübergang hat der erwerber die in einem kollektivver-
trag vereinbarten Arbeitsbedingungen bis zur kündigung oder zum Ablauf 
des kollektivvertrages oder bis zum inkrafttreten oder bis zur Anwendung 
eines anderen kollektivvertrages in dem gleichen maße aufrechtzuerhal-
ten, wie sie in dem kollektivvertrag für den veräußerer vorgesehen waren. 
Die Arbeitsbedingungen dürfen zum nachteil des Arbeitnehmers durch 
einzelarbeitsvertrag innerhalb eines Jahres nach Betriebsübergang weder 
aufgehoben noch beschränkt werden.

(2) Durch den Wechsel der kollektivvertragsangehörigkeit infolge des Be-
triebsüberganges darf das dem Arbeitnehmer vor Betriebsübergang für 
die regelmäßige Arbeitsleistung in der normalarbeitszeit gebührende kol-
lektivvertragliche entgelt nicht geschmälert werden. kollektivvertragliche 
regelungen über den Bestandschutz des Arbeitsverhältnisses werden 
inhalt des Arbeitsvertrages zwischen Arbeitnehmer und erwerber, wenn 
das Unternehmen des veräußerers im zusammenhang mit dem Betriebs-
übergang nicht weiter besteht.

Betriebsübergang und betriebliche Pensionszusage
§ 5 (1) eine auf einzelvereinbarung beruhende betriebliche Pensionszu-
sage wird inhalt des Arbeitsvertrages zwischen Arbeitnehmer und erwer-
ber, wenn der erwerber gesamtrechtsnachfolger ist. Liegt keine gesamt-
rechtsnachfolge vor, kann der erwerber durch rechtzeitigen vorbehalt die 
Übernahme einer solchen betrieblichen Pensionszusage ablehnen.

(2) Hat der Betriebsübergang den Wegfall der betrieblichen Pensionszu-
sage zur Folge und hat der Arbeitnehmer dem Übergang seines Arbeits-
verhältnisses im Falle des Abs. 1 satz 2 nicht widersprochen, so endet 
mit dem zeitpunkt des Betriebsüberganges der erwerb neuer Pensions-
anwartschaften. Der Arbeitnehmer hat gegen den veräußerer Anspruch 
auf Abfindung der bisher erworbenen Anwartschaften als Unverfallbar-
keitsbetrag im sinne des Betriebspensionsgesetzes (BPg), Artikel i des 
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Bundesgesetzes BgBL. nr. 282/1990. Bei beitragsorientierten zusagen 
errechnet sich dieser Betrag nach dem BPg, bei direkten Leistungszu-
sagen, leistungsorientierten Pensionskassenzusagen oder leistungsori-
entierten versicherungsverträgen nach dem teilwertverfahren und den 
bei der Bildung der rückstellung anzuwendenden versicherungsma-
thematischen grundsätzen. Für die Berechnung ist einerseits das Alter 
zum zeitpunkt der erteilung der zusage, andererseits das Anfallsalter 
heranzuziehen. Der rechnungszinssatz beträgt grundsätzlich „7%“. Bei 
Pensionszusagen, die eine rechtsverbindliche valorisierung vorsehen, ist 
jedoch der Barwert der künftigen Pensionsleistungen unter zugrunde-
legung eines rechnungszinssatzes von 3% zu berechnen. im Fall einer 
leistungsorientierten Pensionskassenzusage oder eines leistungsorien-
tierten versicherungsvertrages wird von dem so errechneten Betrag der 
sich nach dem rechnungsvorschriften der Pensionskasse oder der ver-
sicherungsunternehmung ergebende Unverfallbarkeitsbetrag nach dem 
BPg abgezogen. (BgBL 1996/754)

(3) Der Arbeitnehmer kann über den Betrag nach Abs. 2 im sinne des 
BPg verfügen, wobei er die Auszahlung dieses Betrages unabhängig von 
dessen Höhe vom veräußerer verlangen kann.

(4) im Übrigen gelten hinsichtlich der erworbenen Anwartschaften die 
vorschriften des BPg mit der maßgabe, dass an die stelle der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses der Betriebsübergang tritt.

Haftung bei Betriebsübergang
§ 6 (1) sofern andere gesetzliche regelungen oder gläubigerschutzbe-
stimmungen für den Arbeitnehmer nicht günstiger bestimmen, haften für 
verpflichtungen aus einem Arbeitsverhältnis zum veräußerer, die vor dem 
zeitpunkt des Übergangs begründet wurde, der veräußerer und der er-
werber zur ungeteilten Hand, wobei hinsichtlich der Haftung des erwer-
bers §1409 ABgB anzuwenden ist. Dies gilt insbesondere für Leistungen 
aus betrieblichen Pensionszusagen des veräußerers, die im zeitpunkt des 
Betriebsüberganges bereits erbracht werden.

(2) Für Abfertigungsansprüche, die nach dem Betriebsübergang entste-
hen, haftet der veräußerer nur mit jenem Betrag, der dem fiktiven Ab-
fertigungsanspruch im zeitpunkt des Betriebsüberganges entspricht. Für 
Ansprüche auf eine Betriebspension aus einem Leistungsfall nach dem 
Betriebsübergang haftete der veräußerer nur mit jenem Betrag, der den 
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im zeitpunkt des Betriebsüberganges bestehenden Pensionsanwart-
schaften entspricht.

(3) Bei spaltungen im sinne des spaltungsgesetzes, Art. i des gesell-
schaftsrechtsänderungsgesetzes 1993, BgBL. nr. 458/1993, gilt als ver-
äußerer jene gesellschaft, der die verbindlichkeit nach dem spaltungs-
plan zuzuordnen sind.

GmbH-Gesetz (GmbHG)

§ 30 j (1) Der Aufsichtsrat hat die geschäftsführung zu überwachen.

(2) Der Aufsichtsrat kann von den geschäftsführern jederzeit einen Be-
richt über die Angelegenheiten der gesellschaft einschließlich ihrer Be-
ziehungen zu einem konzernunternehmen verlangen. „Auch ein einzelnes 
mitglied kann einen Bericht, jedoch nur an den Aufsichtsrat als solchen, 
verlangen; lehnen die geschäftsführer die Berichterstattung ab, so kann 
der Bericht nur dann verlangt werden, wenn ein anderes Aufsichtsratsmit-
glied das verlangen unterstützt. Der vorsitzende des Aufsichtsrats kann 
einen Bericht auch ohne Unterstützung eines anderen Aufsichtsratsmit-
glieds verlangen.“

(3) Der Aufsichtsrat kann die Bücher und schriften der gesellschaft so-
wie die vermögensgegenstände, namentlich die gesellschaftskasse und 
die Bestände an Wertpapieren und Waren, einsehen und prüfen, er kann 
damit auch einzelne mitglieder oder für bestimmte Aufgaben besondere 
sachverständige beauftragen.

(4) Der Aufsichtsrat hat eine generalversammlung einzuberufen, wenn 
das Wohl der gesellschaft es erfordert.

(5) Folgende geschäfte sollen jedoch nur mit zustimmung des Aufsichts-
rats vorgenommen werden:
1. der erwerb und die veräußerung von Beteiligungen (§ 228 UgB) so-

wie der erwerb, die veräußerung und die stilllegung von Unterneh-
men und Betrieben,

2. der erwerb, die veräußerung und die Belastung von Liegenschaften, 
soweit dies nicht zum gewöhnlichen geschäftsbetrieb gehört;

3. die errichtung und die schließung von zweigniederlassungen;
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4. investitionen, die bestimmte Anschaffungskosten im einzelnen und 
insgesamt in einem geschäftsjahr übersteigen;

5. die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und krediten, die einen be-
stimmten Betrag im einzelnen und insgesamt in einem geschäftsjahr 
übersteigen;

6. die gewährung von Darlehen und krediten, soweit sie nicht zum ge-
wöhnlichen geschäftsbetrieb gehört;

7. die Aufnahme und Aufgabe von geschäftszweigen und Produktions-
arten;

8. die Festlegung allgemeiner grundsätze der geschäftspolitik;
9. die Festlegung von grundsätzen über die gewährung von gewinn- 

oder Umsatzbeteiligungen und Pensionszusagen an geschäftsführer 
und leitende Angestellte im sinne des § 80 Abs. 1 des Aktiengesetzes 
1965;

10. der Abschluss von verträgen mit mitgliedern des Aufsichtsrats, durch 
die sich diese außerhalb ihrer tätigkeit im Aufsichtsrat gegenüber der 
gesellschaft oder einem tochterunternehmen (§ 228 Abs. 3 UgB) zu 
einer Leistung gegen ein nicht bloß geringfügiges entgelt verpflichten. 
Dies gilt auch für verträge mit Unternehmen, an denen ein Aufsichts-
ratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches interesse hat;

11. die Übernahme einer leitenden stellung (§ 80 Aktiengesetz 1965) 
in der gesellschaft innerhalb von zwei Jahren nach zeichnung des 
Bestätigungsvermerks durch den Abschlussprüfer, durch den kon-
zernabschlussprüfer, durch den Abschlussprüfer eines bedeutenden 
verbundenen Unternehmens oder durch den jeweiligen Bestätigungs-
vermerk unterzeichnenden Wirtschaftsprüfer sowie eine für ihn tätige 
Person, die eine maßgeblich leitende Funktion bei der Prüfung ausge-
übt hat, soweit dies nicht gemäß § 271c UgB untersagt ist.

zu den in den z 1 und 2 genannten geschäften kann der gesellschafts-
vertrag Betragsgrenzen festsetzen, zu den in den z 4, 5 und 6 genannten 
geschäften hat er Betragsgrenzen festzusetzen. Der gesellschaftsvertrag 
oder der Aufsichtsrat kann auch anordnen, dass bestimmte Arten von 
geschäften nur mit zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden 
sollen
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Aktiengesetz (AktG)

Aufsichtsrats-Kompetenzen
	§ 95 Aktg ist im Wesentlichen identisch mit § 30j GmbHG (s. oben). 

Verschmelzung
Begriff der Verschmelzung
§ 219 Aktiengesellschaften können unter Ausschluss der Abwicklung ver-
schmolzen werden. Die verschmelzung kann erfolgen:
1. durch Übertragung des vermögens einer gesellschaft oder mehrerer 

gesellschaften (übertragende gesellschaften) im Weg der gesamt-
rechtsnachfolge auf eine andere bestehende gesellschaft (überneh-
mende gesellschaft) gegen gewährung von Aktien dieser gesell-
schaft (verschmelzung durch Aufnahme), oder

2. durch Übertragung der vermögen zweier oder mehrerer gesellschaf-
ten (übertragende gesellschaften) im Weg der gesamtrechtsnachfol-
ge auf eine von ihnen dadurch gegründete neue gesellschaft gegen 
gewährung von Aktien dieser gesellschaft (verschmelzung durch 
neugründung).

Verschmelzung durch Aufnahme
Vorbereitung der Verschmelzung
§ 220 (1) Die vorstände der an der verschmelzung beteiligten gesell-
schaften haben einen verschmelzungsvertrag abzuschließen oder einen 
schriftlichen entwurf aufzustellen.

(2) Der vertrag oder dessen entwurf muss mindestens folgenden inhalt 
haben:
1. die Firma und den sitz der an der verschmelzung beteiligten gesell-

schaften;
2. die vereinbarung über die Übertragung des vermögens jeder übertra-

genden gesellschaften im Weg der gesamtrechtsnachfolge;
3. das Umtauschverhältnis der Aktien, gegebenenfalls die Höhe der ba-

ren zuzahlungen und weiters die einzelheiten für die gewährung von 
Aktien der übernehmenden gesellschaft; werden keine Aktien ge-
währt (§ 224), sind die gründe hiefür anzugeben;

4. den zeitpunkt, von dem an diese Aktien einen Anspruch auf einen 
Anteil am Bilanzgewinn gewähren, sowie alle Besonderheiten in Be-
zug auf diesen Anspruch;
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5. den stichtag, von dem an die Handlungen der übertragenden gesell-
schaften als für rechnung der übernehmenden gesellschaften vorge-
nommen gelten (verschmelzungsstichtag);

6. die rechte, welche die übernehmende gesellschaft einzelnen Aktio-
nären sowie den inhabern von vorzugsaktien, schuldverschreibungen 
und genussrechten gewährt, oder die für diese Personen vorgesehe-
nen maßnahmen;

7. jeden besonderen vorteil, der einem mitglied des vorstands oder des 
Aufsichtsrats, einem Abschlussprüfer der an der verschmelzung betei-
ligten gesellschaften oder einem verschmelzungsprüfer gewährt wird.

(3) Jede übertragende gesellschaft hat auf den verschmelzungsstichtag 
eine schlussbilanz aufzustellen. Für sie gelten die vorschriften des HgB 
über den Jahresabschluss und dessen Prüfung sinngemäß; sie braucht 
nicht veröffentlicht zu werden. Die schlussbilanzen müssen auf einen 
höchstens neun monate vor der Anmeldung der verschmelzung liegen-
den stichtag aufgestellt werden.

Verschmelzungsbericht
§ 220 a Die vorstände jeder der an der verschmelzung beteiligten ge-
sellschaften haben einen ausführlichen schriftlichen Bericht zu erstatten, 
in dem die voraussichtlichen Folgen der verschmelzung, der verschmel-
zungsvertrag oder dessen entwurf und insbesondere das Umtauschver-
hältnis der Aktien, gegebenenfalls die Höhe der baren zuzahlungen sowie 
die maßnahmen gemäß § 226 Abs. 3 rechtlich und wirtschaftlich erläutert 
und begründet werden. Auf besondere schwierigkeiten bei der Bewer-
tung der Unternehmen ist hinzuweisen § 118 Abs. 3 erster satz ist sinn-
gemäß anzuwenden.

Prüfung der Verschmelzung
§ 220 b (1) Der verschmelzungsvertrag oder dessen entwurf ist für jede 
der an der verschmelzung beteiligten gesellschaften durch einen ver-
schmelzungsprüfer zu prüfen.

(2) Der verschmelzungsprüfer wird für jede der beteiligten gesellschaften 
vom Aufsichtsrat bestellt. Die Prüfung durch einen gemeinsamen Prüfer 
für alle beteiligten gesellschaften ist zulässig, wenn dieser Prüfer auf ge-
meinsamen Antrag der Aufsichtsräte durch das gericht, in dessen spren-
gel die übernehmende gesellschaft ihren sitz hat, bestellt wird. in diesem 
Fall gilt § 270 Abs. 5 UgB sinngemäß.
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(3) Für die Auswahl, das Auskunftsrecht und die verantwortlichkeit des 
verschmelzungsprüfers gelten die §§ 271, 272 und 275 UgB sinngemäß. 
Das Auskunftsrecht besteht gegenüber allen an der verschmelzung be-
teiligten gesellschaften. Die Haftung besteht gegenüber den an der ver-
schmelzung beteiligten gesellschaften und deren Aktionären.

(4) Der verschmelzungsprüfer hat über das ergebnis der Prüfung schrift-
lich zu berichten. Der Prüfungsbericht kann auch gemeinsam für die be-
teiligten gesellschaften erstattet werden. er ist mit einer erklärung da-
rüber abzuschließen, ob das vorgeschlagene Umtauschverhältnis der 
Aktien und gegebenenfalls die Höhe der baren zuzahlungen angemessen 
ist.Dabei ist insbesondere anzugeben,
1. nach welchen methoden das vorgeschlagene Umtauschverhältnis er-

mittelt worden ist;
2. aus welchen gründen die Anwendung dieser methoden angemessen ist;
3. welches Umtauschverhältnis sich bei der Anwendung verschiedener 

methoden, sofern mehrere angewendet worden sind, jeweils ergeben 
würde; zugleich ist dazu stellung zu nehmen, welche gewichtung 
diesen methoden bei der Bestimmung des Umtauschverhältnisses 
beigemessen wurde, und darauf hinzuweisen, ob und welche beson-
deren schwierigkeiten bei der Bewertung aufgetreten sind.

Die verschmelzungsprüfer haben ihren Prüfungsbericht den vorständen 
und den mitgliedern der Aufsichtsräte der beteiligten gesellschaften vor-
zulegen.

(5) Besteht in sinngemäßer Anwendung von § 133 Abs. 3 zweiter satz 
ein geheimhaltungsinteresse, so hat der verschmelzungsprüfer auch eine 
darauf Bedacht nehmende Fassung vorzulegen, die zur einsicht der Akti-
onäre bestimmt ist (§ 221 a Abs. 2 z 5).

Prüfung durch den Aufsichtsrat
§ 220 c Der Aufsichtsrat der übertragenden gesellschaft hat die beab-
sichtigte verschmelzung auf der grundlage des verschmelzungsberichts 
und des Prüfungsberichts zu prüfen und darüber einen schriftlichen Be-
richt zu erstatten; § 118 Abs. 3 erster satz ist sinngemäß anzuwenden. 
Die Prüfung durch den Aufsichtsrat der übernehmenden gesellschaft 
kann entfallen, wenn der Buchwert der übertragenden gesellschaft die 
für den Unternehmenserwerb gemäß § 95 Abs. 5 z 1 festgelegten Be-
tragsgrenzen nicht überschreitet.
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Beschlüsse der Hauptversammlung
§ 221 (1) Der verschmelzungsvertrag wird nur wirksam, wenn die Haupt-
versammlung jeder gesellschaft ihm zustimmt.

(2) Der Beschluss der Hauptversammlung bedarf einer mehrheit, die min-
destens drei viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen grundkapi-
tals umfasst. Die satzung kann eine größere kapitalmehrheit und weitere 
erfordernisse bestimmen.

(3) sind mehrere gattungen von Aktien vorhanden, so bedarf der Be-
schluss der Hauptversammlung zu seiner Wirksamkeit der zustimmung 
der stimmberechtigten Aktionäre jeder gattung. Über die zustimmung 
haben die Aktionäre jeder gattung einen sonderbeschluss zu fassen. Für 
diesen gilt Abs. 2.

(4) Der verschmelzungsvertrag (dessen entwurf) ist in die niederschrift 
über den Beschluss aufzunehmen oder dieser als Anlage beizufügen.

Gesetz über die Spaltung von Kapitalgesellschaften 
(SpaltG)

Begriff der Spaltung
§ 1 (1) eine kapitalgesellschaft kann ihr vermögen nach diesem Bundes-
gesetz spalten.

(2) Die spaltung ist möglich
1. unter Beendigung ohne Abwicklung der übertragenden gesellschaft 

durch gleichzeitige Übertragung aller ihrer vermögensteile (vermö-
gensgegenstände, schulden und rechtsverhältnisse) im Weg der ge-
samtrechtsnachfolge auf andere dadurch gegründete neue kapitalge-
sellschaften (Aufspaltung zur neugründung) oder auf übernehmende 
kapitalgesellschaften (Aufspaltung zur Aufnahme) oder

2. unter Fortbestand der übertragenden gesellschaft durch Übertragung 
eines oder mehrerer vermögensteile dieser gesellschaft im Weg der 
gesamtrechtsnachfolge auf eine oder mehrere dadurch gegründete 
neue kapitalgesellschaften (Abspaltung zur neugründung) oder auf 
übernehmende kapitalgesellschaften (Abspaltung zur Aufnahme) 
gegen gewährung von Anteilen (Aktien oder geschäftsanteilen) der 
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neuen oder übernehmenden kapitalgesellschaften an die Anteilsinha-
ber der übertragenden gesellschaft.

(3) Die gleichzeitige Übertragung auf neue und übernehmende kapitalge-
sellschaften ist zulässig.

Spaltung zur Neugründung
Spaltungsplan
§ 2 (1) Der vorstand (der vorstand einer Aktiengesellschaft, die geschäfts-
führer einer gesellschaft mit beschränkter Haftung) der übertragenden 
gesellschaft hat einen spaltungsplan aufzustellen. Dieser muss jedenfalls 
enthalten:
1. die Firma und den sitz der übertragenden gesellschaft und die vor-

gesehenen satzungen (gesellschaftsverträge) der an der spaltung 
beteiligten gesellschaften;

2. die erklärung über die Übertragung der vermögensteile der übertra-
genden gesellschaft jeweils im Wege der gesamtrechtsnachfolge ge-
gen gewährung von Anteilen an den neuen gesellschaften;

3. das Umtauschverhältnis der Anteile und deren Aufteilung auf die An-
teilsinhaber sowie gegebenenfalls die Höhe einer baren zuzahlung 
der beteiligten gesellschaften, die zehn von Hundert des „auf die 
gewährten Anteile entfallenden anteiligen Betrages des grundkapi-
tals“ nicht übersteigen darf, sowie von zuzahlungen Dritter, die unbe-
schränkt zulässig sind; (BgBl i 1998/125)

4. die einzelheiten der Herabsetzung des nennbetrages „bei nennbe-
tragsaktien“ oder der zusammenlegung von Anteilen an der übertra-
genden gesellschaft, wenn diese ihr nennkapital gemäß § 3 herab-
setzt; (BgBl i 1998/125)

5. die einzelheiten für die gewährung von Anteilen an den neuen gesell-
schaften;

6. den zeitpunkt, von dem an die Anteile einen Anspruch auf einen An-
teil am Bilanzgewinn gewähren, sowie alle Besonderheiten in Bezug 
auf diesen Anspruch;

7. den stichtag, von dem an die Handlungen der übertragenden gesell-
schaft als für rechnung der neuen gesellschaften vorgenommen gel-
ten (spaltungsstichtag);

8. die rechte, die die neuen gesellschaften einzelnen Anteilsinhabern 
sowie den inhabern besonderer rechte, wie Anteilen ohne stimm-
recht, vorzugsaktien, mehrstimmrechtsanteile, gewinnschuldver-
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schreibungen und genussrechten, gewähren, und gegebenenfalls die 
für diese Personen vorgesehenen maßnahmen;

 9. jeden besonderen vorteil, der einem mitglied des vorstands oder ei-
nes Aufsichtsorgans der an der spaltung beteiligten gesellschaften 
oder einem Anschluss-, gründungs- oder spaltungsprüfer gewährt 
wird;

10. die genaue Beschreibung und zuordnung der vermögensteile, die an 
jede der übernehmenden gesellschaften übertragen werden; dabei 
kann auf Urkunden, wie Bilanzen, insbesondere gemäß z 12, und in-
ventare, Bezug genommen werden, soweit deren inhalt eine zuord-
nung des einzelnen vermögensteiles ermöglicht;

11. eine regelung über die zuordnung von vermögensteilen, die sonst 
auf grund des spaltungsplans keiner der an der spaltung beteiligten 
gesellschaften zugeordnet werden können;

12. die schlussbilanz der übertragenden gesellschaft, weiters eröff-
nungsbilanzen der neuen gesellschaften und bei der Abspaltung eine 
spaltungsbilanz, die das der übertragenden gesellschaft verbleiben-
de vermögen ausweist;

13. bei einer nicht verhältniswahrenden spaltung (§ 8 Abs. 3) und einer 
rechtsformübergreifenden spaltung (§ 11) die Bedingungen der von 
einer beteiligten gesellschaft oder einem Dritten angebotenen Barab-
findung; diese regelung kann entfallen, wenn alle gesellschafter der 
übertragenden gesellschaft schriftlich in einer gesonderten erklärung 
darauf verzichten.

(2) Die übertragende gesellschaft hat auf den spaltungsstichtag eine 
schlussbilanz aufzustellen. Für sie gelten die vorschriften des UgB über 
den Jahresabschluss und dessen Prüfung sinngemäß; sie braucht nicht 
veröffentlicht zu werden. Die schlussbilanz muss auf einen höchstens 
neun monate vor der Anmeldung der spaltung liegenden stichtag aufge-
stellt werden.

(3) Die erklärung eines Dritten, zuzahlungen gemäß Abs. 1 z 3 oder eine 
Barabfindung gemäß Abs. 1 z 13 anzubieten, müssen gerichtlich oder 
notariell beglaubigt unterfertigt sein.

Kapitalerhaltung, Anwendung des Gründungsrechts, Haftung der Or-
gane
§ 3 (1) Die summe der nennkapitalien der an der spaltung beteiligten 
gesellschaften muss mindestens die Höhe des nennkapitals der über-
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tragenden gesellschaft vor der spaltung erreichen, die summe der ge-
bundenen rücklagen der an der spaltung beteiligten gesellschaften 
mindestens die Höhe der gebundenen rücklagen der übertragenden ge-
sellschaft vor der spaltung. gebundene rücklagen dürfen auf die neuen 
gesellschaften übertragen werden. Für solche rücklagen gilt auch bei 
kleinen gesellschaften mit beschränkter Haftung § 229 Abs. 7 UgB.

(2) Bei der Abspaltung darf das nennkapital der übertragenden gesell-
schaft ohne einhaltung der vorschriften über die kapitalherabsetzung 
herabgesetzt werden. Werden die vorschriften über die ordentliche ka-
pitalherabsetzung eingehalten, so darf insoweit von Abs. 1 erster satz 
abgewichen werden.

(3) Auf die neuen gesellschaften sind die für deren rechtsform geltenden 
gründungsvorschriften anzuwenden, soweit sich aus diesem Bundesge-
setz nichts anderes ergibt. Als gründer ist die übertragende gesellschaft 
anzusehen.

(4) Der Hergang der gründung der neuen gesellschaften ist einer Prüfung 
zu unterziehen; ebenso ist zu prüfen, ob der tatsächliche Wert des ver-
bliebenen nettoaktivvermögens der übertragenden gesellschaft wenigs-
tens der Höhe ihres nennkapitals zuzüglich gebundener rücklagen nach 
Durchführung der spaltung entspricht. Die aktienrechtlichen Bestimmun-
gen über die gründungsprüfung sind sinngemäß anzuwenden. Der grün-
dungsbericht gemäß § 24 Aktg entfällt.

(5) Die mitglieder des vorstands und des Aufsichtsrats der übertragenden 
gesellschaft haften den beteiligten gesellschaften in sinngemäßer An-
wendung des § 41 Aktg. Weiters haften sie den Anteilsinhabern für den 
ersatz des schadens, den diese durch die spaltung erleiden; sie können 
sich von der schadenersatzpflicht durch den gegenbeweis befreien, dass 
sie ihre sorgfaltspflicht beobachtet haben. Anspruchsberechtigt sind die 
Anteilsinhaber, die die voraussetzungen gemäß § 225c Abs. 3 z 2 erfül-
len. Die Ansprüche verjähren in fünf Jahren seit dem tage, an dem die 
eintragung der spaltung in das Firmenbuch gemäß § 10 UgB als bekannt 
gemacht gilt.

Spaltungsbericht
§ 4 (1) Der vorstand der übertragenden gesellschaft hat einen schrift-
lichen Bericht zu erstatten, in dem die spaltung, der spaltungsplan im 



122 AK-Infoservice

einzelnen und insbesondere das Umtauschverhältnis der Anteile (ein-
schließlich allfälliger barer zuzahlungen) sowie deren Aufteilung auf die 
Anteilsinhaber und die maßnahmen gemäß § 15 Abs. 5 rechtlich und 
wirtschaftlich ausführlich erläutert und begründet werden. Auf besondere 
schwierigkeiten bei der Bewertung der Unternehmen und auf die gemäß 
§ 3 Abs. 4 zu erstellenden gründungsprüfungsberichte ist hinzuweisen; 
weiters sind die gerichte anzuführen, bei welchen die gründungsprü-
fungsberichte gemäß § 14 Abs. 1 einzureichen sein werden. § 118 Abs. 3 
satz Aktg ist sinngemäß anzuwenden. erläuterung und Begründung des 
Umtauschverhältnisses können entfallen, wenn die Anteilsinhaber an der 
übertragenden gesellschaft und an den neuen gesellschaften im selben 
verhältnis beteiligt sein sollen (verhältniswahrende spaltung).

(2) Der Bericht des vorstands ist nicht erforderlich, wenn alle Anteilsinha-
ber schriftlich oder in der niederschrift zur Hauptversammlung (general-
versammlung) darauf verzichten.

Prüfung der Spaltung
§ 5 (1) Der spaltungsplan ist durch einen spaltungsprüfer zu prüfen.

(2) Der spaltungsprüfer wird vom Aufsichtsrat, wenn kein Aufsichtsrat be-
stellt ist, vom vorstand der übertragenden gesellschaft bestellt.

(3) Für die Auswahl, das Auskunftsrecht und die verantwortlichkeit des 
spaltungsprüfers gelten die §§ 268, Abs. 4, 271, 271a, 272 und 275 UgB 
sinngemäß. Die Haftung besteht gegenüber den an der spaltung beteilig-
ten gesellschaften und deren Anteilsinhabern.

(4) Der spaltungsprüfer hat über das ergebnis der Prüfung schriftlich zu 
berichten. Bei einer nicht verhältniswahrenden spaltung ist der Bericht 
mit einer erklärung darüber abzuschließen, ob das vorgeschlagene Um-
tauschverhältnis der Anteile und gegebenenfalls die Höhe der baren zu-
zahlungen und deren Aufteilung auf die Anteilsinhaber sowie das Barab-
findungsangebot angemessen sind. Dabei ist insbesondere anzugeben:
1. nach welchen methoden das vorgeschlagene Umtauschverhältnis der 

Anteile, deren Aufteilung auf die Anteilsinhaber sowie das Barabfin-
dungsangebot ermittelt worden sind;

2. aus welchen gründen die Anwendung dieser methoden angemessen 
ist;



123AK-Infoservice

3. welches Umtauschverhältnis und welche verteilung auf die Anteils-
inhaber sich bei der Anwendung verschiedener methoden, sofern 
mehrere angewendet worden sind, jeweils ergeben würde; zugleich 
ist dazu stellung zu nehmen, welche gewichtung diesen methoden 
beigemessen wurde und darauf hinzuweisen, ob und welche beson-
deren schwierigkeiten bei der Bewertung aufgetreten sind.

Der spaltungsprüfer hat den Prüfungsbericht dem vorstand und den mit-
gliedern des Aufsichtsrats vorzulegen.

(5) Besteht in sinngemäßer Anwendung von § 133 Abs. 3 zweiter satz 
Aktg ein geheimhaltungsinteresse, so hat der spaltungsprüfer auch eine 
darauf Bedacht nehmende Fassung vorzulegen, die zur einsicht der An-
teilsinhaber bestimmt ist.

(6) Die spaltungsprüfung ist nicht erforderlich, wenn alle Anteilsinhaber 
schriftlich oder in der niederschrift zur Hauptversammlung (generalver-
sammlung) darauf verzichten.

Prüfung durch den Aufsichtsrat
§ 6 (1) Der Aufsichtsrat der übertragenden gesellschaft hat die beabsich-
tigte spaltung auf der grundlage des spaltungsberichts und des Prü-
fungsberichts des spaltungsprüfers zu prüfen und darüber einen schrift-
lichen Bericht zu erstatten; § 118 Abs. 3 erster satz Aktg ist sinngemäß 
anzuwenden.

(2) Die Prüfung durch den Aufsichtsrat der übertragenden gesellschaft ist 
nicht erforderlich, wenn alle Anteilsinhaber schriftlich in einer gesonderten 
erklärung darauf verzichten, es sei denn, dass der Aufsichtsrat auf grund 
gesetzlicher vorschriften zu bestellen ist.

Vorbereitung der Beschlussfassung
§ 7 (1) Der vorstand der übertragenden gesellschaften hat mindestens 
einen monat vor dem tag der Beschlussfassung durch die Anteilsinhaber 
den spaltungsplan nach Prüfung durch den Aufsichtsrat bei dem gericht, 
in dessen sprengel die übertragende gesellschaft ihren sitz hat, einzu-
reichen und einen Hinweis auf diese einreichung gem § 18 Aktg in den 
Bekanntmachungsblättern der gesellschaft zu veröffentlichen. in dieser 
veröffentlichung sind die Anteilsinhaber, die gläubiger und der Betriebs-
rat auf ihre rechte gemäß Abs. 2, 4 und 5 hinzuweisen.



124 AK-Infoservice

(2) mindestens während eines monats vor dem tag der Hauptversamm-
lung, die über die zustimmung zur spaltung beschließen soll, sind gem § 
108 Abs. 3 bis 5 Aktg bereitzustellen:
1. der spaltungsplan;
2. die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der übertragenden ge-

sellschaft für die letzten drei geschäftsjahre, weiters die schlussbi-
lanz, wenn der spaltungsstichtag vom stichtag des letzten Jahres-
abschlusses abweicht und die schlussbilanz – gegebenenfalls in 
geprüfter Form – bereits vorliegt;

3. falls sich der letzte Jahresabschluss auf ein geschäftsjahr bezieht, 
das mehr als sechs monate vor der Aufstellung des spaltungsplans 
abgelaufen ist, eine Bilanz auf einen stichtag, der nicht vor dem ers-
ten tag des dritten monats liegt, welcher dem monat der Aufstellung 
vorausgeht (zwischenbilanz);

4. der spaltungsbericht;
5. der Prüfungsbericht;
6. der Bericht des Aufsichtsrats.

(3) Die zwischenbilanz (Abs. 2 z 3) ist nach den vorschriften aufzustellen, 
die auf die letzte Jahresbilanz der gesellschaft angewendet worden sind. 
eine körperliche Bestandsaufnahme ist nicht erforderlich. Die Wertansät-
ze der letzten Jahresbilanz dürfen übernommen werden. Abschreibun-
gen, Wertberichtigungen und rückstellungen sowie wesentliche, aus den 
Büchern nicht ersichtliche veränderungen der wirklichen Werte von ver-
mögensgegenständen bis zum stichtag der zwischenbilanz sind jedoch 
zu berücksichtigen.

(4) Den gesellschaftern einer gesellschaft mit beschränkter Haftung sind 
die in Abs. 2 bezeichneten Unterlagen zu übersenden. zwischen dem tag 
der Aufgabe der sendung zur Post und der Beschlussfassung muss min-
destens ein zeitraum von 14 tagen liegen.

(5) Werden die in Abs. 2 bezeichneten Unterlagen nicht auf der internet-
seite der gesellschaft allgemein zugänglich gemacht, so ist den gläubi-
gern und dem Betriebsrat auf verlangen unverzüglich und kostenlos eine 
Abschrift der in Abs. 2 z1 bis 3 bezeichneten Unterlagen zu erteilen. 

(6) in der Hauptversammlung (generalversammlung) sind die in Abs. 2 be-
zeichneten Unterlagen aufzulegen. Der vorstand hat den spaltungsplan 
zu Beginn der Hauptversammlung (generalversammlung) mündlich zu 
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erläutern. Der vorstand hat die Anteilsinhaber vor der Beschlussfassung 
über jede wesentliche veränderung des vermögens der gesellschaft, die 
zwischen der Aufstellung des spaltungsplans und dem zeitpunkt der Be-
schlussfassung eingetreten ist, zu unterrichten; dies gilt insbesondere, 
wenn die veränderung ein anderes Umtauschverhältnis oder eine andere 
Aufteilung der Anteile rechtfertigen würde.

Spaltungsbeschluss
§ 8 (1) Die spaltung bedarf eines Beschlusses der Anteilsinhaber, der 
bei einer Aktiengesellschaft mit einer mehrheit von drei vierteln des bei 
der Beschlussfassung vertretenen grundkapitals, bei einer gesellschaft 
mit beschränkter Haftung von drei vierteln der abgegebenen stimmen 
zu fassen ist. Die satzung (der gesellschaftsvertrag) kann eine größere 
mehrheit und weitere erfordernisse bestimmen.

(2) sind bei einer Aktiengesellschaft mehrere gattungen von Aktien vor-
handen, so bedarf der Beschluss der Hauptversammlung zu seiner Wirk-
samkeit der zustimmung der stimmberechtigten Aktionäre jeder gattung. 
Über die zustimmung haben die Aktionäre jeder gattung einen sonder-
beschluss zu fassen; für diesen gilt Abs. 1.

(3) Werden die Anteile der neuen gesellschaften den Anteilsinhabern der 
übertragenden gesellschaft nicht in dem verhältnis zugeteilt, das ihrer 
Beteiligung an der übertragenden gesellschaft entspricht (nicht verhält-
niswahrende spaltung), so bedarf der Beschluss überdies einer mehrheit 
von neun zehnteln des gesamten nennkapitals. Abweichend davon be-
darf der Beschluss der zustimmung aller gesellschafter, wenn
1. die Anteile an einer oder mehreren beteiligten gesellschaften aus-

schließlich oder überwiegend gesellschaftern zugewiesen werden, 
die insgesamt über Anteile von nicht mehr als einem zehntel des 
nennkapitals der übertragenden gesellschaft verfügen, oder

2. einer oder mehreren beteiligten gesellschaften, an denen die in z 1 
genannten gesellschafter beteiligt sind, überwiegend Wertpapiere, 
flüssige mittel (§ 224 Abs. 2 B iv UgB) oder andere nicht betrieblich 
genutzte vermögensgegenstände zugeordnet werden. Werden die 
dazu erforderlichen stimmen nicht in der gesellschafterversammlung 
abgegeben, so wird der Beschluss nur wirksam, wenn der übertra-
genden gesellschaft innerhalb von drei monaten zustimmungser-
klärungen von Anteilsinhabern, die gegen den Beschluss gestimmt 



126 AK-Infoservice

haben oder an der Abstimmung nicht beteiligt waren, im jeweils erfor-
derlichen Ausmaß zugehen.

(4) Der spaltungsbeschluss ist notariell zu beurkunden, die zustim-
mungserklärungen müssen gerichtlich oder notariell beglaubigt unterfer-
tigt sein. Der beschlossene spaltungsplan ist in die niederschrift über den 
Beschluss und in die zustimmungserklärungen aufzunehmen oder diesen 
als Anlage beizufügen.

Übernahmegesetz (ÜbG)

Pflichtangebote und freiwillige Angebote zur Kontrollerlangung
Angebotspflicht
§ 22. (1) Wer eine unmittelbare oder mittelbare kontrollierende Beteiligung 
an einer zielgesellschaft erlangt, muss dies der Übernahmekommission 
unverzüglich mitteilen und innerhalb von 20 Börsentagen ab kontroller-
langung ein den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes entsprechendes 
Angebot für alle Beteiligungspapiere der zielgesellschaft anzeigen.

(2) eine unmittelbare kontrollierende Beteiligung ist eine unmittelbare Be-
teiligung an einer zielgesellschaft, die mehr als 30 vom Hundert der auf 
die ständig stimmberechtigten Aktien entfallenden stimmrechte vermit-
telt.

(3) eine mittelbare kontrollierende Beteiligung liegt vor, wenn eine Betei-
ligung an einer zielgesellschaft gemäß Abs. 2 durch eine börsennotierte 
Aktiengesellschaft im sinn des § 2 gehalten wird, an der ebenfalls eine 
Beteiligung im sinn von Abs. 2 besteht;
durch eine nicht im sinn des § 2 börsennotierte Aktiengesellschaft oder 
durch einen rechtsträger anderer rechtsform gehalten wird und es An-
teilsrechte oder sonstige rechte ermöglichen, einen beherrschenden ein-
fluss auf diesen rechtsträger auszuüben.

(4) Wer zu einer kontrollierenden Beteiligung, ohne dass ihm die mehrheit 
der auf die ständig stimmberechtigten Aktien entfallenden stimmrechte 
zusteht, innerhalb eines zeitraums von zwölf monaten Aktien hinzuer-
wirbt, die ihm zusätzlich mindestens zwei vom Hundert der stimmrechte 
der gesellschaft verschaffen, muss dies der Übernahmekommission un-
verzüglich mitteilen und innerhalb von 20 Börsentagen ein den Bestim-
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mungen dieses Bundesgesetzes entsprechendes Angebot für alle Beteili-
gungspapiere der zielgesellschaft anzeigen.

(5) Das erlangen einer kontrollierenden Beteiligung ist abgesehen von  
§ 22b nur zulässig, wenn der Beteiligte zuvor sichergestellt hat, dass er 
die baren gegenleistungen erbringen kann, und wenn er alle gebotenen 
maßnahmen getroffen hat, um die erbringung aller sonstigen Arten von 
gegenleistungen zu garantieren.

(6) Bei der Berechnung der in diesem teil vorgesehenen Hundertsätze 
bleiben stimmrechte, welche nach den grundsätzen des erwerbs eigener 
Aktien ruhen, außer Betracht.
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AnHAng

Kooperationsrichtlinien

Den mitgliedern der Fachgruppe Unternehmensberatung und informa-
tionstechnologie der Wirtschaftskammer Wien, in Folge kurz Fachgrup-
pe UBit genannt, wird empfohlen, sich den 16 Leitsätze umfassenden 
Kooperationsrichtlinien zu unterwerfen, die nicht nur das verhalten von 
Beraterinnen und kundinnen regeln, sondern auch das verhalten der Un-
ternehmensberaterinnen zueinander und weiters die Beziehung zu inner- 
und überbetrieblichen interessenvertretungen einschließt.

Die kooperationsrichtlinien für mitglieder der Fachgruppe UBit im rah-
men der kooperation mit der gPA umfasst folgende 15 Leitsätze:
1. Der Berater ist verpflichtet, die interessen seines kunden vor seine 

eigenen zu stellen und diesen mit eifer und gewissenhaftigkeit zu be-
raten, wobei seine Beratungstätigkeit immer dem langfristigen nutzen 
des klienten zu dienen hat. Diese hat nach dem neuesten stand des 
Wissens zu erfolgen und auf die individuellen Umfeldbedingungen 
bzw. situation abgestimmt zu sein.

2. Der Berater wird alles, was er zur kompetenten und effizienten Be-
ratung seines kunden für dienlich erachtet zu unternehmen, sofern 
dies seinem Auftrag, seinem gewissen und den geltenden gesetzen 
entspricht. Dies impliziert auch eine verpflichtung einen Auftrag nur 
dann zu übernehmen, wenn ihm entweder durch eigenes oder durch 
kompetentes fremdes Personal die grundlegenden kapazitäten für die 
professionelle Umsetzung auf höchster ebene zur verfügung stehen.

3. Der Berater ist zur verschwiegenheit über die ihm anvertrauten Ange-
legenheiten und die ihm sonst in seiner beruflichen eigenschaft be-
kannt gewordenen tatsachen, deren geheimhaltung im interesse des 
kunden gelegen ist, verpflichtet.

4. Der Berater hat in Fällen persönlicher Befangenheit, die seine Objekti-
vität bei der Beratung entweder von vornherein oder aber künftig be-
einflusst, einen Auftrag abzulehnen. im zweifel hat er seinen kunden 
darüber zu informieren und die entscheidung über die Fortsetzung 
der zusammenarbeit mit seinem klienten vorbehaltlos zu akzeptieren.

5. zwischen dem Unternehmensberater und dem klienten ist ein vertrag 
zu errichten, der den vertragsgegenstand, einen Leistungskatalog 
und die zahlungsbedingungen zu enthalten hat. Der Unternehmens-
berater ist dabei berechtigt, auf die vereinbarten zahlungsmodalitäten 
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zu bestehen und eine kompensation mit verpflichtungen gegenüber 
dem klienten oder Barzahlung des klienten abzulehnen. im Übrigen 
wird auf die einschlägigen Bestimmungen des ABgB verwiesen.

6. Während der Projektdauer hat der Berater eng mit seinem kunden 
zusammenzuarbeiten, wobei ihn bezüglich aller auftretenden Um-
stände eine Aufklärungs- und Warnpflicht trifft.

7. von Beginn des vertragsverhältnisses bis zu einem Jahr nach Been-
digung desselben, ist der Berater nicht berechtigt, Arbeitnehmerinnen 
seines klienten in seinem eigenen Unternehmen zu beschäftigen bzw. 
sie abzuwerben. Analoges gilt für den kunden.

8. Obwohl Berater zueinander im Wettbewerb stehen, haben sie einan-
der zu respektieren und Handlungen oder Äußerungen zu unterlas-
sen, die ihre mitbewerber misskeditieren oder an ihrer kompetenz 
zweifeln lassen.

9. Arbeiten zwei oder mehrere Berater für denselben kunden am selben 
Projekt so haben sie zusammenarbeit vor gegenseitige kritik zu stel-
len. Arbeiten hingegen zwei oder mehrere Berater gleichzeitig zwar 
für denselben kunden jedoch an unterschiedlichen Projekten, so ha-
ben sie untereinander die potenziellen kompetenzen festzulegen und 
in übergreifenden Bereichen akkordierte empfehlungen abzugeben. 
ist keine einigkeit diesbezüglich zu erzielen, so ist dies dem kunden 
zu begründen.

10. eine Beaufsichtigung bzw. Beurteilung der Arbeit eines Beraters 
durch einen anderen hat nur in kenntnis des ersteren zu erfolgen. in 
solchen Fällen hat der beaufsichtigende bzw. beurteilende Berater mit 
dem betreffenden Beratungsunternehmen zu kooperieren und sich 
über die Hintergründe der empfehlungen und schlussfolgerungen zu 
informieren.

11. Der inhalt des Beratungsvertrages wird dem Betriebsrat zur kenntnis 
gebracht und es werden alle rechte der Arbeitnehmerinnen, insbe-
sondere die Freiwilligkeit an der teilnahme an Beratungsprozessen 
berücksichtigt.

12. Der Beratungsvertrag hat die geplanten maßnahmen, (Art/sozial-
technik, Umfang, Dauer, etc.) zu beinhalten. insbesondere ist über 
die Besonderheiten der jeweiligen theorien, methoden und verfahren 
bereits vor dem start des Beratungsprozesses zu informieren. Der 
gesamte Beratungsprozess wird in seinen grundzügen dokumentiert 
bzw. protokolliert; diese Dokumentationen bzw. Protokolle können 
von den Arbeitnehmerinnen jederzeit eingesehen werden. Dem Be-
triebsrat wird die möglichkeit einer ergänzung geboten.
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13. Dem Betriebsrat wird weiters die möglichkeit eingeräumt, sich unab-
hängig von der Unternehmens- bzw. geschäftsleitung von den am 
Beratungsprozess beteiligten Arbeitnehmerinnen (steuergruppen, 
Projektteams, usw.) über den Fortgang des Beratungsprozesses zu 
informieren. er ist auch befugt, Arbeitnehmerinnen seines vertrau-
ens in Arbeitskreise und Projekte zu delegieren, die sich ihrerseits 
zur Wahrung von geschäfts- und Betriebsgeheimnissen verpflichten. 
Dem Betriebsrat wird die möglichkeit eingeräumt, sich genauso wie 
die Unternehmens- bzw. geschäftsleitung jedoch ohne deren Bei-
sein mit dem Berater zu informieren. Dem Betriebsrat wird weiters die 
möglichkeit eingeräumt, sich mit experten der Arbeiterkammern und 
gewerkschaften und weiteren sachverständigen zu beraten.

14. Persönliche informationen, die im zuge des Beratungsprozesses sei-
tens der Berater gewonnen wurden, dürfen jedenfalls nicht nach au-
ßen weitergegeben werden und es sind die allgemeinen grundsätze 
des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte zu gewährleisten.

15. Berater haben die verpflichtung, der innerbetrieblichen interessenver-
tretung nach Abschluss des Beratungsauftrages eine kurzfassung ih-
res Beratungsprojektes mit einer Dokumentation der Beratungsschrit-
te und der ergebnisse nach zustimmung der Unternehmens- bzw. 
geschäftsführung zu übermitteln.
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